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P a t e n t e  
der MSMschc» Soroemments -fitgimuig. 

Nr. 1. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. November 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
StaatLöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüsung der 
Voistellung des Finazministers betreffend die PrivatanstalLen zur Anfertigung von 
Kapseln für Jagdgewehre, für gut erachtet: Bezüglich der Privatanstalten zur 
Anfertigung von Kapseln für Jagdgewehre folgende Regeln festzusetzen:. 1) Die 
Anfertigung von Kapseln für Jagdgewehre kann von Pnvatversonen nur in hfi 
sonderen, unter Beobachtung der hierfür vorgeschriebenen Regeln errichteten An^ 
stalten bewerkstelligt werden. Tigenthümer und Inhaber t er gedachten Anstalten, 
sowie Verwalter derselben, können sowohl russische Unterthanen als auch Ausländer 
sein. 2) Die Erlaudniß zur Errichtung von Kapselfabrikationsanstalten wird in 
der für alle Fabriken überhaupt festgesetzten Ordnung ertheiÜ, jedoch ist dazu 
jedesmal noch die besondere Genehmigung des Finanzministers erforderlich, welche 
nach Einvernehmen mit dem Minister des Innern und dem Krtegemmister ertheilt 
wird. 3) KcipselfabrikativnLanstalten dürfen sich nicht befinden: a) näher als 
fünfundsiebenzig Faden von der.Stadtgrenze, sowie von Ansiedelungen und 
Klecken, von Fabriken, Betriedsanstalten> Wohngebäuden und Niederlagen leicht-
entzünd l icher  S to f fe ,  w ie  auch von E isenbahnen und b )  näher  a ls  v ie rz ig  
Faden von großen S rußen (d. h. nicht Landwegen), von Kanälen und schiff-
baren Flüssen. 4) Vor Eröffnung des Ardeitsbetriedes in der Anstalt muß 
dieselbe in festgesetzter Ordnung besichtigt werden, zur Vergewisserung dessen, daß 
sie vorschriftmäßig eingerichtet ist. 5) Es ist verboten noch nicht Volljährige zur 
Bereitung des Zündstoffes und Minderjährige unter fünfzehn Jahren zu allen 
Übrigen Arbeiten auf Kapselfabriken zuzulassen. 6) Es ist nicht gestattet, in 
Kapselfabriken gleichzeitig mehr als ein Pud trockenen Zündstoffes aufzubewahren. 
7) Alle übrigen Bedingungen für die Errichtung und Unterhaltung von Privat-
Kapselfabriken und für den Arbeitsbetrieb in denselben, sowie die Ordnung für 
die Besichtigung dieser Anstalten und die beständige Beaufsichtigung derselben 
werden durch Verordnungen bestimmt, welche vom Finanzminister im Einvernehmen 
mit dem Minister des Innern und dem KnegSminister erlassen werden. 8) Für 
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die Errichtung einer Kapselsabrik ohne die gehörige Genehmigung unterliegt der 
Schuldige der Gesängnißhaft auf eine Zeit von zwei bis zu vier Monaten oder 
dem Arreste auf eine Zeit von nicht mehr als drei Monaten. Außerdem wird 
die gedachte Fabrik unverzüglich geschloffen. Denselben Strafen nebst Schließung 
der Fabrik unterliegt derjenige, welcher sich des Arbeitsbetriebes in einer Kapsel-
fabrik schuldig gemacht hat, die zwar mit der gehörigen Genehmigung errichtet, 
aber nicht in der festgesetzten Ordnung besichtigt worden ist, falls es sich erweisen 
sollte, daß bei der Einrichtung der Fabrik nicht alle dafür vorgeschriebenen Regeln 
beobachtet worden sind. 9) Für den Arbeitsbetrieb in einer Kapselfabrik, die 
zwar mit der gehörigen Genehmigung und unter Beobachtung der hierfür vor-
geschriebenen Regeln errichtet, aber nicht in der festgesetzten Ordnung besichtigt 
worden ist, unterliegt der Schuldige dem Arreste auf eine Zeit von nicht mehr 
als drei Monaten. 10) Für die Übertretung der übrigen, für die Privat-Kapsel» 
fabriken besonders festgesetzten Regeln, sowie für die Nichtbeachtung der in 
gehöriger Ordnung erlassenen Verordnungen bezüglich dieser Anstalten (Art. 7) 
unterliegt der Schuldige dem Arreste auf eine Zeit von nicht mehr als drei 
Monaten oder einet Geldbuße im Betrage von nicht mehr als dreihundert Rubel. 
11) Wenn die im Art. 10 angegebenen Vergehen eine Feuersbrunst oder eine 
Explosion zur Folge haben oder den Tod, die Verwundung oder Verstümmelung 
irgend Jemandes verursachen, so unterliegt der Schuldige der Gesängnißhaft auf 
eine Zeit von zwei bis zu acht Monaten. Derselben Strafe unterliegt in den 
gedachten Fällen auch derjenige, welcher sich solcher Handlungen schuldig gemacht 
hat, die zwar nicht in den für die Kapselfabriken erlassenen Regeln und Verord­
nungen vorgesehen sind, hinsichtlich welcher er aber mit Wahrscheinlichkeit die 

— Gefahr voraussehen mußte, welche aus seiner Unvorsichtigkeit oder Sorglosigkeit 
entspringen mußte. 

Betreffend die Privatanstalten zur Anfertigung von Aus dem 1. Departement vom 
Kapseln für Jagdgewehre. 13. December 1883 Nr. 18,503. 

(Publicirt am 9 Januar 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 3.) 

Nr. 2. Utas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
15. November 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publieirt 
wird: Der Reichsratb hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern betreffend 
die Vergünstigungen für diejenigen Personen bei Ableistung der Militairpflicht, 
welche körperlich nicht genügend entwickelt sind, an Krankheiten leiden und nach 
übers tandenen Krankhe i ten  s ich  noch n ich t  w ieder  e rho l t  haben,  fü r  gu t  erachte t :  
Den Artikel 44 des Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. d. Reichsges. Bd. IV 
Buch I, Ausg. v. I. 1876) folgendermaßen zu fassen: „Die Annahme derjenigen 
Personen in den Dienst, welche für denselben körperlich noch nicht genügend ent­
wickelt oder Mit Krankheiten behaftet sind, die nicht als solche anerkannt werden, 
welche eine gänzliche Befreiung vom Militärdienst bedingen, wie auch solcher 
Personen, die sich von einer vor kurzem üderstandenen Krankheit noch nicht wieder 
erholt haben, wird auf ein Jahr hinausgeschoben. Diejenigen von ihnen, welche 
nach Ablauf der gedachten Frist abermals als schwächlich befunden werden, wer­
den dann für den Dienst im darauf folgenden Jahre destgnirt, falls sie sich für 
dense lben a ls  tücht ig  erwe isen;  im entgegengesetz ten  Fa l le  werden s ie  en tweder  
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der Landwehr zugezählt, wenn sie, dem äußeren Aussehen nach, zum Tragen des 
Gewehrs für tauglich befunden werden, oder, wenn sie hierzu untauglich sind', 
für immer vom Dienst befreit (Art. 154 und 160 Pkt. 1 und 2)." 

Betreffend die Vergünstigungen für diejenigen Per- Aus dem 1. Departement vom 
fönen bei Ableistung der Militairpflicht, welche 13. December 1883 Nr. 18,504. 
körperlich nicht gehörig entwickelt, mit Krank-
heiten behaftet sind und sich nach überstandenen 
Krankheiten noch nicht wieder erholt haben. 

(Publicirt am 9. Januarr 1884, Gouv..Ztg. Nr. 3.) 

Nr. 3. UkaS Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
30.  November  1883 Nr .  17 ,745,  desmi t te ls t  daS am 1 .  November  1883 A l le r -
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Organisation der 
Behörden für städtische Angelegenheiten in Sibirien publicirt wird. 

(Publicirt am 9. Januar 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 3.) 

Nr. 4. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser­
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Kriegsministers vom 10. December 1883 Nr. 2019, bei welchem derselbe behufs 
anzuordnender  Pub l ica t ion  e ine  Abschr i f t  deS am 22.  November  1883 A l le rhöchst  
bestätigten Gutachtens des Reichsrathö betreffend die Frist für die Auflösung der 
Ehe verschollener Untermilitairs bei dem Hinzufügen vorstellt, daß dieses Gutachten 
mittelst Tagesbefehls im Militairressort vom 4. December 1883 Nr. 307 den 
Truppen zur Erfüllung bekannt gemacht worden sei. Das gedachte Gutachten 
des Reichsraths lautet wie folgt: Der Reichsrath hat in den vereinigten Depar-
tements der Gefetze und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Kriegsministers 
bet re f fend d ie  Fr is t  fü r  d ie  Auf lösung der  Ehe verscho l lener  Untermi l i ta i rs  fü r  
gut erachtet: I. An Stelle des Artikels 56 der Civilgesetze (Cod. d. Reichsges. 
Bd. X Thl. I, Ausgabe v. I. 1857) und der Anmerkung zu demselben (in der 
Fortsetzung v. I. 1876) folgende Bestimmung zu setzen: „Den Frauen von aus 
dem Dienste desertirten, im Kriege verschollenen oder vom Feinde gesangen genom-
nunen Untermilitairs, ist es nach Ablauf von fünf Iahren von der Zeit ab, 
wo ihre Männer aus dem Dienste desertirt, verschollen oder gefangen genommen 
worden sind, gestattet um Auflösung ihrer Ehe zu bitten, wenn die Männer un-
ermittelt geblieben sind. Zugleich mit den bei der geistlichen Obrigkeit einzu» 
reichenden Gesuchen um Auflösung der Ehe haben die gedachten Frauen Beschei-
nigungen der Stadt- oder Kreis-Polizeiverwaltungen derjenigen Orte, von wo 
ihre Männer in den Dienst getreten sind, über den Zeitpunkt vorzustellen, wann 
dieselben desertirt, im Kriege verschollen oder vom Feinde gefangen genommen 
worden sind, sowie auch darüber, daß diese Personen unermittelt geblieben sind. 
Diese Bescheinigungen werden auf Grundlage der Auskünfte ausgereicht, welche 
den Polizeiverwaltungen von den Kommandeuren der einzelnen Truppentheile 
eriheilt werden." II. Dem Kriegsrathe anheimzugeben, die betreffenden Artikel 
des Müitaircodex mit der gegenwärtigen Gesetzesbestimmung in Einklang zu brin­
gen.  •Auf  dem Gutachten s teh t  geschr ieben:  Se ine  Ka iser l i che Majes tä t  
haben das in der allgemeinen Versammlung des Reichsraths erfolgte Gutachten 
über  d ie  Fr is t  fü r  d ie  Auf lösung verscho l lener  Untermi l i ta i rs ,  A l le rhöchst  zu  



bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. Unterschrieben: Der Vorsitzende des 
Re ichs ra ths  M ichae l ,  den  2 2 .  November  1 8 8 3 .  Befoh len :  U e b e r  so lches  A l l e r -
höchst bestätigte Gutachten deS Reichsraths zur Wissenschaft und schuldigen Er-
süllung Seitens derer, die eS betrifft, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Frist für die Auslösung der Ehe ver- Aus dem 1. Departement vom 

schollener Untermilitairs. 4. Januar 1884 Nr. 26. 
(Publicirt am 20. Februar 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 21.) 

Nr. 5. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das folgende, am 
9. December 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten deS Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der  Gesetze  und in  der  a l lgemeinen Versammlung nach Beprü fung der  Vor -
stellung des Finanzministers betreffend einige Abänderungen in der Ordnung der 
Auszahlung der Unterhaltsgelder an die Beamten des Civil- und Militairressorts 
für gut erachtet: In Abänderung der betreffenden Gesetzesbestimmungen folgende 
Regeln zu verordnen: 1) Allen im Dienst Befindlichen werden die Gagen und 
die Tafelgelder mit dem 20. Tage eines jeden Monats ausgezahlt, die ersteren — 
für den ablausenden Monat, die letzteren über — für den nächsten Monal im 
Voraus, mit Ausnahme der Tafelgeider für den Januar, welche am 2. Januar 
ausgezahlt werden. 2) Die Gage für den April und die Tafelgelder für den 
Mai können auf Verlangen der anordnenden Verwaltungen aller Ressorts, vor 
dem Osterfeste ausgezahlt werden, wenn dieses Fest nicht vor dem 10. April fällt. 
3) Die Quartiergelder werden für ein Tertial voraus, nach dem ersten desjenigen 
Monats, mit welchem das Tertial deginnt, gezahlt. Die Quartiergelder, welche 
auf Grundlage der am 8. (20.) Juni 1874 Allerhöchst bestätigten Verordnung 
über  d ie  Reorgan isa t ion  der  Mi l i ta i r -Quar t ie rpräs ta t ion  (Be i lage 1  zum Ar t .  255 
des Reglern, über die Landespräst. Bd. IV des Cod. d. Reichsgesetze in der Forts, 
v. I. 1876) abgelassen werden, werden am 20. für jeden ablaufenden Monat 
ausgezahlt. 4) Überzahlungen an Gagen, Tafel- und Quartlergeldern, welche 
daraus hervorgehen, daß die Personen, welche sie empfangen haben, gestorben oder 
verabschiedet worden sind, werden nicht beigetrieben, sondern auf Rechnung der 
Kronscasse übernommen. 
Betreffend einige Abänderungen in der Ordnung Aus dem 1. Departement vom 

der Auszahlung der Unterhaltsgelder an die 3. Januar 1884 Nr. 1. 
Beamten des Civil- und Militair-Ressorts. 

(Publicirt am 20. Februar 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 21.) 

Riga-Schloß, den 21. Februar 1884. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 



Nr. 6. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird auf An-
suchen des Livländischen Landraths - Collegii und im Verfolg der Patente v. I. 
1878 Nr. 101 und v. I. 1881 Nr. 13 zur allgemeinen Wissenschaft und Nach-
achtung bekannt gemacht, daß in Folge von Veränderungen in der Thalerzahl deS 
schatzfreien Hofeslandes, resp. des steuerpflichtigen Landes, die in dem nachfolgenden 
Verzeichnisse angegebenen 6 Guter, behufs Ausbringung der Wlllignngen, der 
Zahlungen zur Landeskasse und der Dessätinensteuer, mit dem in dem Verzeichnisse 
gleichfalls angegebenen resp. Haken- und Thalerwerthen von jetzt ab herangezogen 
werden sollen. 

Namen der Kreise, Kirchspiele 
und Güter. 

Hofesland. Steuerpflichtiges Land. 

Haken. Thaler. Haken. Thaler. 

Rigascher Kreis. 

Kirchspiel Ascheraden. 
Römershof . 15 17 19 65 

Kirchspiel S i s f e g a l. 
Weißensee 3 10 8 24 

Kirchspiel U e x k ü l l. 
L indenb . ' . rg  .  .  .  . . . . . .  2 76 G 2 

Wolmarscher Kreis. 
Kirchspiel P e r n i g e l. 

K u l s d o r f  u n d  L e m s k ü l l  . . . .  4 22 9 38 

Kirchspiel Papendorf. 
Waidau 2 21 2 38 

Kirchspiel Ruje n. 
Ohlersbof 5 12 7 46 

(Publicirt nm 20. Februar 1854, Gouv.-Zlg. Nr. 21.) 

Nr. 7. Utas Eines Dirigirenden Senats. Aus Befehl Sr. Kaiser-
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern vom 27. December 1883 Nr. 3499 folgenden Inhalts: 
Der Herr und Kaiser haben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß Deputationen 
von Communal-InstituNonen, gelehrten und anderen Gesellschaften, sowie auch 
von Privatversammlungen und Unternehmungen hinkünftiz nur mit Genehmigung 
der höchsten Vertreter der administrativen Gewalt erwählt und ausgerüstet werden 
dürfen, wobei in den Territorien, welche Generalgouverneuren unterstellt sind, um 
Solche Genehmigung bei dem Generalgouverneur, an den übrigen Orten aber — 
bei dem Minister des Innern durch die örtliche Obrigkeit nachzusuchen ist. 
Betreffend die Ordnung für die Erwählung und Aus dem 1. Departement vom 

Ausrüstung von Deputationen abseiten von 16. Januar 1884 Nr. 693. 
Coinmnnal-Jnstitutiouen, gelehrten und anderen 
Gesellschaften. (Publicirt am 24, Februar 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 23.) 



Mr. 8. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
fc>e8 Finanzministers vom 24. Januar 1884 Nr. 242, bei welchem er dem Diri­
girenden Senat behufs Publikation Copieen vorstellt: 1) des am 17. Januar 
1884 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths betreffend die Erhöhung 
der  Re ichsgrundsteuer  und 2)  des der  A l le rhöchsten Bestä t igung Sr .  Ka iser -
lichen Majestät gewürdigten Verzeichnisses der Durchschnittsbeträge der Reichs­
grundsteuer in den Gouvernements für eine Dessätine nutzbaren Landes und Wald. 
Das gedachte Gutachten des Reichsrüths lautet folgendermaßen: Der Reichsrath 
hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie und der Gesetze und in 
der allgemeinen Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Finanzministers 
betreffend die Erhöhung der Reichsgrundsteuer für gut erachtet: I. Das Projeet 
des Verzeichnisses der Durchschnittsbeträge der Reichsgrundsteuer in den Gouver-
nements  und Prov inzen fü r  e ine  Dessät ine  nutzbaren Landes und Wald  Se iner  
Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. II. Für 
die Erhebung der Reichsgrundsteuer folgende Hauptgrundlagen festzusetzen: 1) Der 
gedachten Steuer unterliegen alle Ländereien, welche auf Grund der Beilage zum 
Art. 55 des Landesprästunden-Reglements mit den örtlichen Landessteuern besteuert 
werden, mit Ausnahme der Kronsländcreien. 2) Die Gesammtsumme der Steuer 
von jedem Gouvernement und jeder Provinz wird mit Bestätigung des Finanz-
Ministers festgesetzt, indem die Gefammtzahl der Dessätinen des der Beswuerung 
unterliegenden Landes mit dem für das Gouvernement oder die Provinz festgesetzten, 
in dem aus gesetzgeberischem Wege zu bestätigenden Verzeichnisse angegebenen 
Durchschnittsbetrage der Steuer für eine Dessätine nutzbaren Landes und Wald 
multiplicirt wird. 3) Die vom Finanzminister (Pkt. 2) für das resp. Gouver-
nement oder die Provinz bestimmte Steuersumme wird von der Gouvernements-
Landschaf tsversammlung auf  d ie  Kre ise  entsprechend der  Quant i tä t  und dem Wer t  he 
oder der Ertragsfähigkeit der Ländereien eines jeden Kreises repartirt. Die von 
der Gouvernements-Landschaftsversammlung für einen Kreis festgesetzte Steuersumme 
aber kvird auf die Ländereien der einzelnen Besitzungen durch das Kreis-Land» 
schaftsamt gleichmäßig vertheilt auf den von der Kreis - Landschaftsversammlung 
für  d ie  Repara t ion  der  ö r t l i chen Landessteueuer  fes tgesetz ten  Grund lagen.  Anmer­
kung 1. In denjenigen Gouvernements, wo die Landschaftsinstitutionen nicht 
eingeführt sind, wird die Reparation der für das Gouvernement festgesetzten Steuer-
summe auf die Kreise und, innerhalb der Kreise, aus die einzelnen Grundbesitzer 
nach Maßgabe des WertheS oder der Ertragsfähigkeit der Ländereien, der ver-
einigten Session des Gouvernements-Anordnungscomites und der Gouvernements^ 
behörde für Bauersachen übertragen. Zu der vereinigten Session werden vom 
Gouvernementschef je zwei bis drei Personen aus den örtlichen Grundbesitzern 
eines jeden Kreises eingeladen, welche an der gedachten Steuerrepartition mit 
Stimmrecht theilnehmen. Die Beschüsse der vereinigten Session werden dem 
Finanzminister zur Bestätigung vorgestellt. Anmerkung 2. Die Rrpartition 
der Steuer aus die Kreise und die einzelnen Grundbesitzer wird ubertragen: in\t 
Gouvernement Kurland — dem Gouvernements - Anordnungscomi'.e mit Hinzu-
ziehung der Personen, welche zu demselben für die Reparation der örtlichen Landes-
steuern eingeladen werden; in den Gouvernements Estland und Livland — den 
in den Punkten 4 und 5 des am 5. Mai 1681 Allerhöchst bestätigten Gut­
achtens des Reichsrathß angegebenen Institutionen; in den Provinzen Terek und 



— 7 — 

Kuban — den Provinzial-Regierungen. Die Beschlüsse aller besagten Institutionen 
werden dem Finanzminister zur Bestätigung vorgestellt. 4) Die in der in den 
vorhergehenden Punkten angegebenen Ordnung festgesetzten Summen der Grund­
steuer für jedes Gouvernement und jede Provinz, sowie für jeden Kreis, müssen 
jedenfalls zum Vollen repartirt werden: erstere — auf die Kreise und letztere — 
auf die Steuerzahler. 5) Die Kreis Landschastsämter übersenden den Kameral-
Höfen jährlich, nicht später als am 1. November, Verzeichnisse aller Grundbesitzer, 
mit Angabe der Quantität der einem jeden von ihnen gehörenden Ländereien, 
nach den Nutzungen und Kategorieen, und der auf jede Besitzung gesondert fallen-
den Steuersuwme. Falls diese Auskünfte nicht zum 1. November übersandt 
werden, so setzt der Kameralhof die Steuer für jeden Zahler in dem Betrage des 
vorhergehenden Jahres fest. Anmerkung. In den Gouvernements, in denen 
die Landfchaftßinstitntionen nicht eingeführt sind, wird die Ertheilung der den 
Kameralhöfen zur Anfertigung der Okladlisten nöthigen Auskünfte den in der 
Anmerkung zum Punkt 3 genannten Institutionen übertragen. III. Die in dem 
Art. II festgesetzte Ordnnug der Erhebung der Reichsgrundsteuer und das im 
Art. I erwähnte Verzeichnis} der Durchschnittsbeträge dieser Steuer in den Gou-
vernements und Provinzen ist, nach Allerhöchster Bestätigung dieses Verzeich-
nisses, mit dem 1. Januar 1884 in Kraft zu setzen. IV. Die betreffenden 
Institutionen (Art. II Pkt. 5 und Anmerkung zu demselben) sind verpflichtet, die 
zur Anfertigung der Okladlisten für die Reichsgrundsteuer für das Jahr 1884 
erforderlichen Auskünfte den Kameralhöfen zum 1. April 1884 zu übersenden. Falls 
aber diese Auskünfte nicht zu dem festgesetzten Termin übersandt worden, ist die 
Steuer für die Ländereien nach den Beträgen des Jahres 1883 zu berechnen, 
mit Erhöhung derselben in dem Maße, wie es vom Finanzminister nach Maßgabe 
der Erhöhung der ganzen Steuersumme für das Gouvernement bestimmt wird. 
V. In denjenigen Ansiedelungen, in denen die Reichsgrundsteuer im Jahre 1884 
um eine größere Summe gegen den Betrag des Jahres 1883 erhöht wird, als 
um welche die Kopfsteuer in dieser Ansiedelung kraft des Allerhöchsten Befehls 
vom 14. Mai 1883 ermäßigt wird, ist eine weitere Ermäßigung dieser letzteren 
Steuer in einem solchen Betrage zulässig, daß die Gesammtsumme der Herab« 
fetzung der ermäßigten Kopfsteuer der Summe gleichkommt, um welche die Grund­
steuer für die Ansiedelung erhöht wird. Auf diesem Gutachten steht^geschrieben: 
Seine Kaiserliche Majestät haben das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Erhöhung der Reichsgrundsteuer, 
A l le rhöchst  zu  bestä t igen geruht  und zu er fü l len  befoh len .  Unterschr ieben:  
Der Vorsitzende des Reichsraths Michael. Den 17. Januar 1834. 2) Die 
Durchschnittsbeträge der Reichsgrundsteuer für eine Dessätine nutzbaren Landes 
und Wald. Befohlen: Heber obiges Allerhöchst bestätigte Gutachten des 
Reichsraths zur Wissenschaft und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es 
betrifft, Nkase zu erlassen. 

Betreffend die Erhöhung der Reichsgrundsteuer. Aus dem 1. Departement vom 
7. December 1884 Nr. 1962. 
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Auf dem Originale steht von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand geschrieben. 
S t .  Pe te rsburg ,  den  17 .  Januar  1884 ,  „Dem se i  a l so . "  

Dnrehschnittsbetrage der Reichsgrnndstener in den Gouvernements 
für eine Dessätine nutzbaren Landes nnd Wald. 

! Durchschnitts-
G o u v e r n e m e n t s .  s a t z .  

Estland . 
Livland • 
Kurland . 

Kopeken. 

l 'A  
5 Vi 

10 

(Publicirt am 2. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 25.) 

Nr. 9. Zwischen dem 16. und 28. April c. sind die repartitionsmäßigen 
Beiträge zur Livländischen Ritter-Casse zu entrichten: 

A. An Landesabgaben, an denen sämmtliche Kronsgüter, die Pastorate, 
Pr iva t - ,  S t i f t s -  und Stadtgüter  the i lnehmen,  und zwar :  
1) Abzahlungen auf Riga - Pleskausche Chaussee-

Darlehne 28,626 Rbl. 81 Kop. 
2) Remontekosten der Riga Engelhardtshoschen Chaussee 9,113 „ 79 „ 
3) Kanzleigelder des Kreis - Schutzblattern - Jmpfungs-

Comites 307 „ 13 „ 
4) Ausbreitung der Schutzblattern-Jmpfung . . . 316 „ 38 „ 
5) Ausgaben für die 8 Ordnungsgerichte .... 32,018 „ 40 „ 
6) Denselben für das Ausreichen der Handels- und 

Budenscheine 800 „ — „ 
7) Diäten für Militair- und Rekrutenbegleitungen . 167 „ 61 „ 
8) Ausgaben für Exeeutionsdiener der Ordnungsgerichte 300 „ — „ 
9) „ „ Polizeidiener in der Bolderaa und für 

einen Polizeischreiber und Schutzmann 
in Dnbbeln 1,260 „ — „ 

10) „ „ das Polizeilocal in der Bolderaa . 50 „ — „ 
11) „ „ Diäten für ins Gouvernement deligirte 

Beamte 301 „ 65 „ 
12) „ „ die Kronsgefängnisse 15,019 „ 83 „ 
13) „' „ die Etappestationen 558 „ 25 „ 
14) „ „ exlraordinaire Polizeizwecke . . . 5,084 „ 78 „ 
15) „ „ die Livländ. Versorgungs^Commission 285 „ 71 „ 
16) „ die Seelen-Umschreibungs-Commission 84 „ 40 „ 
17) lf „ den Livländischen statistischen Comite 1,478 „ 28 „ 
18) „ die Commission in Bauersachen . . 500 „ — „ 
19) „ die Reallasten-Commission .... 690 „ 90 „ 
20) „ „ die Kreis-Wehrpflicht-Commission . 15,372 „ 03 „ 
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21) Ausgaben für die Beheizung d. Gouverneurswohnung 
22) „ „ den Arzt in der Bolderaa .... 
23) „ „ (?xpropliation von Grandgruben . . 
24) „ „ den Druck des Lettischen und Estni-

schen Volksanzeigers 
25) „ „ ten Druck der Patente über Landes­

beiträge 
26) „ „ Kurkosten von Syphiliskranken . . 
27) Quartiergelder des Pernauschen Landgerichts Seeret. 

in Fellin 
28) Ausgaben für die Irrenanstalt in Dorpat . . . 
29) „ „ nach Sibirien Verschickte . . . . 
30) Unterstützungen von Familien im Türkenkriege um-

gekommener Reservisten 
31) Schutzmaßregeln gegen Rinderpest 
32)  Unter r ich tskos ten fü r  Hebammen . . . . . .  
33) Ausgaben für die Dessätinensteuer-Enquete . . . 
34) „ „ den Translateur für Landesbehörden 
35) Ausgaben infolge der Ruhrepidemie im Werroschen 
37) Ausgaben für die Gemeinde-Delegirten zur Krönung 
37) Gagenzulage für die 27 Kirchspielsgerichte pro 20. 

Februar 1884/1885 ........ .  .  1 3 , 5 0 0  „  —  „  
Summa 143,289 Rbl. 38 Kop. 

Hiervon sind in Abzug zu bringen die vom Liv­
ländischen Kameralhofe zurückerstatteten, im Jahre 1883 
zur Gagirung von Censcren der nationalen Presse repar-
tirten und der Gouvernements-Rentei eingezahlten . . 1,400 „ — „ 

Rest 141,889 Rbl. 38 Kop. 
B. An allgemeinen ritterschaftliehen Willignngen pro 1884, 

an denen sämmtliche Privat-, Stifts- und Stadtgüter, nach Maßgabe der Hofes-
landhakenrolle vom Jahre 1878 (Patent Nr. 107 vom Jahre 1878) theilnehmen 
und zwar: 

die Ausgaben zu den Landes-Repräsentations- und Delegationskosten, 
Rekruten- und Militair - Begleitungskosten, Kosten verschiedener Com-
Missionen, Quartiergelder für die Hofgerichtsglieder, Gagenzulage für 
die Kirchspielsgerichte ä 500 Rbl., die Kosten für das Kirchen- und 
Schulwesen, für die Stationen und Fahrgelegenheiten, Pensionen UND 
Unterstutzungen, endlich sämmtliche vom letzten Landtage und vom 
Convente gemachten Bewilligungen und andere diverse Ausgaben im 
Gesammtbetrage von 184,281 Rbl. 61 Kop. 

G. Zn den Kirchspielsgerichts-Gehalten und zwar: 

1) Von der Bauerschast, nämlich von jeder männlichen Revisionsseele der Ge-
meinden publ. Güter, der Pastorate, Stifts- und Stadtgüter zu 4 Kop.; 

2) tum den §üftn aller publ. Güter und der Pastorate, sowie von den Höfen der 
nicht in der Hofeslandhakenrolle von 1878 verzeichneten Güter des Düna-
mündeschen und Steenholmschen Kirchspiels, vom Gute Waltershof im 

3,302 Rbl. 45 Kop. 
200 II 

— 
N 

1,595 n 85 N 

905 II 33 II 

73 II 
— II 

368 II 13 II 

200 II 
— IT 

1,000 N — II 
2,003 II 84 N 

2,525 II 17 IT 
70 II — II 

566 II 62 II 
2,740 n 23 II 

900 V — II 
202 II 75 II 
800 II 06 II 
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Schlochchen Kirchspiele, sowie von den Dorpatschen, Wendenschen und Walk-
schen Stadtqütem zu 1 Rbl. 79 Kop. pro Haken oder 223/ioo Kop. pro 
Thaler der Landrolle von 1832, und endlich 

3) von den Höfen aller übrigen Privat- und Stadtgüter zu 3 Rbl. 55 Kop. pro 
Haken oder 443/100 Kop. vom Thaler der Hofeslandrolle von 1878. 

D. All Kreiswillignngen, an denen alle Privat- und Stadtgüter, nach 
Maßgabe der Hoseslandrolle von 1878 und alle Höfe der Privatgüter der Kirch-
spiele Dünamünde und Steenholm, sowie das Gut Waltershof im Schlockschen 
Kirchspiele nach der Hakenrolle von 1832 theilnehmen und zwar mit Einschluß 
der von den letzten Kreisversammlungen votirten Kreiswilligungen: 

1) im Rigaschen Kreise . * 7,599 Rbl. 21 Kop. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Wolmarschen 
Wendenschen 
Walkschen 
Dorpatschen 
Werroschen 
Pernauschen 
Fellinschen 

7,986 
5,793 
6,446 

14,380 
12,168 

4,488 
6,032 

59 
77 
71 
52 
90 
01 
33 

Demnach haben zu zahlen: 

I. Die publique« Güter und Pastarate, sowie die Güter der 
Kirchspiele Dünamünde und Steenholm und das Gut Waltershof 
nach Maßgabe der Landrolle von 1832: 

Zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen pro Haken 18 Rbl. 
90 Kop., oder pro Thaler 235/g Kop. 

Zu den sub C (Kirchspielsgerichtsgehalte) erwähnten Zahlungen pro Haken 1 Rbl. 
79 Kop., oder pro Thaler 219/8o Kop. 

II. Die Privat- nnd Stadtgüter: 

a) im Rigaschen Kreise: 
pro Thaler 

der Hakenrolle 
von 1881. 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 20G7j100 K. 
„ „ „ B (Landeswilligungen) „ „ — ,/ 
„ „ „ C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ 
„ „ „ D (Kreiswilligungen) „ ,, 

pro Thaler 
der Hofesland-
rolle v. 1878. 

— K. 
61 
0443| 

„ iHo 
1100 „ 

Summa 20G7|100 K. 8 5 33|100 K. 

b) im Wolmarschen Kreise: 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2O67|10() K. 
B (Landeswilligungen) „ „ — „ 
C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ 
D (Kreiswilligungen) „ „ " „ 

„ F 

„ II 

V II 

— K. 
61 
O443|100 „ 
iHo „ 

Summa 2O67|100 K 83°3|100 K. 



„ H II 

II N „ 

II N II 

K. 
II 

3|lOO II 

10 II 

100 st 

K. 
II 

:3|ioo I I '  

|l0 II 

II II II 

II II II 

II II II 

c) im Wendenschen Kreise: 

zu den sub A i Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2O67|l00 K. 
l„ „ „ B (Landeswilligungen» „ „ — • „ «} 
„ „ „ C l Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — » 04 
„ „ „ D (Kreiswilligungen) „ » — » lb' 

Summa 2067|100 K. 823 

d) im Walkscheu Kreise: 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2067|100 K. 
B (Landeswilligungen) „ „ — „ 61 

C (Kirchspielsgerichtsgebalte) „ „ — „ 
D (Kreiswilligungen) „ « — „ 

Summa 2067|100 K. 823|100 K. 

e) int Dorpatschen Kreise: 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 20G7|100 St., — K. 
B (Landeswilligungen) „ „ — „ 61 „ 
C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ O443|100 „ 
D (Kreiswilligungen) „ ,, — „ 24G^g „ 

Summa 2067|100 K. 9O3|]00 K. 

f) im Werroschen Kreise: 
zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2067|100 K. — K. 
„ „ „ B (Landeswilligungen) „ „ — „ 61 „ 
„ „ „ C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ O443|100 „ 
„ „ // D (Kreiswilligungen) „ „ 389|10 „ 

Summa 2OG7|100ft. 10433|100St. 
g) im Pernauschen Kreise: 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2067|mo K. — K. 
„ „ „ B (Landeswilligungen) „ „ — „ 61 „ 
// ,, „ C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ 0443|100 „ 
„ „ „ D (Kreiswilligungen) „ „ — „ 17 „ 

Summa 20G7|100 K. 8243|100 K. 
h) im Fellinschen Kreise: 

zu den sub A (Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 2OG7|100 K. — K. 
,, n ii B (Landeswilligungen) „ / — „ 61 „ 
II „ ,! C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ — „ 0443|10ü „ 
n „ n D (Kreiswilligungen) „ — „ 198|l0 „ 

Summa 2O67|100 K. 8523|100 K. 
i) die Güter der Kirchspiele Dünamünde und Steenholm, 

sowie das Gut Waltershof. 
. , pro Haken d. Landrolle v. 1832-

zu den sub A ^Landesprästanden) erwähnten Zahlungen 18 Rbl. 90 Kop. 
n n B (Landeswilligungen) „ „ 27 „ 75 „ 
„ „ C (Kirchspielsgerichtsgehalte) „ „ 1 „ 79 „ 
„ „ D (Kreiswilligungen) „ „ 9 „ 80 „ 
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Anmerkung.  Der  lau t  §§ 45  -51  inet .  (Bauer -Verordnung)  von 1860 
seitens der Eigenthümer der steuerpflichtigen Länlereien (Patent Nr. 120 
v. I. 1863) zu entrichtende Antheil an den Laudeßpiästanden, mit 
2067/i-oo Kop. vom Thaler der Landrolle von 1881, sowie der von den 
Eigenthümern schatzfreier Hofeslandpareellen zu entrichtende Antheil an 
den Landes-, resp. Kreiswilligungen und Beiträgen zu den Kirchspiels-
gerichtsgehalten pro Thaler der Hofeßlanorolle von 1878 ist bei den 
resp. Gutsverwaltungen spätestens bis zum 1. April c. zu erlegen. 

Von der Livländischen Gouvernements - Regierung werden demnach auf 
Ansuchen des Livländischen Landraths Kollegiums sämmtliche Guts-. Pastorats­
und Gemeinde * Verwaltungen Livlands zur Einzahlung ihrer Beiträge hiermit 
aufgefordert, dergestalt, daß solche vom lettischen Districte in Riga, im Ritterhause, 
vom 16. biß zum 28. April c. und vom Estnischen Distriete in der Stadt 
Dorpat an den Ritterschafts-Cassa-Deputirten Baron Pilar von Püchau in der 
Zeit vom 16. bis zum 28. April c. unausbleiblich zu entrichten sind, mit dem 
Hinzufügen, daß nach der Bestimmung des Landtages vom Jahre 1882 vom Tage 
des festgesetzten letzten Zahlungstermins an bis zum letzten Oktober deS laufenden 
Jahres die rückständigen Abgaben mit V2 pCt. monatlich, vom 1. November c. 
ab aber mit 1 pCt. monatlich von den säumigen Zahlungsverpflichteten für die 
Ritterschafts Casse zu verrenten sein werden. 

Zugleich wird desmittelst bekannt gemacht, daß die repartitionsmäßigen Zah-
lungen derjenigen Güter, welche für die eingegangenen Stationen: Kirchholm, 
Uexküll, Junqfernhof, Römershof, Kokenhusen, Lips, Mentzen. Lenzenhof, Jggafer, 
Torma und Nennal ihre Fourage-Quantitätcn, und die Baulast in Geld abzulösen 
haben, zugleich in den Abgaben - Terminen in Riga und in Dorpat cmpsa.ig^ 
werden. 

Schließlich werden die zur Zahlung Verpflichteten darauf aufmerksam gemacht, 
daß die zur Deckung der repartitionsmäßigen Abgaben per Post expedirten oder 
angewiesenen Summen nur in dem Falle dem betreffenden Gute, reso. der be­
treffenden Gemeinde zu gut geschrieben werden können, falls der volle repartitions-
mäßige Betrag, nebst den etwaigen, für den vcllen Monat zu berechnenden 
Weilrenten bei bit* Ritterschafts Rentei eingeht. Nr. 1725. 

(Publicirt am 2. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 25.) 

Riga-Schloß, den 3. März 1884. 

Für den Livländischen Vice-Gouverneur: 

Aelterer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 10. Von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung wird desmittelst 
das  fo lgende,  in  der  Nr .  6  der  Sammlung der  Gesetzesbest immungen und Anord­
nungen der  S taats reg ierung vom Jahre  1884 sub Nr .  74  pub l ic i r te ,  am 27.  
December 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichraths betreffend die 
Abänderung und Ergänzung der Bestimmungen über die Maßregeln zur Begün-
stigung der Ausfuhr von russischem Spiritus ins Ausland — zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der  Gesetze  und in  der  a l lgemein .«  Versammlung,  nach Beprü fung der  Vor*  
stellung des Finanzministers betreffend die Abänderung und Ergänzung der Be­
stimmungen über die Maßregeln zur Begünstigung der Ausfuhr von russischem 
Sp i r i tus  ins  Aus land fü r  gu t  erachte t :  
I An Stelle deS Pkt. 1 und in Ergänzung des Pkt. 2 des Art. 2 der 

Beilage zum Art. 269 (Anrnerk. 1) der Getränkesteuer-Verordnung, Ausgab, v. I. 
1876, als temporaire Maßregel, folgende Regeln zu verordnen: 

1) Bei der Ausfuhr von gereinigtem Spiritus aus den Brennereikellern und 
den Engrosniederlagen ins Ausland werden für die Reinigung und Destillation 
sechs Procent von demjenigen Quantum des Spiritus in Abzug gebracht, dessen 
wirkliche Stärke bei der Besichtigung auf dem Zollamt nicht unter 95 Grad 
befunden worden ist, von Spiritus geringerer Stärke, sowohl gereinigtem, als 
nichtgereinigtem, werden aus derselben Grundlage drei Procent abgezogen; für 
die in Abzug gebrachte Anzahl der Procente wird keine Accise erhoben. 

2) Dem Finanzminister wird anheimgegeben, für die verschiedenen Entfer-
nungen bestimmte Fristen, während welcher der Branntwein und Spiritus unter-
wegs \nn  dar f  und d ie  dem Absender  das  Recht  au f  d ie  im Pkt .  2  des Ar t  2  
der Beilage zum Art. 269 (Anmerk. 1) der Getränkesteuer-Verordnung, Ausgabe 
v. I. 1876, festgesetzte Vergünstigung verleihen, festzusetzen. 

II. Den Artikel 3 der Beilage zum Art. 269 (Anmerk. 1) der Getränke-
steuer-Verordnung, Ausg. v. I. 1876, aufzuheben. 

(Publicirt am 5. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 26.) 

Nr. 11. Von der Livländischen Gonvernements-Regiernng wird desmittelst 
die in der Nr. 9 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1884 sub Nr. 94 publicirte Anordnung des 
Finanzministers, betreffend die Abänderung des § 4 der Instruction für die Aus-
reichung von Scheinen und Billeten zum Handels- und Gewerbebetrieb, zur 
allgemeinen Wissenschaft gebracht: 

Auf Grundlage des Art. 92 des Paßreglements (Cod. d. Reichges. Bd. XIV 
in der Forts, v. I. 1876) muß der Handelschef einer Kaufmannsfamilie einen 
besonderen, den Paß ersetzenden, Schein gegen Bezahlung der festgesetzten Stempel­
steuer erhalten, wobei die Ordnung für die Ausreichung dieser Scheine durch eine 
besondere, zur allgemeinen Wissenschaft zu publicirende Instruction des F:nan;-
ministers festzusetzen ist. 

Demgemäß ist in die am 4. November 1865 von dem Finanzminister be-
stätigte Instruction über die bei Ertheilung von Scheinen und Billeten zum 
Handels- und Gewerbebetriebe zu beobachtende Ordnung (public, in der Samml. 
der Gesetzeöbest. und Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1865 Nr. 116) 
unter Anderem folgende Bestimmung aufgenommen: 

3 
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§ 4. „Für jede zu einer Kaufmannsfamilie gehörende Person männlichen 
Geschlechts, welche in den Gildenschein (§ 3) aufgenommen ist und das Alter 
von 17 Jahren erreicht hat, muß der festgesetzte, einen Paß ersetzende Schein 
übe? die Zugehörigkeit zu der Kaufmannsfamilie gelöst werden und sind für einen 
solchen Schein in der ersten Gilve 10 Rbl. und in der zweiten Gilde 5 Rbl. zu 
zahlen. Dem Chef der Familie aber wird ein solcher Schein auf Stempelpapier 
zu 1 Rbl. der Bogen eftheilt. Die Blankete zu diesen Scheinen, sowie die 
gedachten Stempelbogen, werden zugleich mit den Blanketen zu den Gildenscheinen 
versandt". 

In der Folge sind die obgedachten Scheine, auf Grundlage der Verordnung 
über die Stempelsteuer vom 17. April 1874, auf Stempelpapier zu 40 Kop. aus-' 
gereicht worden und unterlagen dieselben darauf, gemäß dem Gesetze vom 26. 
December 1878, einer Stempelsteuer von 60 Kop. 

Bei Einführung der Stempelmarken wurde es für angemessen erachtet, die 
Stempelmarken zu 60 Kop. aus den Renteien den Stadtämtern nicht auf Schuld, 
zugleich mit den Blanketen zu den Handelsdoeumenten, behufs Bezahlung der 
den Chefs der Kaufmannsfamilien auszureichenden Pässe mit diesen Marken, 
abzulassen, da diese Marken für baares Geld erworben werden können. 

In Folge dessen ist es für nothwendig erachtet worden, den § 4 der obge­
dachten Instruction folgendermaßen abzuändern: 

„Für jede zu einer Kaufmannsfamilie gehörende Person männlichen Geschlechts, 
welche in den Gildenschein (§ 3) aufgenommen ist und das Alter von 17 Jahren 
erreicht hat, muß der festgesetzte, einen Paß ersetzende Schein Über die Zugehörig-
feit zu der Kaufmannsfamilie gelöst werden und sind für einen solchen Schein 
in der ersten Gilde 10 Rbl. und in der zweiten Gilde 5 Rbl. zu zahlen. Die 
Blankete zu tiefen Scheinen werden zugleich mit den Blanketen zu den Gilden-
scheinen versandt. Dem Chef der Familie aber wird ein solcher Schein gegen 
Bezahlung nur der Stempelsteuer im Betrage von 60 Kop. für den Bogen, nach 
den Regeln der Verordnung über die Stempelsteuer, ausgereicht". 

(Publicirt am 5. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 26.) 

Nr. 12. Ukas Eines Dirigirenden Senats, Auf Befehl Sr. Kaiser­
lichen Majestät ließ Ein Dingirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des Ministers des Innern vom 21. Januar 1884 Nr. 149, bei welchem er dem 
Dirigirenden Senat zur erforderlichen Anordnung, abschriftlich vorstellt: 1) den 
Allerhöchsten Befehl wegen Erfüllung des im Reichsrathe erfolgten Gutachtens 
betreffend die Einführung einer Steuer in den Badeorten in der Nähe der Stadt 
Riga zur Unterhaltung der Polizei, und 2) das der Allerhöchsten Bestätigung 
Seiner Kaiserlichen Majestät gewürdigte zeitweilige Verzeichniß der Aemter 
und der Besoldung der sür die gedachten Orte für die Sommerzeit zu ernen­
nenden Polizeichargen. Das gedachte Gutachten des Reichsraths lautet folgender-
maßen: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatßöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vor­
stellung des Ministers des Innern betreffend die Einführung einer Steuer in den 
Badeor ten  in  der  Nähe der  S tadt  R iga zur  Unterha l tung der  Po l ize i ,  fü r  gu t  
erachtet: 1) als temporaire Maßregel eine Geldsteuer von den während der 
Sommersaison (vom 1. Mai bis zum 15. September) zu den Badeorten in der 
Nähe der Stadt Riga (Neu-Bullen, Alt- und Neu-Bilderlingshof, Edinburgh 
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Majorenhof, Alt- und Neu-Dubbeln, Karlsbad, Assern, Reeksting und Kaugern) 
anreisenden Personen auf folgenden Grundlagen festzusetzen: 1) Die Steuer ist 
ausschließlich zur Unterhaltung des verstärkten Bestandes der Polizei in den 
Badeorten in der Nähe der Stadt Riga während der Sommersaison bestimmt. 
2) Der Steuer werden die Anreisenden, ohne Unterschied des Geschlechts, in 
einem 50 Kop. für jede einzelne Person und für die ganze Saison nicht über-
steigenden Betrage unterworfen. 3) Von der Steuerzahlung sind befreit: a) die 
in Dienstangelegenheiten Anreisenden, b) Militair- und Civilbeamte, welche zu 
ihrer Heilung eine Unterstützung von der Regierung oder von Wohlthätigkeits-
anstalten genießen, c) Kinder, welche das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, 
d) Dienstboten und Arbeiter und e) alle auf eine Zeitdauer, die 8 Tage nicht 
übersteigt, Anreifende. 4) Die der Steuer unterliegenden Personen (Pkt. 2 u. 3) 
bezahlen das von ihnen zu entrichtende Geld den dazu bevollmächtigten Ein-
sammlern nicht später als zehn Tage nach ihrer Ankunft. 5) Die Erhebung 
und Verwaltung der Steuer wird dem Rigaschen Ordnungsgerichte übertragen. 
6) Die Ordnung der Erhebung und Verausgabung der Steuer, sowie die Rechen-
schaftsablegung über dieselbe, wird vom Minister des Innern im Einvernehmen 
mit dem Reichscontroleur festgesetzt. Die Regeln über die Erhebung der Steuer 
werden zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. II. Den Entwurf des 
zeitweiligen Verzeichnisses der Aentter und der Besoldung der für die Badeorte 
in der Nähe der Stadt Riga für die Sommerzeit (vom 1. Mai bis zum 15» 
September) zu ernennenden Polizeichargen Seiner Kaiserlichen Majestät zur 
Allerhöchsten Bestätigung zu unterbreiten. Auf dem Gutachten steht geschrieben: 
Seine Kaiserliche Majestät haben das in der allgemeinen Versammlung des 
Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Einführung einer Steuer in den 
Badeor ten ,  in  der  Nahe der  S tadt  R iga,  zur  Unterha l tung der  Po l ize i  A l le r ­
höchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. Unterschrieben: Der 
Vorsitzende des Reichsraths Michael. Den 10. Januar 1884, und 2) das zeit­
weilige Verzeichnis der Aentter und der Besoldung der für die Badeorte, in der 
Nähe der Stadt Riga, für die Sommerzeit (vom 1. Mai bis zum 15. September) 
zu ernennenden Polizeichargen. Befohlen: Lieber das obige Allerhöchst bestä­
tigte Gutachten des Reichsraths behufs der erforderlichen Anordnung zur Erfüllung 
desselben den Minister des Innern; mittelst Ukases zu benachrichtigen und mittelst 
ebenmäßigen Ukases dem Livländischen Gouverneur unter Beifügung einer Abschrift 
des zeitweiligen Verzeichnisses zu wissen zu geben, auch in der festgesetzten Ord­
nung den Druck zu veranstalten. 

Aus dem 1. Departement vom 
3. Februar 1884 Nr. 2007. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 28.) 

Nr. 13. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl ^>r. Kaiser­
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Bericht des 
Ministers des Innern vorn 20. Januar 1884 Nr. 81 folgenden Inhalts: Der 
Herr und Kaiser haben auf den Beschluß des Minifterecmites am 13. Januar 
1884 Allerhöchst zu befehlen geruht: bis zur Herausgabe einer neuen Bau­
ordnung und als zeitweilige Maßregel auf zwei Jahre zu verordnen: „Die Er­
richtung von hölzernen, zur Benutzung des Publicums bestimmten Gebäuden — 
Theatern und Circussen, ist je nach ihrer speciellen Bestimmung in einer Länge 
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und Breite bis zu zwanzig Faden, von Schaubuden aber — in einer Länge 
bis zu fünfundzwanzig Faden und in einer Breite, im Innern zwischen den 
Wänden, bis zu acht Faden gestattet, wobei zwischen den Schaubuden ein 
Abstand von nicht weniger als zehn Faden sein muß". Ueber solchen, von 
dem Geschäftsverwalter des Ministercomites am 17. Januar 1884 sub Nr. 140 
mitgetheilten Allerhöchsten Befehl berichte der Minister des Innern unter Bei-
fügung eines abschriftlichen Extracts aus den Journalen des Ministercomites vom 
3. uud 17. Januar 1884 dem Dirigirenden Senat zur erforderlichen (einerseitigen 
Anordnung. Befohlen: lieber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft 
und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukafe zu erlassen. 

Betreffend die Festsetzung zeitweiliger Bestimmungen Aus dem 1. Departement vom 
über die Größenverhältnisse hölzerner Gebäude 31. Januar 1884 Nr. 1652. 
— Theater, Circusse und Schaubuden. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 28.) 

Nr. 14. Ufas Eines Dirigirenden Senats desmittelst das folgende, am 
17. Januar 1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor­
stellung des Finanzministers betreffend die Ermäßigung der Zahlung für Scheine 
zum Verkauf von Schnapsfabrikaten in TracteuranstaUen aus geöffneten Gefäßen, 
für gut erachtet: I. In Abänderung des Art. 24 der Beilage zum Art. 271 
der Getränkesteuer-Verordnung, in der Forts, v. 1.1879, folgende Bestimmungen 
zu setzen: 1) Für einen Schein zum Verkauf von Schnapsfabrikaten in Tracteur-
anstalten aus geöffneten Gefäßen werden erhoben: in denjenigen Ortschaften, 
welche in  Bezug aus d ie  Get ränkesteuer  zur  ers ten  Kategor ie  rang i ren  — zwei ­
hundert Rubel, in denjenigen Ortschaften aber, die in Bezug auf diese Steuer 
zur  zwei ten  uno in  den Städten,  d ie  zur  d r i t ten  Kategor ie  rang i ren  — e in­
hundert Rubel. 2) Der Verkauf von Schnapsfabrikaten aus geöffneten 
Gefäßen kann für TracteuranstaUen in außerstädtischen Ansiedelungen vom Finanz-
minister auf den für die Städte der dritten Kategorie festgesetzten Grundlagen in 
den Fällen gestattet werden, wo dieses für nothwendig erachtet wird. II. Der 
Finanzminister wird ermächtigt, dahin Anordnung zu treffen, daß den Personen, 
welche Scheine zum Verkauf von Schnapsfabnkaten in TracteuranstaUen aus 
geöffneten Gefäßen für das Jahr 1884 gelöst haben, das was sie gegen den 
neufestgesetzten Betrag an Abgabe mehr gezahlt haben, zurückerstattet werde. 
Betreffend die Ermäßigung der Zahlung für Scheine Ans dem 1. Departement vom 

zum Verkauf von Schnapsfabnkaten iuTraeteur- 31. Januar 1884 Nr. 1693. 
anstalten aus geöffneten Gefäßen. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.'Ztg. Nr 28.) 

Nr. 15. Ufas Eines Dirigirenden Senats aus dem Meß-Departement 
vom 16. December 1883 Nr. 3128, desmittelst die Verfügung des Dirigirenden 
Senats betreffend die Ordnung bei Ausreichung von Copieen von Plänen und 
Meßbüchern aus den Gouvernements - Zeichenkammern an die Grundbesitzer — 
publicirt wird. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 28.) 
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Nr. 16. Utas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
3. Januar 1884 Nr. 2, desmittelst der Ergänzungsact zu der zwischen Rußland 
und Deutschland am 23. Januar (4. Februar) 1879 abgeschlossenen Convention 
betreffend die directe Correspondenz zwischen den Gerichtsbehörden des Warschauer 
Gerichtsbezirks und den Gerichtsbehörden der angrenzenden Provinzen des König-
reichs Preußen — publicirt wird. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 28) 

Nr. 17. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
16.  Jannar  1884 Nr .  692,  desmi t te ls t  das  am 13.  December  1883 A l le rhöchst  
bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Vertretung der Kirchen und 
Klöster in den Landschafts-Jnstitutionen — publicirt wird. 

(Publicirt am 9. März 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 28.) 

Nr. 18. Ukas des Dirigirenden Senats mittelst dessen das Allerhöchst 
am 7. Februar 1884 bestätigte Gutachten des Reichsraths nachstehenden Inhalts 
publicirt wird: der Reichsrath hat im Departement der Staats-Oeeonomie und 
in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstelluug des Ministers 
des Innern wegen Ertheilung einer Unterstützung an Soldatenweiber, welche in 
den Armenhäusern  ke ine  Ausnahme f inden können,  fü r  gu t  erachte t :  das  A l le r -
höchst am 23. November 1882 bestätigte Gutachten deS Reichsraths betreffs 
der Ertheilung einer monatlichen Unterstützung von drei Rubel aus Kronsmitteln 
an Soldatenweiber, welche an Orten leben, wo keine Armenhäuser vorhanden 
sind, auch aus diejenigen in jener Verordnung bezeichneten Soldatenweiber auszu-
dehnen, welche, obgleich kränklich, doch weder eigene Mittel zum Leben, noch 
Anverwandte haben, die ihre Existenz sicherstellen könnten, in den Krankenhäusern 
mit Zahlung aus Kronsmitteln aber keine Aufnahme finden können, weil in den 
genannten Anstalten keine vacanten Stellen vorhanden sind. 
Betreffend die Ertheilung einer Unterstützung an Aus dem 1. Departement vom 

Soldatenweiber, welche in den Armenhäusern 14. März 1884 Nr. 3772. 
keine Ausnahme finden können. 

(Publicirt am 21. März 1883, Gouv.-Ztg. Nr. 33.) 

Nr. 19. Von der Commission für Livländische Bauersachen wird aus 
Grund des Allerhöchst am 12. December 1875 bestätigten Gesetzes über den 
Schutz der Privatwälder in Livland (Patent der Livländischen Gouvernements-
Verwaltung vom 24. Januar 1877 Nr. 4), Art. 14, die den auf mehr als 21 Werst 
von ihrem Wohnorte zum Löschen eines Waldbrandes Aufgebotenen, vom Wald^ 
besitze? zu leistende Entschädigung, für das laufende Jahr auf je 60 Kop. pro 
versäumten Tag festgesetzt. 

(Publicirt am 26. März 1884, Gouv -Ztg. Nr. 35.) 

Nr. 20. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat am 24. Januar c. zu St. Petersburg unter Eigenhändiger Unterschrift 
Se iner  Majes tä t  er the i l ten  Nament l i chen A l le rhöchsten Befeh l  S r .  Ka iser ­
lichen Majestät, in welchem es heißt: „Durch Unseren, dem Dirigirenden 
Senat am 25. Mai 1882 ertheilten Ukas haben Wir befohlen, gleichzeitig mit 
der Aufhebung des Hauptcomites für die Organisation des Bauerstandes bei dem 
1. Departement des Dirigirenden Senats eine besondere Abtheilung für Bauer­
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fachen zu errichten. Da Wir gegenwärtig für nützlich erachten, nachdem sich s?it 
jener Zeit der Umfang der Thätigkeit dieser Abtheilung festgestellt hat und damit 
die Bauersachen ohne Aufenthalt Erledigung erlangen, dieselben in der Verwaltung 
eines besonderen Departements des Dirigirenden Senats zu concentriren, befehlen 
Wir: I. Aus der bei dem 1. Departement des Dirigirerden Senats errichteten 
Abtheilung für Bauersachen ein besonderes 2. Departement des Dirigirenden 
Senats zu bilden und dasselbe der 1. Plenarversammlung des Senats zuzuzählen. 
II. Hinsichtlich der Competenzgegenstände und der Ordnung der Verhandlung 
der Sachen auf das 2. Departement die für die aufzuhebende Bauer-Abtheilung 
des 1. Departements festgesetzten Regeln zu erstrecken und für die Entscheidung 
der aus dem 2. Departement des Senats eingelangenden Sachen in der 1. Ple­
narversammlung die für die Entscheidung der Sachen des 1. Departements in 
dieser Plenarversammlung festgesetzte Ordnung in Anwendung zu bringen", - hat 
E in  Di r ig i render  Senat  befoh len :  Ueber  so lchen A l le rhöchsten Befeh l  Se iner  
Kaiserlichen Majestät zur allgemeinen Bekanntmachung und schuldigen Er» 
süllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Bildung eines 2. Departements des Aus dem 1. Departement vom 

Dirigirenden Senats. 8. Februar 1884 Nr. 2036. 
(Publicirt am 26. Marz 1884, Gouv.-Ztg Nr. 35.) 

Nr. 21. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 11. Oc-
tober 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts 
publicirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der bürger­
lichen und geistlichen Sachen und der Gesetze und in der allgemeinen Versamm­
lung, nach Beprüfung der wegen Meinungsverschiedenheit au3 der allgemeinen 
Versammlung der ersten drei Departements und des Heroldie - Departements des 
Dirigirenden Senats eingelangten Sache, betreffend die Beschwerde der Directoren 
der Nikolskischen ' Manufaeturgesellschast „Sawwa Morosow Sohn u. Co." 
darüber, daß ihnen vom Räsanschen Kameralhof ihre Beschwerde an den Dirigi­
renden Senat retradirt worden, gefunden, daß in dieser Sache allem zuvor die 
Frage der Entscheidung unterliegt, ob der Räsansche Kameralhof rechtfertig ver-
fahren, indem er der Direction der Nikolskischen Manufactur ihre Beschwerde als 
der Vorstellung an den Dirigirenden Senat nicht unterliegend retradirte. Ges'tzlich 
(Art. 140 der Handels- und Gewerbesteuer-Verordnung, Beilage zum Art. 464 
des Cod. der Reichsges. Bd. Y Steuerregt, in der Forts, v. I. 1876) werden 
die Verfügungen der Kameralhöfe in allen Sachen, in denen die Beitreibung für 
eine entdeckte Übertretung nicht 30 Rbl. übersteigt, als endgiltig angesehen und 
können nicht angefochten werten. Dieses Gesetz ist durch das am 15. Oetober 
1872 Allerhöchst bestätigte, in der Anmerkung zum Art. 140 der besagten Ver­
ordnung enthaltene Gutachten des Reichsraths dahin erläutert worden, daß von 
den gedachten Verfügungen der Kameralhöfe nur diejenigen der Beschwerdeführung 
bei dem Dirigirenden Senat unterliegen, durch welche speciell auf eine Geldstrafe 
im Betrage von tnebr als 30 Rbl., ohne Einschluß der Steuer für die Handels- . 
doeumente in diese Summe, erkannt worden ist. Der stricte Sinn der besagten 
Gesetzesbestimmungen läßt keinem Zweifel darüber Raum, daß die Verfügungen 
der Kameralhöfe betreffend die Beitreibung einer 30 Rbl. nicht übersteigenden 
Geldstrafe für Übertretungen des Steucrreglements in keinem Falle der Revision 
des Dirigirenden Senats hinsichtlich ihrer Rechtfertigtet unterliegen. Da nun 
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aber die Verhängung einer Geldstrafe zum Besten der KronScasse nach dem Wesen 
der Sache selbst nicht anders Platz greifen kann, als in Verbindung mit der 
Beschlußfassung des Kameralhofs über die Beschaffenheit der Übertretung selbst, 
oder, wie in der vorliegenden Sache, über die Art der Handelsdocumente, welche 
die Beschuldigten nach der Ansicht des Kameralhofs haben mußten, so ist es 
evident, daß der Dirigirende Senat auf eine Würdigung der Rechtfertigkeit des 
Sentiments des Kameralhofeß auch in Betreff des letzteren Gegenstandes nur in 
dem Falle eingehen kann, wenn solches Sentiment die Verfügung einer Geldstrafe 
in einem 30 Rbl. nicht übersteigenden Betrage zur Folge hatte; eine dem ent-
gegengesetzte Auslegung des Art. 140 der Handelssteuer - Verordnung und der 
Anmerkung zu demselben könnte in der Praxis dazu führen, daß der Dirigirende 
Senat, das Factum selbst der Übertretung der Bestimmungen der Verordnung 
als nicht bestehend anerkennend, die vom Kameralhof verhängte Strafe in Kraft 
bestehen ließe. In Anbetracht dessen und in der Erwägung, daß der Räfanfche 
Kameralhof, nachdem er die Nikolskifche Manufacturgefellschast der Übertretung 
des Art. 113 der Verordnung für schuldig befunden, dieselbe einer Gelbstrafe in 
einem Betrage von nur 20 Rbl. unterzog und daß bei Verhängung der Geldstrafe 
in diesem Betrage der Kameralhof über die in dem angeführten Artikel der Ver-
Ordnung angegebenen Grenzen nicht hinausging, hat der Reichsrath erachtet, daß 
die betreffende Verfügung des Kameralhofs, als eine endgiltige, der Revision 
Seitens des Dirigirenden Senats nicht unterliegt. Was demnächst das Ansuchen 
der Direction der Nikolskischen Manufactur, daß für die Zukunft die allgemeine 
Frage: welche Handelsdocumente ein Eomptoir wie das des Kusemkin haben müsse, 
erläutert werden möge, anbelangt, so kann auch dieses Ansuchen nach Ansicht des 
Reichsraths keine Berücksichtigung finden. Die allgemeine Leitung der auf die 
Erhebung der Handels- und Gewerbesteuer und auf die Handelsrechte bezüglichen 
Angelegenheiten, sowie die nähere Festsetzung von Regeln in Bezug auf die Er-
süllung der Steuerverordnung und die Entscheidung entstehender speeieller Fragen 
steht dem Finanzministerium im Departement für Handel und Manufaciuren zu 
(Art. 90 der Handels- und Gewerbesteuer-Verordnung, Beilage zum Art. 464 v 

Bd. V Steuerregt, in der Forts, v. I. 1876), wobei dem genannten Departe­
ment sowohl die Aussicht über die Erfüllung der Gesetzesbestimmungen über den 
Handelsbetrieb im allgemeinen, als auch die Verwaltung der Ausreichung der 
Handelsscheine und Billete und der für dieselben zur Kronscasse einfließenden 
Steuer obliegt. Demzufolge können Privatpersonen sich mit Beschwerden über 
unrichtige Auslegung und Anwendung der Handels- und Gewerbesteuer-Verordnung 
an das Finanzministerium und über den Finanzminister auf allgemeiner Grund­
lage an das 1. Departement des Dirigirenden Senats wenden und zwar in An­
leitung des Art. 140 der Beilage zum Art. 464 des Bd. V Steuerregt, (in der 
Forts, v. I. 1876) binnen Monatsfrist vom Tage der Eröffnung der Verfügung. 
Demgemäß hatte die Direction der Nikolskischen Manufactur, um sich für die 
Zukunft gegen etwaige den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprechende Forderungen 
des Räsanschen Kameralhofs zu schützen, sich nicht an den Dirigirenden Senat, 
sondern an das Finanzministerium mit der Bitte um Entscheidung der entstandenen 
Zweifel und um Bestimmung der nach der Art des betriebenen Handels zu 
lösenden Documente zu wenden. Aus diesen Gründen erachtet der Reichsrath, 
daß der Räsansche Kameralhof, indem er die Beschwerde der Direction eer Ni-
kolskifchen Manufacturgefellschast mit einer Dorsualresolution retradirte, rechtfertig 
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»erfahren ist; dabei hat jedoch der Reichsrath nicht außer Acht lassen können, 
datz die Frage wie über Verfügungen den Kameralhöfe in Sachen betreffend 
Übertretungen der Handelssteuer - Verordnung Beschwerde zu führen ist, in der 
-Praxis nicht immer den oberörterten Grundlagen gemäß entschieden worden ist 
und das es deshalb nothwendig ist, das gegenwärtige Sentiment in der festgesetzte 
Ordnung zur allgemeinen Wissenschaft zu publiciren. 3n Folge dessen hat der 
Rnchsrath für gut erachtet: 1) die allerunterthänigste Beschwerde der Directoren 
der Nikolskischen Manufacturgefellschast „Sawwa Morosow Sohn u. Co." ohne 
Folge zu lassen und 2) dem Dirigirenden Senat anHeim zu geben die gegen­
wartige Verfügung in der festgesetzten Ordnung zur allgemeinen Wissenschaft zu 
publlciren. 0 

In Sachen betreffend die Beschwerde der Direc- Aus der 1. allgemeinen Ver­
den der Nikolskischen Manufacturgefellschast sammlung des Dirigirenden Senats 
„Sawwa Morosow Sohn u. Co." darüber, vom 24. Februar 1884 Nr. 2782 
daß ihnen vom Räsanschen Kameralhof ihre 
Beschwerde an den Dirigirenden Senat retra-. 
dirt worden. 

(Publicirt am 2. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 38.) 

Nr. 22. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 7.  Februar  1884 Nr .  1961,  desmi t te ls t  das  am 10.  Januar  1884 A l le r -
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Organisation der Land-
zumessung für die auf Baschkirenländereien lebenden Fürsten, Mursen, Kaufleute 
und Bürger publicirt wird. 

(Publicirt am 2. April 1884, Gouv.-Ztg Nr 38.) j 

Berichtigung. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß der in dem Patent Nr. 9 der Livländischen 
Gouvernements-Zeitung vom 2. März c. Nr. 25 für den Empfang der Landes-
abgaben und Willigungen auf den 16. bis zum 28. April d. I. anberaumte 
Termin dahin abgeändert worden ist, daß dieser Empfang sowohl in Riga als 
auch in Dorpat in der Zeit vom 2. bis zum 17. April d. I., mit Ausnahme 
der hohen Festtage, stattfinden soll. 

Riga-Schloß, den 2. April 1884. 

Für den Livländischen Vice-Gouverncur: 

Aeltcrer Regierungs-Rath M. Zwingmann. 

Secretair: P. Dawidenkow. 



Nr. 23. Nachdem der Herr Livländische Gouvernementschef auf Ansuchen 
des Livländischen Landraths-Kollegiums die Genehmigung dazu ertheilt hat, daß 
in diesem Frühjahre ein ordentlicher Landtag und eine ordentliche General - Ver-
sammlung der Interessenten der Livländischen adeligen Güter ^ Credit-Societät in 
Riga abgehalten werde und die Eröffnung des Landtages am 31. Mai c. statt­
finde, bringt die Livländische Gouvernements - Regierung Solches zur Kenntniß 
der Livländischen Ritter- und Landschaft und fordert die Glieder derselben zugleich 
auf, ihre etwaigen, auf die Bedürfnisse und Interessen des Landes bezüglichen 
Vorstellungen 3 Wochen vor Eröffnung des in Rede stehenden Landtages, wo 
gehörig, einzureichen, — sich am 30. Mai c. als am termino conveniendi zeitig 
in Riga einzufinden, bei dem Herrn Landmarschall sich zu melden und namentlich 
in der Ritterschafts-Canzlei sich verzeichnen zu lassen, — auch vor dem Schlüsse 
des Landtages sich nicht anders als nach eingeholter specieller Erlaubniß, wie 
Solches die Art. 63 bis 70 des Prov.-Rechts Thl. II vorschreiben, fortzubegeben. 
Wer solche Obliegenheiten verabsäumt und dafür keine gesetzliche Ursache zeitig 
vor Eröffnung des Landtages der Residirung anzeigen kann, hat im Falle seines 
gänzlichen Ausbleibens die vorschriftmäßige Poen von 100 Rbl. zur Ritterschafts-
Casse zu erlegen, für den Fall seiner verspäteten Meldung dagegen 2 Rbl. für 
jeden Tag zu entrichten, sowie für jeden Tag seiner Entfernung vor dem Schlüsse 
des Landtages resp. 6 oder 3 Rbl. (Art. 70 des Prov.-Rechts Thl. II) an die 
Ritterschafts - Casse zu zahlen. Außerdem hat jeder Abwesende alles dasjenige 
genehm zu halten, was von der anwesenden Ritter- und Landschafts-Verfammlung 
beschlossen wird. 

(Publicirt am 20. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 44.) 

Nr. 24. Al le rhöchst  am 7. Februar 1884 bestätigtes Gutachten des 
Reichsraths betreffend die Ausgaben zum Unterhalt der Kanzleien einiger Gou-
vernements-Procureure (abgedruckt in der Nr. 20 der Sammlung der Gesetzes-
bestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung v. I. 1884 sub Nr. 168). 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüsung der Vor-
stellung des Iustizministers betreffend die Ausgaben zum Unterhalt der Kanzleien 
einiger Gouvernements-Procureure für gut erachtet: I. Den Artikel 1658 des 
I. Theils des Provinzialrechts der Ostsee - Gouvernements (in der Forts, v. I. 
1854) aufzuheben und den Art. 1229 der allgemeinen Gouvernementsverfassung 
(Cod. der Reichsges. Bd. II Thl. I in der Forts, v. I. 1881) folgendermaßen 
zu fassen: 

„Bei dem Gouvernements-Procureur besteht eine Kanzlei aus einem Schrift-
führer und anderen Beamten nach dem Etat, welche in Gemäßheit der allgemeinen 
betreffenden Vorschriften (Art. 75) angestellt und entlassen werden. Der Unter-
halt dieser Kanzlei wird aus der Summe bestritten, welche vom Justizminister 
dem Procureur zu seinen Kanzleiausgaben zur Disposition bestimmt wird." 

II. Zu den Kanzleiausgaben der Gouvernements-Procureure von Archangel, 
Asttachan, Estland, Livland, Kurland, Olonez, Orer.burg und Ufa, sowie des 
Procureurs deS Wologdaschen Bezirksgerichts, welcher als solcher die Functionen 
eines Gouvernements-Proeureurs in den fünf nordöstlichen Kreisen des Wologda-
schen Gouvernements auszuüben hat, sind alljährlich, vom Jahre 1884 ab, zur 
Dispositon des Justizministers zwölftausend und fünfhundert Rubel abzu-
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^ssen mit Eintragung dieser Summe in die betreffende Nnterabtheilung des 
Ausgabebudgets des Justizministeriums. 

III. Zur Deckung eines Theils der Ausgaben des Reichsschatzes zum Unter-
halt der Kanzleien der Gouvernements-Procureure von Livland, Estland und 
Orenburg sind in die betreffenden Unterabtheilungen des Einnahmebudgets des 
Justizministeriums einzutragen als jährliche Beisteuer: a) aus den Stadteinnah­
men — fünfhunder t  und v ie rundzwanz ig  Rube l  und sechsundachtz ig  
Kop., darunter von der Stadt Riga dreihundert und siebenunddreißig Rbl. und 
sechsunddreißig Kop. und von der Stadt Reval einhundert und siebenundachtzig 
Rbl. und fünfzig Kop.; b) aus den Summen des Orenbmgschen Kosakenheeres 
— e inhunder t  und dre iundfünfz ig  Rube l .  

IV. Aus der betreffenden Unterabtheilung des Ausgabebudgets des Depar-
tcments der allgemeinen Angelegenheiten des Ministeriums der Reichsdomainen ist 
die Summe von einhundert und fünfundsiebenzig Rubel, welche bis hiezu 
aus den Kanzleimitteln der Reichsdomainen-Verwaltung zum Unterhalt der Kanzlei 
des Astrachanschen und des Olonezschen Gouvernements - Procureurs verausgabt 
wurde, auszuschließen und sind demnächst keinerlei Summen zu den Ausgaben 
zum Unterhalt der Kanzleien der Gouvernements- und Provinzial-Procureure für 
Rechnung des Reichsschatzes fernerhin in die Budgets fremder Ressorts einzutragen. 

(Publicirt am 23. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 45.) 

Nr. 25. Allerhöchst am 14. Februar 1884 bestätigtes Gutachten des 
Reichsraths betreffend die Abänderung der Ordnung für die Bildung von General-
Versammlungen in den Gesellschaften gegenseitigen Credits (abgedruckt in der 
Nr. 26 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staats-
regierung v. I. 1884 sub Nr. 211). 

Der Reichsrath hat in den verewigten Departements der Staatsöconomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor-
stellung des Finanzministers wegen Abänderung der Ordnung für die Bildung 
von Genera lversammlungen in  den Gese l lschaf ten  gegense i t igen Cred i ts  fü r  gu t  
erachte t :  

I. In Abänderung der betreffenden Gesetzesvorschriften folgende Bestim-
mungen festzusetzen: 

1) Die Generalversammlungen der Mitglieder in den Gesellschaften gegen-
seitigen Credits können auf diesbezügliches Ansuchen der erwähnten Gesellschaften 
mit Genehmigung des Finanzministers durch Versammlungen von Bevollmächtigten, 
denen alle der Beprüfung und Entscheidung der Generalversammlungen der Mit­
glieder unterliegenden Angelegenheiten zu übergeben sind, ersetzt werden. 

2) Die Versammlungen der Bevollmächtigten bestehen aus wenigstens sechs-
^^nddreißig Personen, welche von sämmtlichen Mitgliedern der Gesellschaft durch 

""einfache Stimmenmehrheit erwählt werden. 
3) Behufs Bewerkstelligung der Wahlen werden die Mitglieder der Gesell­

schaft in eine Liste in der Ordnung eingetragen, in welcher sie nach der Summe 
ihrer 10-procentigen Beiträge zum Umsatzkapital der Gesellschaft auf einander 
folgen; sodann werden die Mitglieder der Gesellschaft in drei Wahlversammlungen 
oder Classen getheilt: zur ersten Classe werden diejenigen von den zu Anfang der 
Liste aufgeführten Mitgliedern gezählt, deren 10-procentigen Beiträge ein Drittel 



— 23 — 

des gesammten Umsatzkapitals ausmachen; zur zweiten Classe werden die in der 
Liste auf sie folgenden Mitglieder, deren 10-procentigen Beiträge ebenfalls ein 
Drittel des Umsatzkapitals ausmachen, gezählt; zur dritten — alle übrigen 
Mitglieder. 

4) In den Classenversammlungen steht jedem Mitgliede der Gesellschaft nur 
eine Stimme zu, wie groß auch sein Antheil an dem Umsatzkapital der Gesell-
schaft sein möge. 

5) Eine jede Wählerelasse wählt ein Drittel der Gesammtzahl der Bevoll-
mächtigten. 

6) Den Wählern steht es frei die Bevollmächtigten sowohl aus ihrer eigenen 
Mitte, als auch aus der Zahl der zu anderen ©lassen gehörenden Mitglieder zu 
wählen. 

7) 3st die Anzahl der Wähler in der dritten Classe eine sehr große, so 
können sie in mehrere Versammlungen abgetheilt werden, welche gesondert, mit 
gleicher Zahl der Glieder in einer jeden, zusammenberufen werden. Diese Ver-
sammlungen wählen die auf ihren Theil entfallende Quote von der Gesammtzahl 
der Bevollmächtigten der dritten Classe. 

8) Die detaillirte Ordnung für die Zusammenberufung der Wähler und die 
von ihnen zu bewerkstelligenden Wahlen wird durch instructive Anweisungen des 
Finanzministers bestimmt. 

II. Den Finanzminister zu autorisiren, in den bestehenden Statuten der 
Gesellschaften gegenseitigen Credits aus eigener Machtvollkommenheit die Abände-
rungen zu treffen, welche durch die Ersetzung der Generalversammlungen der 
erwähnten Gesellschaften durch Versammlungen von Bevollmächtigten hervor-
gerufen werden. 

(Publicirt am 23. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 45.) 

9tr. 2v. Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird das 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichßraths betreffend die Ergänzung der 
Art. 382 und 495 des Provinzialrechts der Ostsee - Gouvernements, Thl. III, 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht. 

Se ine  Ka iser l i che Majes tä t  haben das  in  der  a l lgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten betreffend die Ergänzung der Art. 382 und 
495 deS Prov inz ia l rechts  der  Ostsee-Gouvernements ,  Th l .  I I I ,  A l le rhöchst  zu  
bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. 

Unterschr ieben:  Der  Vors i tzende des  Re ichsra ths  „Micha i l " .  
St. Petersburg, den 31. Januar 1884. 

Gutachten des Reichsraths. 
Der Reichßiath hat in den vereinigten -Departements der bürgerlichen und 

geistlichen Angelegenheiten und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, 
nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern wegen Ergänzung 
des Ar t .  382 des Prov inz ia l rechts  der  Ostsee-Gouvernements ,  Th l .  I I I ,  fü r  gu t  
erachtet: in Ergänzung der Artikel 382 und 495 des Provinzialrechts der 
Ostsee. Gouvernements, Thl. III, zu verordnen: 

Außer den im Art. 382 angegebenen Fällen ist aus dem Bestände der Güter 
von Personen,  we lche s ich  unter  Vormundschaf t  oder  Cura te l  bef inden,  der  Ver»  
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kauf der einzelnen, den Bauern zur Nutzung überlassenen Grundstücke des Bauer-
landes, in der in diesem Artikel bestimmten Ordnung auch gestattet in dem Falle, 
wenn Bauern solche Grundstücke freilaufen. 

(Publicirt am 23. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr 45.) 

Nr. 27. Verfügung Eines Dirigirenden Senats abgedruckt in der Nr. 21 
der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
v. I. 1884 sub Nr. 170. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat 
sich vortragen den Bericht des Ministers des Innern betreffs der den Stadtdumen 
einzuschärfenden Einhaltung des Art. 67 der Städteordnung bei Fassung von 
Beschlüssen wegen Erweiterung der Operationen der Stadtgemeindebanken. Be-
fohlen: Der Minister des Innern hat dem Dirigirenden Senat unter dem 
31. Mai 1880 Nr. 3715 berichtet: nach Pkt. 2 des Art. 67 der Städteordnung 
sei zur Giltigkeit eines Beschlusses der Stadtduma über Bürgschaften oder Garan-
tieen Namens der Stadt erforderlich, daß mindestens die Hälfte aller Stadtver-
ordneten anwesend sei und der Beschluß mit einer Majorität von 2/3 der 
Anwesenden gefaßt wird. Aus den im Ministerium des Innern und im Finanz-
mintstenum vorhandenen Auskünften gehe nun aber hervor, daß bei den von 
einigen Stadtdumen gefaßten Beschlüssen betreffs einer vorgeschlagenen Erweiterung 
der Operationen der örtlichen Stadtgemeindebanken die obige Forderung des 
Gesetzes nicht beachtet worden ist. Angesichts nun dessen, daß nach Art. 25 des 
Normalreglements über die Stadtgemeindedanken vom 6. Februar 1862 die Stadt 
für alle der örtlichen Gemeindebank anvertrauten Kapitalien und demnach auch 
für alle ihre Umsätze haftet, befinde er, der Minister des Innern, seinerseits, nach 
Rela t ion  mi t  dem F inanzmin is ter ,  daß in  den Fä l len ,  wenn Namens der  S tad t ,  
eine Bürgschaft oder Garantie für neue Operationen der örtlichen Gemeindebank 
erforderlich ist, die betreffenden Beschlüsse der Stadtdumen mit einer Majorität 
der Stimmen, wie der Art. 67 der Stä teordnung sie bestimmt, gefaßt werden 
müssen und erachte er, der Minister, für nothwendig dieserhalb zur gehörigen 
Nachachtung eine allgemeine Anordnung zu treffen, worüber er auf Grund des 
Pkt. 6 des Codex der Reichsges. Bd. I, Verf. der Ministerien dem Dirigirenden 
Senat zu dessen Ermessen vorstelle. — Nach Erwägung solcher Vorstellung und 
des Gesetzes erachtet -in Dirigirender Senat auch seinerseits, daß die Beschlüsse 
der Stadtdumen hinsichtlich einer Erweiterung der Operationen der örtlichen 
Stadtgemeindebanken, kraft des Art. 25 des Normalreglements über die Stadt-
gemeindebanken vom 6. Februar 1862 und des Art. 67 der Städteordnung 
(Art. 2014 des Codex der Reichsges. Bd. II, Ausg. v. 1876) nur dann als 
giltig anerkannt werden dürfen, wenn an der Berathung über dieselben wenigstens 
die Hälfte sämmtlicher Stadtverordneten teilgenommen haben und der Beschluß 
mit einer Majorität von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Stimmen 
gefaßt worden ist, weshalb Ein Dirigirender Senat verfügt: obiges durch einen 
in der festgesetzten Ordnung zu bewerkstelligenden Abdruck zur allgemeinen Kenntniß 
zu bringen. 

(Publicirt am 23. April 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 45.) 

Nr. 28. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 14. Febr. 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten deS NeichSraths folgenden Inhalts publicirt 
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Wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Staatsöeonomie 
und der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor-
stellung des Finanzministers betreffend die Festsetzung einer neuen gesetzlichen 
Taxat ion  der  Ländere ien  fü r  d ie  Berechnung  de r  Stempels teuer ,  fü r  gu t  erachte t :  
1) Die dem Pkt. 1. des Art. 38 der Stempelsteuerverordnung beigefügte Tabelle, 
welche die gesetzliche Taxation der Ländereien in den verschiedenen Gouvernements 
und Kreisen bestimmt (Beil. IV zum Art. 2 des Steuerregl. in den Forts, v. I. 
1876 und 1879) ,  aufzuheben und d iese lbe  durch  d ie  am 19.  Ma i  1883 A l le r ­
höchst bestätige Tabelle für die gesetzliche Taxation der Ländereien, welche für 
die Berechnung der Steuern bei einem unentgeltlichen Uebergang von Ländereien 
festgesetzt worden, zu ersetzen. 2) Den Punkt 4 des Art. 38 der Stempelsteuer-
Verordnung, in der Forts, v. I. 1876, aufzuheben, und 3) den Punkt 1 des 
Art. II des am 19. Mai 1883 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichs-
raths betreffend die gesetzliche Abschätzung der nicht bei Creditanstalten verpfändeten 
Ländereien für die Berechnung der Steuern bei einem unentgeltlichen Uebergange 
derselben, folgendermaßen zu fassen: in den Gouvernements TranskaukasienS, 
Tomsk, TobolSk, IenisieiSk und Irkuzk, desgleichen in den Provinzen Terek und 
Kuban — den Preis von einem Rubel und fünfzig Kopeken pro DeMine. 

Betreffend die Festsetzung einer neuen gesetzlichen Aus dem 1. Departement vom 
Taxation der Ländereien für die Berechnung 20. März 1884 Nr. 4131. 
der Stempelsteuer. (Publicirt am 23, April 1884, Gouv.'Ztg. Nr. 45.) 

Nr. 29. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement 
vom 20. März 1884 Nr. 4227, deßmittelst der dem Dirigirenden Senat am 
8, März ertheilte Namentliche Allerhöchste Befebl, daß die Wirksamkeit des 
Pkt. 4 des Art. 10 der Beilage zum Art. 116 der Civilgesetze, in der Forts, v. 
I. 1876, bezuglich der über Stammgüter abzuschließenden Arrendeeontracte zeit­
weilig zu beanstanden ist — publicirt wird. 

(Publicirt am 23. April 1884, Gouv.'Ztg. Nr. 45.) 

Nr. 30. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 28. Febr. 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des ReichsrathS folgenden Inhalts public 
cirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und 
der Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung des Finanzministers betreffend die Ordnung, in welcher die Genehmi­
gung zur Eröffnung von Comptoiren zur Nachweisung von Personen für Privat-
stellen und Dienste zu ertheilen .ist, für gut erachtet: den Artikel 4 des am 
28. Deeemter 1882 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths betreffend 
die Comptoire zur Nachweisung von Personen für Privatstellen und Dienste 
folgendermaßen zu fassen: Die Genehmigung zur Eröffnung der Comptoire (Art. 1) 
wird von dem örtlichen Gouverneur, Stadtbefehlshaber oder Ober-Polizeimeister 
ertheilt, nach vorheriger Relation mit dem Curator des Lehrbezirks, falls zum 
Programm der Operationen des zu errichtenden Comptoirs auch die Recomman-
dation von Personen gehört, welche eine pädagogische Thätigkeit ausüben. 

Betreffend die Ordnung, in welcher die Genehmi- Ans dem 1. Departement vom 
gung zur Eröffnung von Comptoiren znr Nach- 20. März 1884 Nr. 1226. 
Weisung von Personen für Privatstellen und 
~Men|k zn ertheilen ist. (Publicirt am 23» April 1684, Gouv -Ztg. Nr. 45.) 
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Nr. 31. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
15.  Apr i l  1884 Nr .  5221,  desmi t te ls t  das  A l le rhöchste  Mani fes t  Se iner  
Kaiserlchen Majestät vom 15. April 1884, betreffend die Vermählung Sr. 
Ka iser l i chen Hohe i t  des Großfürs ten  Konstant in  Konstant inowi tsch  
mit der Prinzessin Elisabeth von Sachsen - Altenburg, Herzogin zu Sachsen, 
publicirt wird, wie folgt: 

Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander Der Drille, 
Kaiser nnii Seldjiherrscher aller Neuffen. 

K  ö  n  i  g  v  o  n  P o l e n ,  G r o ß f ü r s t  v o n  F  i  n  n  L  a  n  d  
u. s. w., u. s. w., u. s. w. 

thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Se ine Ka iser l i che Hohe i t ,  der  Großfürs t  Konstant in  Konstant ino­
witsch, hat mit Unserer und Seiner Erlauchten Eltern Einwilligung ein Ehe-
bündniß mit der Tochter Seiner Herzoglichen Hoheit des Prinzen Moritz von 
Sachsen-Altenbmg, Herzogs zu Sachsen,s der Prinzessin Elisabeth von Sachsen-
Altenburg, Herzogin zu Sachsen, geschlossen und ist am 15. April d. I. in 
Unserer Gegenwart Ihre Vermählung in der Kathedralkirche des Winterpalais 
feierlichst nach dem Ritus Unserer orthodoxen Kirche vollzogen worden. 

Indem Wir dieses Unser  Herz  er f reuende Ere ign iß  verkünden und zugleich 
befeh len ,  d ie  Gemahl in  des  Großfürs ten  Konstant in  Konstant inowi tsch  
Großfürs t in  E l isabeth  Mawr ik i jewna zu nennen,  m i t  dem T i te l  Ka iser ­
liche Hoheit, sind Wir voll überzeugt, duß Unsere getreuen Unterthanen ihre 
inbrünstigen Gebete zu dem Allmächtigen und Allbarmherzigen Gott um Verlei­
hung beständigen, unwandelbaren Wohlergehens für die Unserem Herzen theuren 
Neuvermählten mit den Uns erigen vereinigen werden. 

Gegeben z;i St. Petersburg, am 15. April im Jahre eintausend achthundert 
und vierundachtzig nach Christi Geburt, Unserer Regierung aUt im vierten. 

Das Original ist von Se iner  Ka iser l i chen Majes tä t  E igener  Hand 
unterzeichnet: 

iL. s.) ,,Alexander." 
(Publieirt am 4. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 50.) 

Nr. 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 6. März 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts publi-
cht wird: Der Rcichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze, der 
Staatsöeonomie und der Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der all­
gemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Iustizministers in 
Betreff des Maßis und der Zahlungsfrist für die Steuer von Vermögen, welches 
unentgeltlich aus eine Person als Eiaenthum, auf eine andere aber zum lebens' 
länglichen Besitz übergeht, für gut erachtet: 1. Den Artikel 4 der am 15. Juni 
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1882 Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Steuer vom Vermögen bei 
einem unentgeltlichen Uebergange desselben, folgendermaßen zu fassen: „Falls daß 
Vermögen auf eine Person als Eigenthum, auf eine andere ober zum lebend 
länglichen Besitz übergeht, so wird die Steuer sowohl von dem Eigenthümer, als 
auch von dem lebenslänglichen Besitzer erhoben: von dem erstehen — in dem im 
Artikel 3 festgesetzten vollen Betrage und von dem letzteren — im halben Betrage." 
II. Den Artikel 13 der besagten Verordnung durch folgende Bestimmung zu 
ergänzen: „In den Fällen, wo das Vermögen auf eine Person als Eigenthum, 
auf eine andere aber zum lebenslänglichen Besitz übergeht, ist die von diesem' 
Vermögen zu entrichtende Steuer einzuzahlen: von dem lebenslänglichen Besitzer 
— in der im Artikel 13 dieser Verordnung bestimmten Frist und von dem Eigen-
thümer — im Laufe eines Monats vom Tage des AusHörens des lebenslänglichen 
Besitzes oder bei der Bestätigung des Acts über die Uebertragung des Eigenthums-
rechts auf eine andere Person, wenn diese Uebertragung früher stattfindet, als der 
gedachte Besitz aufgehört hat. Die Bezahlung der dem Eigenthümer berechneten 
Steuer wird durch Anlegung eines Verbots auf das Vermögen, für dessen lieber» 
gang sie zu entrichten ist, sichergestellt und hat in dem Fülle, daß das Eigen-
thumsrecht früher, als der lebenslängliche Besitz aufgehört hat, übertragen wird, 
unabhängig von der Erhebung der Steuer stattzufinden, welche gesetzlich von dem 
Corroborationsact, durch welchen das gedachte Recht aus eine andere Person 
übertragen wird, zu entrichten ist". 

Betreffend den Betrag und die Zahlungsfrist für Aus dem 1. Departement vom 
die Steuer von Vermögen, welches unentgeltlich 29. März 1884 Nr. 4741. 
auf eine Person als Eigenthum, auf eine andere 
Person aber zum lebenslänglichen Besitz über-
geht. 

(Publicirt am 4. Mai 1884, Gorw.-Ztg. Nr. 50.) 

Nr. 33. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das am 
15. November 1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths (abgedruckt 
in der Nr. 124 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung v. I. 1883 sub Nr. 926) desmittelst bekannt gemacht. 

Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der allgemeinen 
Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers des Innern in 
Betreff der Vergünstigungen, bei Ableistung der Militairpflicht, für Personen, 
welche körperlich noch nicht genügend entwickelt, oder mit Krankheiten behaftet 
s ind ,  oder  s ich  von e iner  übers tandenen Krankhe i t  noch n ich t  e rho l t  haben,  fü r  
gut erachtet: den Art. 44 des Gesetzes über die Militairpflicht (Cod. d. Reichsg. 
Bd. IV Buch I, Ausg. v. I. 1876) folgendermaßen zu fassen: „Die Annahme 
von Personen zum Dienst, welche für denselben körperlich noch nicht genügend 
entwickelt oder mit Krankheiten behastet sind, die nicht als solche anerkannt werden, 
welche eine gänzliche Befreiung vom Militärdienst bedingen, desgleichen von 
Personen, die sich von einer unlängst überstandenen Krankheit noch nicht erholt 
haben, wird auf ein Jahr hinausgeschoben. Demnächst werden diejenigen von 
ihnen, welche nach Ablauf der besagten Frist abermals noch als schwächlich 
befunden werden, im darauffolgenden Jahre zum Dienst bestimmt, falls sie sich 
für  dense lben a ls  taug l ich  erwe isen;  im entgegengesetz ten  Fa l le  werden s ie  en tweder  
der Landwehr zugezählt, wenn sie dem äußeren Ansehen nach fähig erscheinen die 
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Waffen zu tragen, oder sie werden, wenn sie hierzu unfähig sind, vom Dienst 
für immer befreit (Art. 154 und 160 Pkt. 1 und 2).// 

(Publicirt am 4. Mai 1884, Gouv.'Ztg Nr. 50.) 

Nr. 34. Ukas EineS Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
28. April 1884 sub Nr. 6022, desmittelst der Bericht des Herrn Ministers des 
Jynern vom 19. April 1884 Nr. 914 folgenden Irchalts publicirt wird: auf 
Grundlage des am 20. December 1883 Allerhöchst bestätigten Gutachtens des 
Reichsraths (Nr. 15 der Sammlung der Gesetzesvorschristen v. 1.1884 Art. 122) 
habe er, der Minister des Innern, die Anordnung genehmigt, daß in den in der 
Nähe der Stadt Riga belegenen Badeorten Neu-Bullen, Alt- und Neu-Bilder-
lingßhof, Edinburg, Majorenhof, Alt- und Neu-Dubbeln, Carlsbad, Assern, 
Reeksting und Kaugern die Hauseigenthümer und Hausverwalter verpflichtet sind, 
über die in der Zeit vom 1. Mai bis zum 15. September in die Häuser Ein-
ziehenden und aus denselben Ausziehenden bei der Polizei Meldung zu machen. 

(Publicirt am 4. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 50.) 

Nr. 35. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem Eigen-
thümer des im Wolmarschen Kreise und SaliSschen Kirchspiele belegenen Gutes 
Neu-Salis R. von Vegesack die Genehmigung zum Austausch der Neu-Salis-
sehen Gehorchslandgesinde Iaun und Wetz^Sartik im Landwerthe von 13 
Thlr. 54 Gr. und 20 Thlr. 57 Gr. sammt den zu diesen Gesinden gehörigen 
Waldungen und sonstigen Appertinentien sowie von 40 Hofstetten Hofesland im 
Landwerthe von 3489/m Gr. gegen die zum Gehorchßlande des Pastorates 
SaliS gehörigen Gesinde Kuttanz und Zucker, im Landwerthe von resp. 14 
Thlr. 33 Gr. und 6 Thlr. 2 Gr., unter Vorbehalt des unveränderten Hypothe-
kenstandes des Gutes Neu-Salis dergestalt ertheilt worden ist, daß hinfort 
bei allen öffentlichen Abgaben und Leistungen Neu-Salis mit 781 Thlr. 40 
Gr. steuerpflichtigen Landes und mit 1094 Thlr. 8874/m Gr. schatzfreien 
Landes und das Pastorat Salis mit 81 Thlr. 76 Gr. oder l1/40 Haken 
steuerpflichtigen Landes repartirt werde. 

(Publicirt am 4. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 50.) 

Riga-Schloß, den 7. Mai 1884. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 36. Am 13. Mai 1880 Allerhöchst bestätigtes Gutachten des 
Reichsraths (abgedruckt in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord-
nur,gen der l^taaisregierung Nr. 41 v. I. 1884 Art. 317), 

3kr Reichsrath hat in der besonderen Session für die Militairpflicht und in 
der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der wegen Meinungsverschiedenheit 
aus der allgemeinen Versammlung der drei erst>.n Departements und des Heroldie-
Departements des Dirigirenden Senats eingebrachten Sache, betreffend die Be-
schwerde des Gemeinen Wassili Kalschan über die Verfugung der Grodnoschen 
Gouvernements-Wehrpfli.cht-Cvmmission hinsichtlich seiner Entlassung aus dem 
aetiven Dienst zur. Reserve, nachdem er diese Sache bezüglich des Katschan ein» 
schieden, zugleich für gut erachtet: In Ergänzung des am 6. Mai 1875 
Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsraths betreffs der Entlassung der 
Neuausgehobenen des Jahres 1874, welche ihr Recht auf Vergünstigung roejen 
Familienverhältnisse nachgewiesen, zur Reserve, zu verordnen: 

„Die Neuausgehobenen der Einberufung des Jahres 1874, welche zum 
Dienst in das stehende Heer eingetreten sind und ihr Recht aus Vergünstigung 
der  ers ten  Kategor ie  wegen Fami l ienverhä l tn isse ,  wenn auch ers t  nach der  Loos-
ziehung, nachgewiesen haben, sind, wofern sie Über dieses Recht nur vor der Loosnng 
Meldung gemacht haben, aus dem aetiven Dienst oder aus der Reserve zu ent­
lassen und der Landwehr zuzuzählen." 

(Publicirt am 23. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 58.) 

Nr. 37. Am 27. März 1884 Allerhöchst bestätigtes Gutachten des 
Reichöraths (abgedruckt in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord­
nungen der Staatsregierung Nr. 44 v. I. 1884, Art. 342). 

Der Reichsrath hat im Departement der Staatsöeonomie und in der all­
gemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers oes Innern 
bet re f fend d ie  E in führung e iner  P ferdes teuer  in  R iga fü r  gu t  erachte t :  

Der Rigaschen Stadt - Gemeindeverwaltung zu gestatten, an Stelle der in 
dieser  S tad t  bestehenden S teuern  von Pferden und Equ ipagen,  we lche Pr iva t -
Personen gehören (Allerhöchst am 6. April 1853 und 28. October 1863 be* 
[tätigte Gutachten des Reichsraths), zum Besten der Stadteinnahmen eine Geld-
fteuer von Pferden auf den durch das am 20. Ocrober 1882 Allerhöchst bestätigte 
Gutachten des Reichsraths 'estgesetzten Grundlagen einzuführen, unter Beobachtung 
folgender besonderer Bestimmungen: 

1) Das Maß der Besteuerung darf nicht zehn Rubel für jedes Pferd im 
Jahr übersteigen. 

2) Die Personen, welche die Steuer nicht rechtzeitig entrichtet, wie auch die, 
welche dieselbe nicht in vollem Betrage bezahlt haben, werden, unabhängig von 
der Beitreibung des nicht entrichteten Steuersatzes, einer Pön zum Besten der 
Stadteinnahmen im Betrage von nicht über fünf Rubel für jedes Pferd, für 
welches die Steuer nicht im Termin und nicht voll bezahlt ist, unterzogen. 

(Publicirt am 23. Mai 1884, Gouv.-Ztg Nr. 58.) 

Nr. 38. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß das Gut 
Neu-Salis hinfort bei allen öffentlichen Leistungen und Abgaben, nicht wie im 
Patent der Livländischen Gouvernements - Regierung Nr. 35 vom Jahre 1884 
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argegeder, mit 781 Thlr. 40 Gr., sondern mit 801 Thlr. 75 Gr. repartirt 
werden muß. 

(Publicirt am 23. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr 58.) 

Nr. 39. Am 13. März 1884 Allerhöchst bestätigtes Gutachten des 
ReichSraths (abgedruckt in der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anord-
nungen der Staatsregierung Nr. 45 v. I. 1884 Art. 352). 

Der Reichsrath hat in den vereinigten' Departements der Gesetze und der 
Civil- und geistlichen Angelegenheiten und in der allgemeinen Versammlung nach 
Beprü fung der  Vors te l lung des Kr iegsmin is ters  bet re f fend d ie  Verabsch iedung von 
Offizieren und Beamten der Reserve, welche zum activen Militair- oder Marine-
diens te  gänz l ich  un fäh ig  geworden s ind ,  fü r  gu t  erachte t :  

In Ergänzung der betreffenden Artikel des Gesetzes über die Militairpflicht 
(Cod. der Reichs qes. Bd. IV, Buch I, Ausgabe v. I. 1876) bezüglich der Ver­
abschiedung von Offizieren und Beamten der Reserve, welche zum activen Militair-
oder Marinedienste gänzlich unfähig geworden sind, folgende Bestimmungen zu 
treffen: 

1) Die in der Reserve stehenden Offiziere und Beamten, welche sich Krank-
heilen zugezogen oder physische Beschädigungen erlitten haben, welche sie zum 
activen Militair- oder Marinedienste gänzlich unfähig machen, können selbst, oder 
durch ihre 'Verwandten oder die Personen, in deren Pflege sie sich befinden, um 
Verabschiedung nachsuchen. Dieses Gesuch ist bei der Kreis- (Bezirks-) oder 
städtischen^ Wehrpflicht-Commission, je nach dem Wohnorte des Offiziers oder 
Beamten der Reserve, auf welchen sich die angemeldete Bitte bezieht, einzureichen. 

2) Die im Art. 1 angegebene Institution trifft eine Entscheidung nachdem 
sie den um Verabschiedung bittenden Offizier oder Beamten einer Besichtigung 
in der im Gesetze über die Militairpflicht für die zur Erfüllung der Militairpflicht 
Einberufenen festgesetzten Ordnung unterzogen hat. 

3) Die Besichtigung wird bewerkstelligt auf Grand einer Instruction für 
die Wehrpflicht^Comniissionen über die Ordnung der Besichtigung von Offizieren 
und Beamten der Reserve, sowie eines Verzeichnisses der Krankheiten und physi-
scheu Beschädigungen, welche die, die sich dieselben zugezogen haben, zum activen 
Militair- und Marinedienst unfähig machen. Die Instruction und das Ver-
zeichniß werden vom Minister des Innern und Kriegsminister und vom Verweser 
des Marineministeriums, nach gegenseitiger Vereinbarung und nach vorgängiger 
Beprufung im militairisch-medicinischen gelehrten Comite und im Medicinalrath 
des Ministeriums des Innern, herausgegeben. 

4) Den Offizieren und Beamten der Reserve, deren Bitte um Verabschiedung 
von der Kreis- (Bezirks-) oder städtischen Wehrpflicht - Commission abgeschlagen 
wird, steht es frei über diese Entscheidung eine schriftliche Klage bei der Gou-
vernements- (Provinzial-) Wehrpflicht-Commission und über die Entscheidung 
dieser letzteren bei dem Dirigirenden Senat (1. Departement) anzubringen, unter 
Beobachtung der Ordnung und Fristen, wie solche in den Artikeln 205, 206 und 
211 des Gesetzes über die Militairpflicht angegeben sind. 

5) In der bei der Gouvernements- (Provinzial-) Wehrpflicht-Commission 
angthrachten Klage (Art. 4) kann der Supplikant den Wunsch, bei dieser Commission 
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einer nochmaligen Besichtigung unterzogen zu werden, aussprechen. Eine solche 
Bitte ist die genannte Institution zu erfüllen verpflichtet. Die Kosten' der Ab-
fertigung des Supplikanten nach der Gouvernementsstadt zur nochmaligen Besich­
tigung werden, falls die Klage für begründet erachtet wird, aus die Rechnung 
des Reichsschatzes gestellt, wofern der Betreffende sie nicht aus seinen eigenen 
Mitteln zu bestreiten wünscht; falls aber die Klage abgewiesen wird, werden die 
aus der Kronscosse bestrittenen diesbezüglichen Kosten von dem beigetrieben, der 
die Klage angebracht hat. 

6) Die in der Reserve stehenden Offiziere und Beamten, deren Bitten um 
Verabschiedung durch Verfügungen der Kreis- (Bezirks-), städtischen ober Gou­
vernements- (Provinzial-) Wehrpflicht - Commission abgeschlagen worden sind, 
haben das Recht ihr Ansuchen nach Ablauf eines Jahres vom Tage der erfolgten 
endgiltigen abschlägigen Entscheidung zu erneuern. 

(Publicirt am 23. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 58.) 

Nr. 4t(h Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
6.  Ma i  1884 Nr .  6429,  desmi t te ls t  das  A l le rhöchste  Man i fes t  Se iner  
Kaiserlichen Majestät vom 6. Mai 1884, betreffend die Volljährigkeit 
Se iner  Ka iser l i chen Hohe i t  des  Thronfo lgers  Cäsarewi tsch  und Groß-
fürsten Nicolai Alexand'rowitsch und den von Ihm geleisteten Eid wie 
folgt publicirt wird: 

Von Gottes Gnaden 

Wir jUi'ctmhcr her Drille, 
Kaiser und Selbstherrscher alier Neuffen, 

Z a r  v  o  l t  P o l e n ,  G r o ß f ü r s t  v o n  F  i  n  n  l  a  n  d  
u. s. w., u. f. w., w. s. w. 

thnn allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Unser  v ie lge l ieb ter  Sohn und Erbe des Russ ischen Thrones,  der  Casare-
witsch Nicolai Alexandrowit sch, hat am Heutigen Tage durch Gottes 
Gnade das in den Grundgesetzen bestimmte Alter der Volljährigkeit erreicht. 

Heute auch hat, nach einem Gott dem Herrn dargebrachten Dankgebet, 
Seine Kaiserliche Hoheit, in Erfüllung des Gesetzes, in Unserer Gegen­
wart den .verordneten Eid, Uns und dem Vaterlande treu zu dienen, abgelegt. 

Indem Wir ehrfürchtig die Fürsorge des Allmächtigen für die-Geschicke des 
Zaren und des Zarenreiches verehren, verkünden Wir dieses freudige Ereignis] allen 
Unseren get reuen Unter thanen.  Ver t rauend auf  d ie  Gnade Got tes  g lauben Wi r ,  
daß das allgemeine inbrünstige Gebet erhört werden wird: möge der Herr die 
junge Seele Unseres Erstgeborenen und Thronfolgers in den heiligen Gelübden 
des großen, Ihm durch den göttlichen Willen bestimmten Dienstes befestigen; 
möge Er Seine Wahrheit und Weisheit in Sein Herz einziehen lassen und möge 
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Gottes Segen, der erleuchtet und zu jedem guten Vornehmen und gerechten 
Werke stärkt, auf Ihm ruhen. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 6. Mai im Jahre eintausend achthundert 
und vierundachtzig nach-Christi Geburt, Unserer Regierung aber im vierten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben: 

(l s) „Alexander." 
(Lublicirt am 30. Mai 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 60.) 

Nr. HI . Allerhöchstes Manifest. 
(Abgedruckt im Negierungs - Anzeiger Nr. 122 vom Jahre 1884.) 

Von Gottes Gnaden 

Wir flfq;anber Der Dritte, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Neusten, 

Z a r  v o n  P o l e n ,  G r o ß f ü r s t  v o n  F  i  n  n  l  a  n  f c  
u. s. w., u. s. w., u. * s .  w .  

thun allen Unseren getreuen Unterthanen kund: 

Unser  v ie lge l ieb ter  Bruder .  Se ine  Ka iser l i che Hohe i t  der  Großfürs t  
Ssergei Alexandrowitsch, hat mit Unserer Zustimmung ein Ehebündniß 
mi t  der  Tochter  des  reg ierenden Großherzogs von Hessen,  der  Pr inzess in  
E l isabeth ,  gesch lossen und is t  I h re  Trauung am 3 .  Jun i  b .  I .  in  Unserer  
Gegenwart in der Kathedral-Kirche des Winterpalais feierlichst nach dem Ritus 
Unserer orthodoxen Kirche vollzogen worden. 

Indem Wir dieses Unser Herz erfreuende Ereigniß verkünden und zugleich 
befeh len ,  d ie  Gemahl in  des Großfürs ten  Ssergey A lexandrowi tsch  
Großfürs t in  E l isabeth  Feodorowna zu nennen,  m i t  dem T i te l  Ka iser l i che 
Hoheit, sind Wir voll überzeugt, daß Unsere getreuen Unterthanen ihre 
inbrünstigen Gebete zu dem Allmächtigen und Allbarmherzigen Gott um Ver-
leihung beständigen, unwandelbaren Wohlergehens für die Unserem Herzen 
theuren Neuvermählten mit den Unsrigen vereinen werden. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 3. Juni des Jahres eintausend achthundert 
und vierundachtzig nach Christi Geburt, Unserer Regierung aber im vierten. 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unte»schrieben: 

ix. s.) ,,Alexander." 
(Publicirt am 8. Juni IS84, Gouv.>Ztg. Nr. 64.) 

Riga-Schloß, den 12. Juni 1884. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 



Nr. 42. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den Namentlichen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, welcher dem Dirigi-
renden Senat am 17. April zu St. Petersburg mit der Eigenhändigen Unter-
schrist Seiner Majestät ertheilt worden und in welchem es heißt: „Nachdem 
Wir am 17. Juni 1881 die allerunterthänigste Unterlegung des Justizministers 
und des Ober-Dirigirenden der früheren zweiten Abtheilung Unserer Eigenen 
Kanzlei betreffs der Herausgabe der im Swod der Gesetze zerstreuten Gerichts-
Ordnungen vom 20. November 1864 als besonderes Buch bestätigt, übertrugen 
Wir die Ausführung dessen einer von Uns niedergesetzten Commission. Nach 
sorgfältiger Durchsicht der von der Comission ausgeführten Arbeit hat der Justiz-
minister und der Ober-Dingirende der Codifieationsabtheilung bei dem Reichsrath 
die allendlich fertig gestellte neue Ausgabe: 1) der Verfassung der Gerichts-Jn- • 
stitutionen, 2) der CLvilproechordnung, 3) der Notariatsordnung, 4) der Criminal-
proeeßordnung und 5) des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhän­
genden Strafen, welche die bisherigen Ausgaben der Criminal- und Civilproceß-
ordnung, des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen 
und der Notariatsordnung (Civilges. Art. 708, Anmerk. 2, Beil. in der Forts, 
v. I. 1876), wie desgleichen die in den Fortsetzungen zum 1. Bande des Swod 
der Gesetze und in der allgemeinen Gouvernementsverfassung, Ausgabe vom Jahre 
1876, enthaltenen Artikel der Verfassung der Gerichtsinstitutionen ersetzen sollen, 
Uns zur Einsicht vorgestellt. Damit diese Ausgabe, welche als gesetzgeberisches 
Denkmal  der  Reg ierung Unseres  in  Got t  ruhenden Vaters  des Ka isers  
Alexander des Zweiten dienen soll, zugleich auch die Bedeutung eines gelten-
den Gesetzes habe, sind in dieselbe die bis zum 30, Juni 1883 als Ergänzung 
zu den Gerichtsordnungen erlassenen Gesetzesbestimmungen aufgenommen worden. 
Indem Wir dem Dirigirenden Scnat die Sammlung aller obgenannten Gesetze 
übersenden befehlen Wir: 1) die Gerichtsordnungen vom 20. November 1864 
Gerichtsordnungen des Kaisers'Alexander IT. zu nennen und dem entsprechend 
der gegenwärtig auf Unseren Befehl gedruckten neuen Ausgabe der Gerichts-
Ordnungen d ie  Benennung Ger ich tsordnungen des Ka isers  A lexander  des  
Zweiten, Ausgabe vom Jahre 1883, zu geben und 2) vom Zeitpunkte der 
Publicatiou dieses Unseren Befehls und des Empfanges dieser neuen Ausgabe 
der Gerichtsordnungen in jeder betreffenden Behörde uud Verwaltung, alle Be-
ziehungen und Verweisungen auf die Gesetze in den Actenverhandlungen an Stelle 
der Artikel der Verfassung der Gerichtsinstitutionen, der Civil- und Criminal-
proceßordnung, des Gesetzes über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen und der Notariatsordnung, die im Swod der Gesetze und in den Fort-
setzungen zu demselben enthalten sind, auf die Artikel der Gerichtsordnungen der 
Ausgabe vom Jahre 1883 zu machen. Der Dirigirende Senat wird nicht unter-
lassen zur Erfüllung dessen die gehörige Anordnung zu treffen." — Hat der 
D i r ig i rende Senat  be foh len :  Ueder  so lchen A l le rhöchsten Befeh l  Se iner  
Ka iser l i chen Majes tä t ,  unter  Anfüge der  Ger ich tsordnungen des Ka isers  
Alexander II., Ausgabe vom Jahre 1883, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Unter Anfüge der Gerichtsordnungen des Kaisers Ans dem i. Departement vom. 

A l e x a n d e r  II. A u s g a b e  v o m  Jahre 1883*)• 18. Mai 1884 Nr. 7042. 

•) Die Anfüge wird besonders versandt werden. 
(Publicirt am 25. Juni 1884, Gouv.-'Ztg. Nr. 71.) 
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Nr. 43. Von der Livländifchen Gouvernements - Regierung wird die in 
der Nr. 25 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der 
Staatsregierung vom 7. März 1884 abgedruckte, am 24. August (5. Septbr.) : 

1883 zwischen Rußland und dem Fürstenthum Monaco abgeschlossene Convention 
zur gegerseitigen Auslieferung von Verbrechern dcsmittelst zur allgemeinen Wissen-
schast bekannt gemacht. Der Herr und Kaiser hat diese Convention am 3. Oe-
tober 1883 in Peterhof der Allerhöchsten Ratification gewürdigt und ist diese 
Ratification am 14. (26.) Januar 1884 zu Wien in der festgesetzten Ordnung 
gegen eine ebensolche von Seiten Monacos ausgewechselt worden. 

Convention 
über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern abgeschlossen zwischen Rußland 

und Monaco am 24. August (5. September) 1883. 

Von GotteS hilfreicher Gnade, Wir Alexander der Dritte, 
Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen, von Moskau, Kiew, 
Wladimir, Nowgorod; Zar von Kasan, Zar von Astrachan, Zar von Polen, 
Zar von Sibirien, Zar des Taurischen Chersones, Zar von Grüften; 
Herr von Pskow und Großsürst von Smolensk, Lithauen, Wolhynien, 
Podolien und Finnland; Fürst von Estland, Livland, Kurland und Semgallen, 
Samogitien, Bjalostok, Karelien, Twer, Jugorien, Perm, Wjatka, Bulgarien 
und anderen; Herrund Großfürst von Nowgorod der niederen Lande, Tfchernigow, 
Rjasan, Polozk, Rostow, Jaroslaw, Belosersk, Udorien, Obdorien, Kondien, 
Witebsk, Mstislaw und der ganzen nördlichen Gegend Gebieter; Herr der Ibe­
rischen, Cartalinischen und Kabardinischen Lande und der Provinz Armenien; 
der Tscherkessischen und Berg-Fürsten und anderer erblicher Herr und Gebieter, 
Herr von Turkestan; Thronerbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, 
Stormarn, Ditmarsen und Oldenburg u. s. w., u. s. tv., u. s. w. 

Thun hierdurch kund, daß in Folge gegenseitigen Übereinkommens zwischen 
Uns und Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Monaco, Unsere beiderseitigen 
Bevollmächtigten am 24. August (5. September) 1883 zu Wien eine Convention 
über die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern abgeschlossen und unterschrieben 
haben, welche von Wort zu Wort also lautet: 

Se ine Majes tä t  der  Ka iser  a l le r  Reussen und Se ine Durch laucht  der  
Fürst von Monaco haben nach gegenseitigem Übereinkommen beschlossen, eine 
Convention über die Auslieferung von Verbrechern abzuschließen und zu dem (Filde 
zu Bevollmächtigten ernannt: 

Se ine  Majes tä t  der  Ka iser  a l le r  Reussen:  den N ico la i  Fonton,  Se inen 
wirklichen Staatsrath, Kammerherrn, Rath der Gesandtschaft bei dem Hofe Sr. 
Majestät des Kaisers von Oesterreich, Königs von Ungarn; 

und Seine Durchlaucht der Fürst von Monaco: den Ottaviano Naldini, 
' seinen außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner 

Kaiserlich-Königlichen Apostolischen Majestät; 
welche Bevollmächtigte, nach gegenseitiger Vorweisung ihrer Vollmachten, die 

in guter und gehöriger Form befunden wurden, nachfolgende Artikel vereinbart 
haben: 
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A r t i k e l  1 .  
Die Regierung Seiner' Majestät des Kaisers aller Reussen und die 

Regierung Seiner Durchlaucht des Fürsten von Monaco verpflichten sich gegen-
seitig, unter Beobachtung der in den nachfolgenden Artikeln festgesetzten Regeln 
alle diejenigen Personen, mit Ausnahme ihrer Unterthanen, auszuliefern, welche 
wegen irgend eines der unten angegebenen, außerhalb der Grenzen des Staats, 
der um die Auslieferung angegangen wird, begangenen Verbrechen oder Vergehen 
verurtheilt, in Anklagestand versetzt oder in Untersuchung gezogen worden sind: 

1) Attentat auf das Leben des Herrschers oder der Glieder seines Hauses, 
wie auch jedes andere der nachbenannten, gegen den Herrscher oder die Glieder 
seines Hauses verübten Verbrechen oder Vergehen. 

Die Verbrechen oder Vergehen dieser Kategorie werden nur den allgemeinen 
Gerichts-Jnstitutionen zuständig sein und den Strafen unterliegen, welche nach 
den Indicien der gesetzlich als Verbrechen oder Vergehen qualisieirten Handlung 
verhängt werden, ohne Ansehung der Person, gegen welche diese verbrecherische 
Handlung begangen ist. 

2) Vorsätzliche Tödtung. 
3) Abtreibung der Leibesfrucht. 

^ 4) Vorsätzliche Beibringung von Wunden oder Schlägen, mit vorbedachter 
Absicht, oder von körperlichen Beschädigungen, welche eine Krankheit oder Arbeits-
Unfähigkeit während mehr als zwanzig Tagen verursacht haben. 

5) Entführung, Nothzucht oder jeder andere mit Gewalttätigkeit verbundene 
Angriff auf die Keuschheit. 

6) Angriff auf die Sittlichkeit durch Anreizung, Begünstigung oder Beförde-
rung der Unzucht oder Ausschweifung von Personen beiderlei Geschlechts, die das 
Alter von einundzwanzig Zahren noch nicht erreicht haben, wenn derselbe von 
ihren Eltern oder irgend einer anderen mit ihrer Beaufsichtigung betrauten Person 
begangen worden ist. 

7) Bigamie. 
8) Entführung eines Kindes, Verbergung eines Kindes, Unterdrückung seiner 

Standesrechte, Berauschung eines Kindes oder Unterschiebung eines Kindes bei 
einer Frau, die nicht geboren hat, Hilsloslassung und Aussetzung eines Kindes. 

9) Angriff auf die persönliche Freiheit und Entführung von Minderjährigen. 
10) Nachmachung von Münzen, Veränderung des Werthes oder Beschnei-

dung derselben, oder vorsätzliche Theilnahme an dem Inumlaufsetzen von nach-
gemachten, im Werthe veränderten oder beschnittenen Münzen. 

11) Nachmachung von Staatssiegeln, Bantbilleten, Reichsereditpapieren, 
Stempeln, Stempelmarken und Märken, Reichsereditbilleten und Postmarken, 
Benutzung gefälschter Siegel, Creditbillete, Creditpapiere, Märken, Stempel oder 
Stempelmarken, gesetzwidrige Benutzung der Original-Siegel, Märken, Stempel-
marken oder Stempel. 

12) Fälschung von Acten und Documenten, officiellen oder kommerziellen, 
desgleichen der Bankinstitute oder privater Personen und Gebrauch solcher ge­
fälschter Acte oder Documcnte; hiervon sind Fälschungen in Pässen, Podoroschnen 
und Certificate» ausgenommen. Vernichtung und Entwendung von Documenten. 

13) Meineid und falsches Zeugniß, falsche Aussagen von Experten oder 
Tranölateuren, Verleitung von Zeugen, Experten und Translateuren zu falschen 
Aussagen. 
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14) Bestechung und Erpressung, verübt von einer im Staats- oder Com-
munaldienst stehenden Person, Aneignung oder Verschleuderung Seitens einer 
solchen Person der ihr dienstlich anvertrauten Vermögensobjeete. 

15) Vorsätzliche Brandstiftung. 
16) Vorsätzliche, durch irgend welches Mittel, gänzlich oder theilweise voll-

führte Zerstörung oder Beschädigung fremder Gebäude, Brücken, Dämme, Wege 
oder anderer Bauwerke. Vorsätzliche Beschädigung von Telegraphenapparaten. 

17) Verbrecherische Genossenschaften, Raub, Plünderung und Vernichtung 
fremder Lebensmittel oder Waaren, Effecten oder Mobilien, verübt durch eine 
Rotte oder Bande und mit offener Gewalt. 

18) Versendung, Ausdenstrandsetzung, gesetzwidrige und vorsätzliche Zerstö* 
rung oder Beschädigung eines Schiffes oder eines anderen Fahrzeuges (baraterie). 

19) Erneute oder Rebellion der Passagiere am Bord eines Schisfes gegen 
den Capitain, sowie der Equipage oder eines Theils derselben gegen ihre Vor-
gesetzten. 

20) Eine vorsätzliche Handlung, die einen Eisenbahnzug in Gefahr ver-
setzt hat. 

21) Diebstahl. 
22) Betrug, Erpressung, verübt durch Anwendung von Gewalt oder Drohungen. 
23) Mißbrauch einer Blaneoausschrist. 
24) Aneignung oder Verschleuderung fremder Vermögensobjeete oder Wuth-

gegenstände, welche nur zur Aufbewahrung oder zur Ausführung einer gegen 
Zahlung zu leistenden Arbeit anvertraut worden sind (Mißbrauch des Vertrauens). 

25) Böswilliger Bankerott. 
26) Verläumdung und falsche Denuneiation. 
27) Hehlung von Sachen, die durch eines der oberwähnten Verbrechen oder 

Vergehen erlangt worden sind. 
Unter diescn Artikel ist einbegriffen auch der Versuch der obgenannten Ver-

brechen und Vergehen und die Theilnahme an denselben, wenn solches nach den 
Gesetzen des Staats, an welchen das Verlangen der Auslieferung gerichtet wird, 
straffällig ist. 

A r t i k e l  2 .  

Die Bestimmungen dieser Convention sind unanwendbar auf Personen, 
welche sich irgend eines politischen Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht 
haben. Wer wegen eines der im Artikel 1 erwähnten gemeinen Verbrechen oder 
Vergehen ausgeliefert worden ist, kann demnach in keinem Falle in dem Staate, 
welchem er ausgeliefert worden ist, belangt und bestraft werden für irgend ein 
politisches Verbrechen oder Vergehen, welches er noch vor der Auslieferung be--
gangen hat, oder für irgend eine Handlung, die mit einem solchen politischen 
Verbrechen oder Vergehen im Zusammenhange steht. 

A r t i k e l  3 .  
Die Auslieferung findet nicht statt: 
1) wenn das Verbrechen oder Vergehen auf dem Territorium eines dritten 

Staats begangen ist und die Regierung dieses Staats ihrerseits ebenfalls die 
Auslieferung verlangt; 

2) wenn die Auslieferung wegen desselben Verbrechens oder Vergehens ver­
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langt wird, wegen dessen die rcclamirte Person in dem Lande, an welches die 
AuSlieseningßrequisition ergeht, vor Gericht gestellt, verurtheilt, vom Gericht frei-
gesprochen oder gerechtfertigt worden ist; 

3) wenn nach den Gesetzen- deS Staats, der um die Auslieferung requirirt 
wird, die Verjährungsfrist für die gerichtliche Verfolgung oder die Strafe verstrichen 
ist, bevor die Arretirung des reelamirten Individuums stattgefunden hat, oder, 
falls eine Arretirung noch nicht stattgefunden, bevor dasselbe zur Vernehmung vor 
Gericht vorgeladen war. 

A r t i k e l  4 .  

Die Auslieferung erfolgt nicht, so lange in dem Lande, an welches die Aus-
lieferungsrequisition ergangen ist, ein Strafverfahren gegen den Neclamirten wegen 
desselben Verbrechens oder Vergehens stattfindet. 

A r t i k e l  5 .  

Wenn das rcclamirte Individuum in dem Lande, wohin es gefluchtet ist, 
wegen eines in eben diesem Lande begangenen Verbrechens oder Vergehens 
einem Strafverfahren unterworfen oder verurtheilt worden ist, so kann seine Aus-
lieferung so lange aufgeschoben werden, bis das Strafverfahren eingestellt, oder 
bis das Individuum gerechtfertigt oder vom Gericht freigesprochen worden ist, 
oder bis es seine Strafe verbüßt hat. 

A r t i k e l '  6 .  

Falls zwei oder mehrere Staaten die Auslieferung desselben Individuums 
wegen verschiedener verbrecherischer Handlungen verlangen, trifft die rcquirirte 
Staatsregierung über dessen Auslieferung an einen der requirirenden Staaten 
Verfügung, indem sie dabei die Schwere der verbrecherischen Handlung, wegen 
deren dieses Individuum zur Verantwortung gezogen wird, oder die Leichtigkeit, 
d ie  s ich  fü r  d ie  we i te re  Nebergabe desse lben an  e inen anderen S taat ,  zum Zweck 
des successiven Strafverfahrens wegen fämmtlicher Anklagen, bietet, zur Grund­
lage nimmt. 

A r t i k e l  7 .  

Es wird ausdrücklich stipulirt, daß das auszuliefernde Individuum nicht für 
irgend eine in der gegenwärtigen Convention nicht vorgesehene und der Ausliefe-
rung vorhergegangene verbrecherische Handlung in dem Lande, welchem sie aus-
geliefert worden ist, gerichtlich verfolgt oder einer Strafe unterzogen werden kann, 
sowie daß dieses Individuum für eine solche verbrecherische Handlung nicht einem 
dritten Staate ohne die Einwilligung deS Landes, Seitens dessen die Auslieferung 
erfolgt ist, ausgeliefert werden kann, es sei denn, daß es die Möglichkeit gehabt 
habe, das Land dem es ausgeliefert worden war, im Laufe eines Monats nach 
Beendigung des Gerichtsverfahrens, oder im Falle der Verurteilung, nach verbüßter 
Strafe oder erfolgter Begnadigung, wieder zu verlassen. 

A r t i k e l  8 .  

Die Auslieferung wird auf diplomatischem Wege verlangt und kann nur 
bewilligt werden auf Vorweisung des Originals oder einer beglaubigten Abschrift 
des eondcmnirenden Urtheils, oder des Anklageaets, oder der Verfügung wegen 
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Einleitung der gerichtlichen Untersuchung nebst Verhaftungsbefehls, wenn dieselben 
in der durch die Gesetze des die Auslieferung verlangerden Landes vorgeschriebenen 
Form abgefaßt find und die Angabe des Verbrechens oder Vergehens, wegen dessen 
die Auslieferung verlangt wird, sowie des auf dasselbe anzuwendenden Straf-
gefetzeS enthalten. 

A r t i k e l  9 .  

Die dem reclamirten Individuum abgenommeneu Sachen müssen dem seine 
Auslieferung verlangenden Staate übergeben werden, wenn die Überlieferung der­
selben von der kompetenten Autorität des requirirten Staates verfügt wird. . 

Dabei bleiben jedoch dritten Personen ihre Rechte auf die obgedachten Sachen 
reservirt und müssen dieselben ihnen nach Beendigung der Criminalsache kostenfrei 
zurückgegeben werden. 

A r t i k e l  1 0 .  
Der Ausländer kann in jedem der eontrahirenden Länder wegen einer der im 

Artikel 1 bezeichneten verbrecherischen Handlungen einem vorläufigen Arrest unter­
worfen werden, sobald das von der competenten ausländischen Autorität ausgestellte 
und in der durch die Gesetze des die Auslieferung verlangenden Staats vorge> 
fchriebenen Ordnung expedirte Arrestmandat vorgewiesen worden ist. 

Der Arrest muß mit Beobachtung der Ordnung und der Regeln, welche die 
Gesetze des um die Auslieferung requirirten Staates vorschreiben, in Ausführung 
gebracht werden. 

A r t i k e l  1 1 .  
In einem keinen Verzug leidenden Falle kann der Ausländer in beiden Län-

der» zeitweilig einem vorläufigen Arrest auf die per Post oder Telegraph über-
mittelte bloße Anzeige über das erlassene Arrestmandat unterzogen werdet«, unter 
der Bedingung, daß diese Anzeige in der festgesetzten Ordnung auf diplomatischem 
Wege dem Ministerium des Auswärtigen des Landes, wohin der Angeklagte ge-
flüchtet ist, zugeht. 

Der auf Grund dieser Bestimmung dem Arrest unterzogene Ausländer wird 
in Freiheit gesetzt, wenn ihm das von der competenten ausländischen Autorität 
ausgegangene Arrestmandat nicht innerhalb dreier Wochen eröffnet worden ist. 

A r t i k e l  1 2 .  
Der auf Grund des Art. 10 einem vorläufigen Arrest unterworfene oder aus 

Grund des § 2 des Art. 11 in Arrest befindliche Ausländer muß in Freiheit 
gesetzt werden, sobald ihm im Laufe von zwei Monaten, gerechnet vom Tage 
seiner Arrestation, kein eondemnirendeS gerichtliches Urtheil, oder keine von der 
competenten Autorität ergangene Verfügung über seine Versetzung in Anklagestand 
oder wegen Vorführung zur Untersuchung vorgewiesen worden ist. 

A r t i k e l  1 3 .  
Wenn bei der Verhandlung einer Criminalsache einer der eontrahirenden 

Staaten die Vernehmung von innerhalb der Grenzen deS anderen Staats sich 
befindenden .Zeugen sür nöthig erachtet, so muß dieserhalb auf diplomatischem 
Wege ein gerichtlicher Auftrag ergehen, welchem unter Beobachtung der Gesetze 
des Landes, in welchem die Vernehmung der Zeugen stattfinden soll, Folge zu 
geben ist. 
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Jeder Auftrag, betreffs der Vernehmung von Zeugen muß mit einer französi­
schen Übersetzung versehen sein. 

A r t i k e l  1 4 .  

Wenn in einer Criminalsache es nöthig oder wünschenswerth ist, daß ein 
Zeuge in dem anderen eontrahirenden Staate persönlich erscheine, so fordert die 
Regierung des Landes, in welchem der Zeuge lebt, ihn auf, daselbst zu erscheinen 
und wenn er darin willigt, so muß der an dem persönlichen Erscheinen des Zeu­
gen interJfirte Staat ihm die Kosten der Reise und des Aufenthalts ersetzen und 
ihm eine Entschädigung für seine persönliche Mühe und den Verlust seiner Zeit 
zahlen. -

Ein Zeuge, der auf die in einem der beiden Länder an ihn ergangene Auf ­
forderung freiwillig bei der Gerichtsbehörde des anderen Landes erscheint, kann 
weder in Anlaß früher begangener Verbrechen, noch kraft eines früher ergangenen 
gerichtlichen Urcheils, noch unter dem Vorwande der Theilnahme an den Hand­
lungen, die den Gegenstand des Processes, in welchem er als Zeuge erscheint, 
bilden, zur Verantwortung gezogen oder in Haft genommen werden. 

A r t i k e l  1 5 .  

Wenn in einer Criminalsache eine Konfrontation mit den in dem anderen 
Staate in Haft befindlichen Verbrechern, oder die Mutheilung von Beweisgegen­
ständen oder Documenten, die sich in den Händen von Autoritäten des anderen 
Staats befinden, für nützlich oder nothwendig erachtet wird, so muß dieserhalb 
eine Requisition auf diplomatischem Wege ergehen mit der Verpflichtung der Rück­
sendung der Verbrecher und Doeumente; einer solchen Requisition ist Folge zu 
geben, falls ihr nicht etwa besondere Hindernisse entgegenstehen. 

A r t i k e l  1 6 .  

Ist durch das Territorium eines der eontrahirenden Thcile ein Individuum 
zu transportiren, das von einem dritten Staate dem anderen Theile ausgeliefert 
wird und nicht dem Lande angehört, durch dessen Territorium eS transportirt 
w i rd ,  so  gesch ieht  d ieser  T ranspor t  au f  d ie  b loße Vorweisung e ines  der  im Ar t .  5» 
angegebenen gerichtlichen Acte im Original oder in beglaubigter Abschrist, sofern 
nur das die Basis der Auslieferung bildende Verbrechen in der gegenwärtigen 
Convention einbegriffen ist und nicht unter die in den Artikeln 2 und 3 aufge­
führten Bedingungen fällt, sowie unter der Bedingung, daß der Transport in 
Bezug auf  d ie  Escor te  un ter  Mi tw i rkung amt l i cher  Personen des S taats  s ta t t -
finde, der den Transit durch sein Territorium gestaltet hat. 

Die Kosten des Transits fallen dem die Auslieferung verlangenden Lande 
zur Last. 

A r t i k e l  1 7 .  

Beide eontrahirenden Staatsregierungen verzichten gegenseitig auf jegliche 
Forderung der Rückerstattung der Unterhalts--, Transport- und anderer Kosten, 
die innerhalb der Grenzen ihrer respeetiven Territorien anläßlich der Auslieferung 
von Angeklagten oder Verurtheilten entstehen können, desgleichen der Kosten, die 
zur Erfüllung gerichtlicher Aufträge für den Transport und die Rücksendung zu 
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confrontirender Verbrecher und für die Nebersendung und Rücksendung von Beweis-
gegenständen und Documenten aufgewandt worden sind. 

In den Fällen wo der Transport zur See für geeigneter erachtet wird, ist 
das auszuliefernde Individuum nach dem von dem diplomatischen oder Confular-
Agenten der die Auslieferung verlangenden Staatsregierung bezeichneten Hafen 
zu schaffen und hat die Kosten des Seetransports eben diese Staatsregierung 
zu tragen. ( 

A r t i k e l  1 8 .  
Beide Staatsregierungen werden einander auf diplomatischem Wege die über 

Unterthanen des anderen Staats wegen von denselben begangener Verbrechen oder 
Vergehen gefällten Nrtheile ihrer Gerichtsinstitutionen mittheilen. 

11 
A r t i k e l  1 9 .  I  

Die gegenwärtige Convention tritt in Kraft erst mit dem zwanzigsten Tage 
nach ihrer in der durch die Gesetze beider Staaten vorgeschriebenen Ordnung statt-
gehabten Publication. 

In den asiatischen Besitzungen des Russischen Kaiserreichs tritt die Conven-
tion erst sechs Monate nach ihrer Publication in Kraft. 

Sie wird in Wirksamkeit bleiben bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 
ihrer von einer der eontrahirenden Staatregierungen erfolgten Kündigung. 

Sie wird ratisicirt und werden die Ratificationen in Wien in möglichst kurzer ; 
Zeit ausgewechselt werden. ; 

Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige 
Convention mit Beidrückung des Jnsiegels ihres Wappens unterschrieben. 

So geschehen in zwei Exemplaren zu Wien am 24. August (5. Sept.) 1883. 
(Unterz.) N. Fonton. (Unterz) O. Naldini. 

(L. S.) (L S.) 
Um deswillen haben Wir, nach reislicher Beprüfung dieser Convention, 

dieselbe für gut befunden, bestätigt und ratisicirt, wie Wir sie hiermit ihrem 
ganzen Inhalte nach für gut befinden, bestätigen und ratisiciren, indem Wir mit 
Unserem Kaiserlichen Worte für Uns, Unsere Erben und Nachfolger versprechen, 
daß Alles, was in der gedachten Convention festgesetzt ist, unverbrüchlich beobachtet 
und erfüllt werden wird. Zur Urkunde dessen haben Wir diese Unsere Kaiser-
liche Ratification Eigenhändig unterschrieben und sie mit Unserem Reichssiegel 
zu bekräftigen befohlen. Gegeben in Peterhof am dritten October des Jahres , 
eintausend achthundert und dreiundachtzig nach Christi Geburt, Unserer Regierung 
aber im dritten. i 

Das Original ist von Seiner Kaiserlichen Majestät Eigener Hand 
unterschrieben also: 

(L. s.) „Alexander." 
(Contrasignirt): Der Minister des Auswärtigen N. Giers. 

(Publicirt am 25. Juni 1884, Gouv.--Ztg. Nr. 71.) 

Riga-Schloß, den 26. Juni 1884. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tvbiesen. 

Seeretair: P. Dawidenkow.  
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Nr. 44. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 1. Mai 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reicbsraths folgenden Inhalts 
publicirt wird: Der Reichsrath hat im Departement der Gesetze und in der 
allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Ober-Dirigirenden 
der Codifieationsabtheilung bei dem Reichsrath betr. die Abänderungen im Swod 
der Gesetze, welche indicirt worden sind, um die Artikel desselben mit dem Gesetze 
über die Verleihung einiger bürgerlichen Rechte an die Raskolniken und bezüglich 
der  Vo l lz iehung von ge is t l i chen Hand lungen in  E ink lang zu br ingen,  fü r  gu t  
erachtet: I. Den Punkt 4 des Art. 344 der Gesetze über das Gerichtsverfahren 
und über Civrlbeitreibungen (Swod der Gesetze Band X, Thl. II, Ausgabe 
vom Jahre 1876) folgendermaßen zu fassen: „Vom gesetzlichen Zeugeneibe 
befreit die Personen, welche Konfessionen und Secten angehören. die den 
Eid verwerfen. Anstatt desselben geben diese Personen das Versprechen ab, die 
vollständige Wahrheit nach lauterem Gewissen auszusagen." II. Das Bauregle­
ment (Swod d. Ges. Bd. XII, Thl. 1) durch folgende Bestimmung zu ergänzen: 
„Die Umwandlung bestehender Gebäude in Raskolniken-Bethäuser, die Renovation 
letzterer, sowie solche Umbauten und Reparaturen derselben, durch welche die 
allgemeine äußere Gestalt der besagten Gebäude verändert wird, sind nur zulässig 
auf Grund eines von der competenten Autorität bestätigten Planes und Faeade 
des Gebäudes." III. Den Artikel 60 des Ustav über Vorbeugung und Unter-
drückung von Verbrechen (Swod d. Ges. Bd. XIV, Ausg. v. I. 1876) durch 
folgende Bestimmung zu ergänzen: „Die Sorge für die Wahrung des orthodoxen 
Glaubens der minderjährigen Kinder eines zum Raskol oder einer Häresie abge­
fallenen Individuums, ist dem Minister des In? ern übertragen, wücher, falls er 
es für nothwendig erachtet, in dieser Beziehung Maßregeln zu ergreifen, die seine 
Competenz übers te igen,  dazu d ie  A l le rhöchste  Genehmigung Se iner  Ka iser -
lichen Majestät in der festgesetzten Ordnung erbittet." IV. Die Artikel 65 
und 70 desselben Ustav aufzuheben und den Art. 67 desselben durch folgende 
Bestimmung zu ersetzen: „Den Skopzy ist es verboten, fremde Kinder, unter 
welchem Vorwande eS auch sein möge, in ihre Familie aufzunehmen." V. Den 
Artikel 196 des Gesetzbuchs der Eriminal- und Correctionsstrasen (Swod d. Ges. 
Bd. XV, Buch 1, Ausgabe vom Jahre 1866) solgendergcstalt zu ergänzen: 
„Ein Raskolnik, der sich erlaubt hat öffentlich feine Irrlehre den Rechtgläubigen 
zu predigen, oder sie zu feiner Häresie zu überreden und hinüberzuziehen, unter-
liegt, wenn diese Handlungen nicht den Abfall irgend Jemandes von der Recht-
gläubigkeit zum Raskol zur Folge gehabt haben, den im Artikel 189 für Verlei­
tung von Rechtgläubigen durch Predigt oder Schrift zu einem andern, wenn 
auch christlichen, Glaubensbekenntnis} oder zu einer häretischen Secte oder Raskol-
nifenlehre festgefetzten Strafen." VI. Den Artikel 197 desselben Strafgefetzbuches 
durch folgende Bestimmung zu ersetzen: „Die Skopzy unterliegen für Verbreitung 
ihrer Häresie und Verführung anderer zu derselben: dem Verlust aller Standes­
rechte und der Verweisung nach den entfernten Gegenden von Ostsibirien und 
werden unter die strengste Aufsicht der dortigen Civilobrigkeit gestellt." VII. Den 
Artikel 199 des besagten Strafgefetzbuchs aufzuheben. VIII. Den ersten Theil 
deß Artikels 203, sowie die Artikel 204—206 und 1361 des Strafgesetzbuchs 
wie folgt zu fassen: Artikel 203 (erster Theil). Diejenigen Raßkolniken, 
welche zwar nicht der Verbreitung ihrer Irrlehre überwiesen sind, jedoch Häresieen 
angehören, welche mit wildem Aberglauben und fanatischen Angriffen auf das 

7 
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eigene Leben oder das Leben anderer, oder mit unsittlichen, verabscheuungSwürdigen 
Handlungen verbunden sind, unterliegen: dem Verlust aller Standesrechte und der 
Verweisung: aus dem europäischen Rußland — nach Transkaukasten, aus dem 
nördlichen Kaukasus und Transkaukasien — nach Sibirien, und in Sibirien — 
nach den entferntesten Orten desselben, um abgesondert von den anderen Ansiedlern 
und den alten Einwohnern angesiedelt zu wcrden. Die Skopzy aber werden, 
nach Verlust aller Standesrechte, aus allen Orten nach den entferntesten Gegenden 
von Ostsibirien verschickt und unter die strengste Aussicht der dortigen Civilobrigkeit 
gestellt. Artikel 204. Wenn der Anhänger einer Häresie oder des Raskols 
(mit Ausnahme der Skopzy) nachdem er sich zum orthodoxen Glauben bekehrt 
und in Folge dessen aus dem Verbannungsorte zurückgekehrt ist, abermals zur 
Häresie oder zum Raskol abfällt, so unterliegt er: dem Verlust aller Standesrechte 
und der Verweisung tu lebenslänglicher Ansiedlung nach Transkaukasien oder den 
entferntesten Orten Sibiriens, aus Grundlage der Bestimmungen des Artikels 196 
dieses Strafgesetzbuchs. Artikel 205. Diejenigen, welche überwiesen sind kirch-
liche ^chrvten alten Druckes anderweitig als in der Mvskauschen Synodal- oder 
in der hierfür bestimmten Druckerei wieder abgedruckt, oder auch dergleichen Bücher 
verkauft oder auf irgend eine Weise verbreitet zu haben, unterliegen hierfür: das 
erste Mal — einer Geldbuße nicht über zweihundert Rubel; das zweite Mal — 
einer Geldbuße nicht über vierhundert Rubel. Die dessen mehr als zwei Mal 
Überwiesenen werden noch außer .der für das zweite Mal festgesetzten Geldbuße 
verurtheilt zur Gefängnißhaft auf zwei bis vier Monate. Die bei ihnen voige-
fundenen Bucher werden weggenommen und der Eparchialobrigkeit iiberfandt. 
Artikel 206. Für das Einrichten von Raskolniken-Emsiedeleien oder anderen 
derartigen Behausungen werden die Schuldigen verurtheilt: zur Gefängnißhaft 
auf acht Monate bis zu einem Jahre und vier Monaten. Ihre ganze Einrich-
tung wird niedergerissen und das Material wird zum Besten des örtlichen Colle-
giums der allgemeinen Fürsorge, oder der dasselbe ersetzenden Institutionen verkaust. 
Diejenigen aber, welche sich schuldig gemacht haben: 1) der Reparatur oder Reno­
vation eines baufälligen Raskolniken-Bethauses ohne Genehmigung des Gouverneurs 
oder Provinzialchess; 2) des Umbaus eines Raskolniken-Bethauses, durch welchen 
die allgemeine äußere Gestalt desselben verändert wird, ohne die Genehmigung des 
Ministers des Innern zu einem solchen Umbau; 3) der Erbauung eines neuen 
Raskolniken-Bethauses oder der Umwandlung eines bestehenden Gebäudes in ein 
solches ohne die Genehmigung des Ministers des Innern, — werden verurtheilt 
zur Gefängnißhaft auf eine Zeit von vier bis zu acht Monaten. Das erbaute 
neue Bethaus, wie auch alles ohne die gehörige Genehmigung oder nicht in Ueber-
einstimmung mi* derselben Eingerichtete, wird niedergerissen oder restaurirt auf 
Kosten der Schuldigen. Artikel 1361. Ein Raskolrik, welcher feine Zuge-
Hörigkeit zum Radkol verheimlicht und dadurch feine Aufnahme in die Zunft der 
Maler von Heiligenbildern ohne die Genehmigung des Ministers des Innern 
erlangt hat, unterliegt: einer Geldbuße im Betrage von fünfundzwanzig bis zu 
einhundert Rubeln. IX. Den Artikel 1007 der Criminal-Proeeßordnung (Swod 
der Ges. Bd. XV, Thl. II, Buch 1, Ausg. v. I. 1876) durch folgende Bestim­
mung zu ersetzen: „Von der im Artikel 1006 dieser Proeeßordnung enthaltenen 
Bestimmung sind ausgenommen sowohl Sachen betreffend Verbreiter der Skopzen-
seete (Strafgesetzbuch Art. 196 Ergänz, u. Art. 197), als auch Sachen betreffend 
zur Skopzensecte und zu anderen Häresieen, welche mit wildem Aberglauben und 
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sanatischen Angriffen auf das eigene Leben oder baß Leben anderer, oder mit 
unsittlichen, verabscheuungSwürdigen Handlungen verbunden sind, Abgefallene 
(Strafgesetzbuch Art. 203). In diesen Sachen wird die Voruntersuchung auch 
ohne Antrag der geistlichen Obrigkeit eingeleitet." X. Den Artikel 251 der 
Gesetze über das Gerichtsverfahren in Sachen betreffend Verbrechen und Vergehen 
(Swod der Ges. Bd. XV, Thl. II, Buch 2, Ausg. v. 3. 1876) wie folgt zu 
ergänzen: „Zur Zeugnißablegung mit Vereidigung werden, im Falle der Verlaut-
barung einer Ablehnung, nicht zugelassen Raskolniken in Sachen der Personen, 
welche sich vom Raskol zum orthodoxen Glauben bekehrt haben." XI. Den 
Punkt 3 des Artikels 265 derselben Gesetze folgendermaßen zu fassen: „Vom Eide bei 
der Zeugnißablegung werden befreit Personen, welche Consessionen und Glaubens-
lehren angehören, die den Eid verwerfen. Anstatt des Eides geben diese Personen 
das Versprechen ab die vollständige Wahrheit nach lauterem Gewissen auszusagen." 
Betreffend die Abänderungen im Swod der Gesetze, Ans dem 1. Departement vom 

welche indicirt worden sind, um die Artikel 25. Mai 1884 Nr. 7325. 
desselben mit dem Gesetze über die Verleihung 
einiger bürgerlichen Rechte an die Naskolmken 
und bezüglich der Vollziehung von geistlichen 
Handlungen, in Einklang zu bringen. (Publicirt am 6. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 76.) 

Nr. 45. Verfügung des Finanzministers, abgedruckt in der Nr. 52 der 
Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen der Staatsregierung 
v. I. 1884 sub Nr. 414. 

Auf Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 28. März 1884 in Betreff 
der VII. Emission von consolidirten russischen Eisenbahnobligationen, sind 5% 
Obligationen zum Werthe von 50, 100, 500 und 1000 Psd. Sterl. Nominal-
capital in Circulation zu setzen. 

Gegenwärtig hat der Finanzminister kraft des am 9. Februar 1868 Aller­
höchst bestätigten Beschlusses des Ministercomites entschieden, daß die gedachten 
consolidirten Obligationen, wie auch die voll bezahlten Zntenmsscheme über diese 
Obligationen, als Unterpfand (Salog) bei Podrädden und Lieferungen im Laufe 
des 1. Halbjahres 1884 anzunehmen sind zum Preise: 

von 326 Rbl. für die Obligation von 50 Psd. Stell. 
n 652 „ „ „ n 100 ff ff 

f f  3260 f t  f f  f f  f f  „  500 f f  f f  

„  6520 „  ff  „  t t  f f  1000 „  „  
(Publicirt am 6. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 76.) 

Nr. 46. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Antrag deS 
Iustizministers vom 6. Juni 1884 Nr. 9113 folgenden Inhalts: Der Herr und 
Kaiser habe auf die allerunterthänigste Unterlegung des Oberdirigirenden der Codi-
s ica t ionsabthe i lung be i  dem Reichsra th?,  am 30.  Ma i  1884 A l le rhöchst  zu  
befehlen geruht, die in der CodisieationSabtheilung bei dem Reichsrathe angefertigte 
Fortsetzung zum Swod der Gesetze, enthaltend die in der Zeit vom 1. Januar 
1881 bis zum 30. Juni 1883 ernannten Gesetzesbestimmungen, bei dem Diri-
girenden Senat bebufs der Publication einzubringen. Solchen ihm von dem 
wirkl. Geheimrath Frisch mitgetheilten Allerhöchsten Befehl notificire er, der 
Justizminister, dem Dirigirenden Senat bei gleichzeitiger Übersendung eines 
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Exemplars der besagten Fortsetzung zum Swod der Gesetze. Befohlen: Uebcr 
die Herausgabe der die in der Zeit vom 1. Januar 1881 bis zu 30. Juni 1883 
ernannten Gesetzesbestimmungen enthaltenden Fortsetzung zum Swod der Gesetze 
behufs allörtlicher Publication Ukase zu erlassen. 
Betreffend die Herausgabe der Fortsetzung zum Aus dem 1. Departement vom 

Swod der Gesetze, welche die in der Zeit vom 20. Juni 1884 Nr. 8601. 
1. Januar 1881 bis zum 30. Juni 1883 ema-
l.irten Gesetzesbestimmungen enthält. (Publicirt am 16. Juli 1884, Gouv.-Ztg Nr. 80.) 

Ztr. 47. Ukas Eines Dirigixenden Senats aus dem Meß - Departement 
vom 10.  Ma i  1884 Nr .  1302,  desmi t te ls t  das  am 14.  Februar  1884 A l le r ­
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betr. die Aufhebung der Art. 297, 
302 und 303 deS BD. X, Thl. 3, Meßges., (Ausg. v. 1.1857) — publicirt wird. 

(Publicirt am 16. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 80.) 

Nr. 48. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
25. Mai 1884 Nr. 7326, desmittelst das am 1. Mai 1884 Allerhöchst be­
stätigte Gutachten des Reichsraths betreffend die Ordnung, wie von der Polizei 
die Ermittelungen über Vorfälle, hinsichtlich welcher sich keine Merkmale eines 
Verbrechens oder Vergehens ergeben haben, zu deliren sind, — publicirt wird. 

(Publicirt am 16. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 80.) 

Nr. 49. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf den dem Dirigirenden 
Senat  am 30.  Ma i  1884 aus Peterhof ,  m i t  E igenhänd iger  Unterschr i f t  Se iner  
Majes tä t ,  er the i l ten  Nament l i chen A l le rhöchsten Befeh l  Se iner  Ka iser l i chen 
Majestät, in welchem es heißt: „Aus Gruno des Art. 9 des am 1. Januar 
1874 von Unserem in Gott ruhenden Vater bestätigten Gesetzes über die 
Militairpflicht wird die zur Completirung der Armee und Flotte erforderliche 
Anzahl von Leuten jährlich auf gesetzgeberischem Wege bestimmt. Demgemäß und 
nachdem Wir gegenwärtig das im Reichsrath auf die Vorstellung deS Kriegs-
Ministers erfolgte Gutachten in Betreff des Maßes der in diesem Jahre bevor-
stehenden Einberufung von Leuten zum activen Militärdienst bestätigt haben, 
befehlen Wir: zur Completirung der Armee und Flotte einzuberufen im Jahre 
1884, in der durch das Gefetz über die Militairpflicht vorgeschriebenen Ordnung, 
zweihundert und vierundzwanzigtausend Mann, mit Eincechnung in diese Zahl 
auch derjenigen, welche bei der bevorstehenden Einberufung vom Militärdienst 
befreiende Rekruten - Anrechnungsquittungen der früheren Zeit vorstellen werden. 
Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dessen die gehörige 
Anordnung zu treffen," — hat Ein Dirigirender Senat befohlen: Uebcr diesen 
Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur allgemeinen Bekannt­
machung und schuldigen Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 
Betreffend die zur Completirung der Armee uud Aus dem 1. Departement vom 

Flotte im Jahre 1884 erforderliche Anzahl 20. Juni 1884 Nr. 8604. 
von Leuten. (Publicirt am 16. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 80.) 

Riga-Schloß, den 26. Juli 1884. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secrctair: P. Dawidenkow. 



Nr. 50. Ukas EineS Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
2. Juli 1884 Nr. 9373, desmittelst das am 5. Juni 1884 Allerhöchst bestä-
tigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts publieirt wird: Der Reichsrath 
hat im Departement der Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, 
nach Beprüfung der Vorstellung des Ministers der Reichsdomainen betreffs einer 
Steuer für die Ausfertigung der Kauskreposten (Kaufbriefe) Über bäuerliche und 
Soldatengrundstücke im L iv länd ischen und Kur länd ischen Gouvernement ,  fü r  
gut erachtet:. In Abänderung und Ergänzung der bezüglichen Gesetzesbestim­
mungen folgende Vorschriften festzusetzen: 1) Für die Ausfertigung der Kauf­
kräften über bäuerliche und Soldatengrundstücke auf den KronSgütern deS 
Kurländifchen und Livländischen Gouvernements wird zum Ersatz der Ausgaben 
der Krone für den angegebenen Gegenstand folgende Steuer erhoben: für Kauf­
briefe über Grundstücke im Werthe bis zu 500 Rbl. je fünfzig Kop., über Grund-
stücke im Werthe von 500 bis zu 1500 Rbl. je ein Rbl. und im Werthe von 
mehr als 1500 Rbl. je ein Rbl. und fünfzig Kop. 2) Hinsichtlich der Erhe­
bung und Verausgabung dieser Steuer wird die durch das am 8. November 1865 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths festgesetzte Ordnung beobachtet. 

(Publicirt am 27. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 85.) 

Nr. 31. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 5. Juni 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts publi-
cirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gefetze und 
der Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der 
Vorstellung deS Justizministers betreffend die Strafen für Übertretungen der 
Bestimmungen über die Arbeit der Minderjährigen in Fabriken, Manufacturen 
und gewerblichen Anstalten, für gut erachtet: In Ergänzung des Gesetzes über 
die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen folgende Vorschriften fest-
zusetzen: 1) Die Leiter (Eigenthümer oder Verwalter) von Fabriken, Manufacturen 
oder gewerblichen Anstalten, welche sich der Nichterfüllung der gesetzlich bestimmten 
oder in gehöriger Ordnung erlassenen Vorschriften hinsichtlich der Arbeit Minder­
jähriger in den besagten Instituten und Anstalten schuldig machen, werden unter-
zogen: dem 5u;refi aus nicht mehr als einen Monat oder einer Geldbuße im 
Betrage von nicht über einhundert Rubel. 2) Die Leiter (Eigenthümer oder 
Verwalter) von Fabriken, Manufacturen oder gewerblichen Anstalten, welche sich 
dessen schuldig machen, den in ihren industriellen Anstalten arbeitenden Minder-
jährigen, welche keine Zeugnisse über die Beendigung des Cursus in einer ein-
klassigen Volksschule besitzen, nicht die Möglichkeit zu gewähren, diese Schulen 
während der gesetzlich bestimmten Zeit zu besuchen, werden einer Geldbuße von 
nicht über einhundert Rubel unterzogen. 3) Wenn der Leiter (Eigenthümer 
oder Verwalter) einer Fabrik, Manufaktur oder gewerblichen Anstalt beweist, daß 
die in den Artikeln 1 und 2 angegebenen Übertretungen ohne sein Wissen, durch 
die Schuld der die Arbeiten unmittelbar beaufsichtigenden Person stattgefunden 
haben, so wird den in diesen Artikeln festsetzten Strafen diese Person unterzogen. 

Betreffend die Strafen für Übertretungen der Be- Aus dem 1. Departement vom 
fti mm Hilgen über die Arbeit Minderjähriger 2. Juli 1884 Nr. 9219. 
in Fabriken, Manufacturen und gewerblichen 
Anstalten. 

(Publicirt am 27. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 85.) 



— 46 — 

Nt* 32. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 16. Juni 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts 
publicirt wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der bürger­
lichen und geistlichen Sachen und der Gesetze und in der allgemeinen Versamm-
lung, nach Beprüfung der Vorstellung des Justizministers betreffend die Abände-
rung der  S t ra fen  fü r  Ane ignungen und Versch leuderungen,  fü r  gu t  erachte t :  
1) Den dritten Theil des Art. 354 des Strafgesetzbuchs (Swod d. Ges. Bd. XV, 
Thl. 1, Ausg. v. I. 1866) in folgender Weise zu fassen: Derjenige, welcher 
auch nach Entdeckung des von ihm verübten Mißbrauchs das, was er genommen, 
sich zugeeignet oder verschleudert hat, nicht freiwillig aus eigenem Antriebe zurück-
erstattet, unterliegt: wenn der Werth des Genommenen, Angeeigneten oder Ver-
schleuderten nicht dreihundert Rubel übersteigt — der Gefängnißhaft nach dem 
1. Grade des Art. 38 dieses Strafgesetzbuchs, mit Hinzufügung für Edelleute, 
Geistliche, Mönche und Ehrenbürger — des Verlustes aller besonderen, persönlich 
und dem Stande nach ihren zugeeigneten Rechte und Vorzüge. Wenn aber der 
Werth des Genommenen, Angeeigneten oder Verschleuderten mehr als dreihundert 
Rubel beträgt — dem Verlust aller besonderen, persönlich und dem Stande nach ihm 
zugeeigneten Rechte und Vorzüge und der Verweisung zum Aufenthalt nach 
Sibirien, oder der Abgabe in die CorreetionS - Arrestantenabtheilungen nach dem 
ersten, zweiten, dritten oder vierten Grade des Art. 31 dieses Gesetzbuchs, wobei 
Personen, welche von Leibesstrafen ausgenommen sind, anstatt der zeitweiligen 
Haft an den Verbannungsorten auf die in dem gedachten Artikel angegebenen 
Zeitsristen, der Gefängnißhaft auf dieselbe Zeit vor ihrer Versendung nach 
Sibirien unterzogen werden; in besonders wichtigen Fällen aber — dem Verlust 
aller Standesrechte und der Verweisung nach Sibirien zur Ansiedelung nach dem 
ersten oder zweiten Grade des Art. 20 dieses Gesetzbuchs. Das, waS der Schuldige 
sich angeeignet oder verschleudert hat, wird aus seinem Vermögen beigetrieben aus 
Grundlage der allgemeinen Bestimmungen deS Art. 59 dieses Gesetzbuchs. 2) Den 
Art. 355 desselben Gesetzbuchs aufzuheben. 3) Den Art. 1098 desselben Gesetzbuchs 
so zu fassen: Für das Entwenden oder Unterschlagen mit der Post zu versendender 
Packete mit Geld oder Päckchen unterliegt der dessen schuldige Postbeamte oder 
Postillon oder sonstige Postbediente, selbst wenn das Entwendete oder Unter-
schlagene von ihnen aus eigenem Antriebe zurückerstattet worden ist: den für die 
im 3. Theile des Art. 354 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen Aneignungen und 
Verschleuderungen festgesetzten Strafen und sind sie verpflichtet das Unterschlagene 
zurückzugeben, falls dieses nicht schon früher geschehen ist, und für den dadurch 
entgangenen Gewinn oder verursachten Verlust zu entschädigen; und 4) den 
Artikel 30 (§ 1) und die vierte Abtheilung des zweiten Hauptstücks des I.Titels 
des Strafgesetzbuchs durch folgende Bestimmung zu ergänzen: Für die Personen, 
welche für die in den Artikeln 354 und 1098 dieses Gesetzbuchs vorgesehenen 
Verbrechen zur Verweisung nach Sibirien zum Aufenthalt verurtheilt werden, wird 
die zeitweilige Gefängnißhaft am Verbannungsorte auf die im Artikel angegebenen 
Zeitfristen, umgewandelt in eine vor der Abfertigung in die Verbannung auf 
dieselbe Zeit zu verbüßende Gefängnißhaft. 

Betreffend die Abänderung der Strafen für Aneig- Aus dem 1. Departement vom 
nungen und Verschleuderungen. 9. Juli 1884 Nr. 9729. 

(Publicirt am 27. Juli 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 85.) 
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Nr. 53. Ukas Eines Dirigirenden Senats, desmittelst das am 22. Mai 
1884 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths folgenden Inhalts publicirt 
wird: Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze, der 
Staatsöeonomie und der bürgerlichen und geistlichen Sachen und in der allge-
meinen Versammlung, nach Beprüfung der Vorstellung des Finanzministers betreffend 
einige Abänderungen im Tabakssteuer - Reglement und in den Regeln über die 
Strafen für Übertretungen dieses Reglements, für gut erachtet: I. In dem 
am 18. Ma 1882 Allerh öchst bestätigten Tabakssteuer-Reglement nachfolgende 
Abänderungen und Ergänzungen zu treffen: 1) Die Artikel 7 und 9 (nebst der 
Anmerkung zu letzterem Artikel), die Anmerkung zum Artikel 10, die Artikel 16, 
47, 56, 59, 95, 141, 142, 143, 147 und 201 in folgender Weise zu fassen: 
Art. 7. Tabak in Blättern und Stengeln können Tabakspflanzer in rohem 
Zustande von anderen Tabakspflanzern kaufen. Art. 9. Tabakspflanzer und 
Tabakspflanzergesellschasten können den ihnen gehörigen Blättertabak (Artikel 4) 
verkaufen: a) en gros und en detail, in einer Quantität von nicht weniger als 
einem Pud, sowohl von den Plantagen und aus den bei denselben befindlichen 
Magazinen und Speichern, als auch aus den temporairen Engrosniederlagen 
(Art. 15), ohne ein Patent und Handelsdokumente lösen zu müssen, und b) von 
Fuhren und Böten auf Bazaren und Jahrmärkten, die sich nicht weiter als ein-
hundert Werst von den Plantagen befinden. Hierbei sind in beiden Fällen die 
in diesem Reglement vorgeschriebenen Regeln zu beobachten. Anmerkung. Der 
im Kaukasus,  in  den Küstens t r ichen des  Kasp ischen,  Schwarzen und Asowschen 
Meeres, erzeugte Tabak kann von den Tabakspflanzern nach den Bazaren in den 
nächsten Hafenstädten verführt werden, auch wenn dieselben weiter als einhundert 
Werft von den Plantagen entfernt sind. Anmerkung zum Art. 10. Der für 
landwirtschaftliche und andere specielle Zwecke erforderliche Machorka-Blättertabak 
kann von den Fabriken und Niederlagen in der Gestalt, wie es am geeignetsten 
erachtet wird, abgelassen werden: der von den Fabriken abzulassende — nachdem 
er mit Banderolen, auf denselben Grundlagen wie der zubereitete Machorkatabak, 
versehen worden, bei einer Ablassung aus Niederlagen aber — nachdem für ihn 
zuvor die Aecife, im Betrage des Preises der für zubereiteten Machorkatabak ver-
ordneten Banderole, entrichtet worden ist. Die Ordnung für die Ablassnng solchen 
Tabaks auS den Fabriken und Niederlagen, sowie für den Verkauf desselben wird 
vom Finanzminister nach Einvernehmen mit dem Minister der ReichSdomainen 
festgesetzt. Art. 16. Den Fabrikanten und Inhabern von beständigen Engros-
Niederlagen von Blättertabak ist es erlaubt an den Orten, wo sich Tabaksplantagen 
befinden, Stapelplätze zur Ausbewahrung des aus den Plantagen angekauften 
Blättertabaks zu eröffnen. Die Stapelplätze müssen sich außerhalb der Städte 
befinden und werden ohne Lösung eines Patents und von Handelsdokumenten 
auf eine Zeit von sechs Monaten eröffnet, wozu die Genehmigung ertheilt wird: 
in bei Städten belegenen Sloboden und in einer Entfernung von fünf Werst um 
die Städte — vom Finanzminister, außerhalb der besagten Sloboden und deS 
angegebenen RotyonS — von der Aeciseinspeetion. Dabei kann im Fall der 
Notwendigkeit die Frist für die Schließung des Stapelplatzes vom Dirigirenden 
der Acc sestemkn prolongirt werden, jedoch auf nicht mehr als drei Monate. 
Art. 47. Die Engrosniederlagen können in städtischen Ansiedelungen, in bei 
Städten belegenen Sloboden und in Dörfern eröffnet werden, wobei die Eröffnung 
tiefer Niederlagen in solchen Flecken und Dörfern, in denen keine Aceijebeamte 
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ihren Aufenthaltsort haben, in jedem einzelnen Falle von der Genehmigung des 
Finanzministers abhängt. Art. 56. Das Rechnungsjahr für die Einnahme und 
Ausgabe des Tabaks in den Engrosniederlagen wird entweder vom 1. Januar 
bis zum 1. Januar, oder vom 1. September biß zum 1. September gerechnet. 
Die Bestimmung des einen oder deS anderen dieser beiden Zeittermine steht dem 
Finanzminister zu. Art. 59. Falls eine Engrosniederlage durch natürliche Ur» 
fachen l Feuersbrunst, Überschwemmung, Sturm, Erdbeben u. dgl.) zerstört oder 
zu Grunde gegangen und das Unglück nicht durch Böswilligkeit oder Fahrlässigkeit 
deS Besitzers der Niederlage entstanden ist und nicht verhütet werden konnte, 
desgleichen falls Tabak unterwegs durch einen Unglücksfall zu Grunde gegangen 
oder verdorben worden ist, so ist es dem Finanzminister anheimgestellt zu gestatten, 
daß der zu Grunde gegangene oder untauglich gewordene Tabak ohne jegliche 
Beitreibung und Nachrechnung von den Rechnungen gestrichen werde, jedoch mit 
der Bedingung, daß der untaugliche Tabak in Gegenwart der Aeciseinspection und 
der Polizei vernichtet werden muß, worüber ein Act aufzunehmen ist. Art. 95. 
Bei dem Eintreffen von Machorkatabak und Stengeln auf der Fabrik wird die 
angelangte Partie von der Aeciseinspection besichtigt, welche sich davon zu über-
zeugen hat, daß nicht unter dem Schein von Machorka und Stengeln Tabak 
höherer Sorten angeführt worden ist. Die Besichtigung geschieht durch einen 
Aecisbeamten in Gemeinschaft mit dem Controleur der Fabrik und in Gegenwart 
deS Besitzers derselben oder der Person, die sie verwaltet. Art. 141. Aus ein­
hundert Pud zur Fabrikation von Machorka - Schnupftabak verbrauchter Blätter 
und Stengel müssen nicht weniger als einhundert und vierzig Pud in Fabrikaten, 
mit Zuschlag des Wassers und der verschiedenen Beimischungen, herauskommen. 
Art. 142. Für jeden Uberschuß an Machorka in Fabrikaten über einhundert 
Pud, auf eine gleiche Quantität Pud Blättertabak und Stengel bei der Bereitung 
von Rauchtabak, wird die Accise nach dem Werthe der Banderole für Rauchtabak 
zweiter Sorte berechnet und erhoben, wobei eine Ermittelung über die Entste-
hung 'deS Überschusses angestellt wird. Art. 143. Bei der Bestimmung der 
effektiv vorhandenen Quantität des auf Machorkafabriken und in den Machorka-
Abtheilungen der allgemeinen Fabriken in Verarbeitung befindlichen Tabaks wird 
ein Pud trockenen Staubes als einer Quantität von einem Pud bis zu einem 
Pud und zwanzig Pfund Blättertabak entsprechend angenommen, einhundert Pub 
in der Verarbeitung befindlichen Blättertabaks aber werden als einer Quantität 
von einhundert bis einhundert und sünsundreißig Pud Blättertabak in rohem 
Zustande entsprechend angenommen. Art. 147. Die Tabaksfabrikate können 
aus den Fabriken nur in Partieen, welche jede nicht weniger als zwanzig Pfund 
Tabak enthalten, abgelassen werden. Art. 201. Es ist verboten, in Etablisse-
ments, welche einen Handel mit Tabaksfabrikaten treiben, mit Ausnahme der auf 
Jahrmärkten eröffneten, Tabaksfabrikate, selbst wenn sie in gehöriger Weise gepackt 
und mit Banderolen beklebt sind, in anderen fest zugemachten Behältnissen verpackt 
zu halten, wenn diese letzteren nicht zur sofortigen Abfertigung auf Verlangen der 
Käufer  bes t immt  s ind .  (D ie  Anmerkung zu d iesem Ar t ike l  b le ib t  in  Kra f t ) .  
2) Die Artikel 62, 110 und 156 desselben Reglements durch folgende Anmer­
kungen zu ergänzen. Anmerkung zum Art. 62. Bei inländischem Blättertabak 
der neuen Ernte, welcher vor dem 1. Januar in eine Niederlage oder auf eine 
Fabrik, bei denen das Rechnungsjahr vom 1. Januar gerechnet wird, gelangt ist, 
wird ein Eintrocknen in dem im Artikel festgesetzten Maße statuirt, sowohl in 



dem Jahre, in welchem der Tabak in die Niederlage oder die Fabrik gelangt ist, 
a ls  auch im Lause des  darauf  fo lgenden Rechnungs jahres .  Anmerkung 2  zum 
Art. 110. Dem Finanzminister ist es anheimgegeben, den Tabaksfabriken in 
Transkaukasien und Sibirien, nach Maßgabe der Entwicklung und der Bedin­
gungen der dortigen Tabaksindustrie, zu gestatten, Rauchtabak dritter Sorte in 
einer größeren als der für die Fabriken der übrigen Theile des Reichs festgesetzten, 
oder sogar in einer unbegrenzten Quantität abzulassen. Die Ablassung von 
Rauchtabak,  au f  Grund lage so lcher  Vergünst igung,  m i t  der  Bandero le  der  d r i t ten  
Sorte ist nur für den örtlichen Verbrauch zulässig, wobei sich der Tabak in 
Behältnissen mit besonderen, vom Finanzminister zu bestimmenden, Unterscheidungs-
kennzeichen befinden muß. Falls solcher Tabak außerhalb der Grenzen der 
genannten Territorien ausgeführt, verkauft oder aufbewahrt wird, unterliegt er der 
Confiscation. Anmerkung zum Art. 156. Das Rechnungsjahr für Tabaks-
sabriken wird entweder vom 1. Januar bis zum 1. Januar, oder vom 1. Sep­
tember bis zum 1. September gerechnet. Die Bestimmung des einen oder des 
anderen dieser beiden Zeittermine steht dem Finanzminister zu. II. Die Artikel 7, 
22, 25, 38, 41, 59 und 77 der am 28. Mai 1883 Allerhöchst bestätigten 
Regeln über die Strafen für Übertretungen der Bestimmungen über die Tabaks-
steuer in folgender Weise zu fassen: Art. 7. Tabakspflanzer, welche Blättertabak 
nicht von den Plantagen oder den ihnen gestatteten zeitweiligen Niederlagen ver-
kaufen, desgleichen welche denselben auf Bazaren oder Jahrmärkten, die sich weiter 
als die gesetzlich bestimmte Entfernung vom Orte der Erzeugung befinden, oder 
nicht von Fuhren und Böten verkaufen, unterliegen außer der Zahlung des drei-
fachen Preises des Patents für eine Niederlage und der Confiscation des gefammten 
bei ihnen vorgefundenen ordnungswidrig verkauften Tabaks, einer Geldbuße von 
nicht über einhundert Rubel. Derselben Strafe unterliegen diejenigen, welche sich 
des Verkaufs von Blättertabak von einem Stapelplatze, sowie der Ablassung von 
Tabak vom Stapelplatze anders wohin, als in die demselben Besitzer .gehörige 
Niederlage oder Fabrik schuldig machen. Art. 22. Für den Empfang von 
Blättertabak: a) in Niederlagen — ohne Wissen der Aeciseinspection und b) in 
Niederlagen oder Stapelplätzen — ohne Eintragung in die Bücher oder ohne 
Transportdocumente, wenn das eine oder das andere verlangt wird, desgleichen 
für das Ablassen von Tabak aus den Niederlagen und von den Stapelplätzen 
ohne die vorschriftmäßigen Transportdocumente oder ohne Eintragung in die 
Bücher, wird der Schuldige unterzogen: das erste Mal, außer der Confiscation 
des heimlich empfangenen oder mit der angegebenen Übertretung abgelassenen 
Tabaks, dem Arrest auf nicht über drei Monate und einer Geldbuße von fünfzig 
bis zu dreihundert Rubel; das zweite Mal — denselben Strafen und der Eon-
fiscation des gesammten in der Niederlage oder auf dem Stapelplatze befindlichen 
Tabaks und das dritte Mal — außer der für das zweite Mal festgefetzten Strafe 
und Confiscation, dem Verluste des Rechts Handel mit Tabak zu treiben für eine 
Zeit von nicht mehr als einem Jahre, wobei die Niederlage oder der Stapelplatz, 
wo die Übertretung stattgefunden hat, geschloffen wird. Art. 25. Für das 
Ablassen von Tabaksfabrikaten aus einer Fabrik ohne Banderolen oder mit in Ge-
brauch gewesenen Banderolen, oder mit Banderolen oder in Behältnissen, welche der-
gestalt beschädigt sind, daß die Tabaksfabrikate auS den Behältnissen herausgenommen 
werden können, oder in geöffneten Behältnissen, wie auch für das Ablassen inländi­
scher Fabrikate unter für ausländischen Tabak verordneten Banderolen oder mit 
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Banderolen von nicht gehörigem Werthe, werden die Schuldigen unterzogen: das erste 
Mal — außer der Confiscation aller ungesetzlich abgelassenen Fabrikate UND der 
Zahlung der zehnfachen Accise für dieselben, dem Arrest auf nicht über drei Monate 
und einer Geldbuße von zweihundert bis fünfhundert Rubel; das zweite Mal — 
außer den Strafen, der Confiscation und der Accisezahlung wie für dcs erste 
Mal, der Confiscation des gesammten auf der Fabrik vorgefundenen verpackten, 
aber noch nicht banderolirten Tabaks, das dritte Mal aber — außer der Geld­
buße, der Confiscation und der Accisezahlung wie für das erste Mal, der Eon-
siSeation aller auf der Fabrik vorgefundenen Tabake und Tabaksfabrikate. sowie 
der zur Bereitung des Tabaks und der Tabaksfabrikate dienenden Gegenstände, 
der Gefängnißhaft aus eine Zeit von zwei bis zu vier Monaten und dem Ver-
luste deS Rechts, Tabaksfabriken zu haben und überhaupt sich mit der Bereitung 
und dem Verkauf von Tabak zu beschäftigen, für eine Zeit von nicht mehr als 
zwei Jahren. Die Tabaksfabrik, auf welcher eine derartige Uebertretung zum 
dritten Male stattgefunden hat, wird geschlossen. Für das Ablassen von Rauch-
tabak auS einer Fabrik unter ermäßigter Banderole, der zwar aus den Sorten, 
deren Bearbeitung unter ermäßigter Banderole erlaubt ist, bereitet, jedoch nicht in 
der gehörigen Weise klein geschnitten ist, unterliegen die Schuldigen, außer der 
Zahlung der Accise, nach dem Preise der Banderole für Tabak zweiter Sorte, 
für solchen ordnungswidrig abgelassenen Tabak, einer Geldbuße von nicht über 
dreihundert Rubel. Art. 38. Für den Verkauf, und in Handelsanstalten auch 
für Aufbewahrung von Tabaksfabrikaten ohne Banderolen, mit bereits im Gebrauch 
gewesenen Banderolen, ober mit Banderolen oder in Behältnissen, welche dergestalt 
beschädigt sind, daß die Tabaksfabrikate aus den Behältnissen herausgenommen 
werten können, oder in geöffneten Behältnissen, oder endlich mit Banderolen von 
geringerem als dem vorschriftmäßigen Werthe, desgleichen für den unerlaubten 
Verkauf von Tabaksfabrikaten stückweise (Art. 195 des Tabakssteuer-ReglementS), 
unterliegen die Schuldigen, außer der Confiscation aller bei ihnen vorgefundenen 
Tabaksfabrikate, mit Ausnahme der vorschriftmäßig banderolirten und in gehörigen 
Behältnissen befindlichen, dem Arrest auf eine Zeit von nicht mehr als zwei 
Monaten, der Zahlung der zehnfachen Accise für die unbanderolirten oder nicht 
vorschriftmäßig banderolirten Fabrikate, sowie auch für die in die erwähnten nicht 
gehörigen Behältnissen verpackten Fabrikate, und einer Geldbuße im Betrage von 
nicht mehr als zweihundert Rubeln. Zugleich wird, wenn die gedachten Ueber-
tretungen zum dritten Mal in einer Anstalt für den Handel mit Tabaksfabrikaten, 
die mit einem Patent versehen ist, stattgefunden haben, dieselbe geschlossen und 
dem Inhaber derselben das Recht entzogen während zweier Jahre einen Handel 
mit Tabak zir treiben. Art. 41. Wer, in vorn Gesetz nicht gestatteten Fällen, 
in Anstalten für den Handel mit Tabak Tabaksfabrikate aufbewahrt, welche außer 
ihrer Verpackung, noch in andere fest zugemachte Behältnisse gepackt sind, falls 
diese letzteren nicht zur sofortigen Abfertigung an die Käufer bestimmt sind 
(Tabakssteuer-Reglement Art. 201), desgleichen wer in diesen Anstalten leere 
Behältnisse von Tabaksfabrikaten aufbewahrt, unterliegt einer Geldbuße im Betrage 
von nicht mehr als zehn Rubeln. Art. 59. Die Confiscation von Tabak, 
Tabaksfabrikaten und Werkzeugen oder Gegenständen, die zur Zubereitung des 
Tabaks dienen, desgleichen die Schließung Qincr Fabrik, einer Niederlage oder 
eines Etablissements für den Handel mit Tabak wird nicht angeordnet, wenn die 
diese Folgen nach sich ziehenden Übertretungen auf einer Fabrik, in einer Nieder­
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läge ober einem Handels-Etablissernent ohne Wissen und Willen des Fabrikanten, 
Niederlagsbesitzers oder Etablissementsinhabers stattgefunden haben. Diese Bestim­
mung erstreckt sich jedoch nicht auf die durch die gegenwärtigen Regeln in gewissen 
Fällen festgesetzte Confiscation der Uebertretungsobjecte selbst, als: der unbandero-
lirten oder nicht vorschristrnäßig banderolirten Tabaksfabrikate, der Fabrikate in 
nichtgehörigen Behältnissen, des gesetzwidrig aufbewahrten, abgelassenen oder ernpsan-
genen Blättertabaks und der gesetzwidrig gehaltenen Maschinen und Apparate. 
Die besagten Ofjecte unterliegen der Confiscation in jedem Falle, wenn auch die 
diese Folge nach sich ziehenden Uebertretungen ohne Wissen und Willen des 
Fabrikanten, Niederlagsbesitzers oder Händlers stattgefunden haben. Art. 77. Bei 
der öffentlichen Versteigerung von confiSeirtem Tabak und consiscirten Tabaks-
fabrikaten hat die Acciseinspection darauf zu achten, daß diese Fabrikate dem Käufer 
nicht ausgereicht werden, ohne daß an dieselben, für seine Rechnung, die Bande* 
rolen, welche dem Kaufpreise der Tabaksfabrikate, gerechnet zusammen mit dem 
Werthe der Banderole, entsprechen, angelegt und ohne daß auf diese Banderolen 
das Siegel der Institution, bei welcher der öffentliche Verkauf stattgesunden hat, 
aufgedrückt worden. Ueber den öffentlich versteigerten Blättertabak aber wird dem 
Käufer von der die Versteigerung bewerkstelligenden Institution ein Schein aus-
gereicht, in welchem anzugeben ist, daß dieser Tabak von dem Käufer in öffent-
licher Versteigerung erworben worden ist. Blättertabak, inländischen wie ausländi­
schen, können bei Versteigerungen nur Personen kaufen, welche das Recht dazu 
haben, mit Ausschluß des Machorkablättertabaks, welchen auch andere Personen 
kaufen können, mit dem Beding jedoch, daß dieser Tabak ihnen, nachdem er mit 
den für zubereiteten Machorkatabak verordneten Banderolen versehen worden und 
in der Gestalt auszufolgen ist, in welcher die Ablassung von Machorkablättertabak 
aus den Fabriken erlaubt ist (Tabakssteuer-Regl. Art. 10 Anmerf. 1). III. Die 
Anwendung der im Tabakssteuer-Reglement enthaltenen Bestimmungen über den 
Transport von Blättertabak und den Handel mit demselben für Sibirien bis zum 
1. Januar 1887 hinauszuschieben. IV. Den Finanzminister zu autorisiren, bis 
dahin, daß in Sibirien der Detailhandel mit Blättertabak aufgehoben wird, für 
die Machorkafabriken daselbst, mit Rücksicht auf die örtlichen Bedingungen, die 
obligatorische Entnahme von Banderolen in einem geringeren als dem allgemein 
verordneten Betrage festzusetzen. V. Den Ministern zu überlassen, wenn sie 
Entwürfe zu Gesetzesbestimmungen über Gegenstände der KronsverwaltungS-
reglements zur Erwägung im Reichsrathe einbringen, darauf zu achten, daß aus 
den Vorschlägen, die der legislativen Bestätigung unterliegen, alles das entfernt 
werde, waS sich nicht aus die wesentlichen Seiten des projectirten Gesetzes bezieht 
und nicht eine Beschränkung der den Gemeinden, Corporationen und Privaten 
zugeeigneten Rechte involvirt. 

Betreffend einige Abänderungen im Tabakssteuer- Aus dem 1. Departement vom 
Reglement und in den Regeln über die Strafen 4. Juli 1884 Nr. 9263. 
für Uebertretungen dieses Reglements. 

(Publicirt am 8. August 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 90.) 

Nr. 54t* Ufas Eines Dingirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser­
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag deS 
Herrn Justizministers vom 8. Mai 1884 Nr. 11,935, dahin lautend, daß gemäß 
der Verfügung des Dirigirenden Senats vom 7. März 1883 er, der Minister, 
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daß Glück gehabt habe allerunterthänigst die Allerhöchste Genehmigung dazu zu 
erbitten, daß die Attestate und Diplome über das Ehrenbürgerrecht auf einem 
neuen Papiere gedruckt und diese Documente mit Adlern neuen Musters und mit 
Bordüren einer anderen Form verziert werden, an Stelle deS Glanzpapiers und 
der für die erwähnten Urkunden durch den Allerhöchsten Befehl vom 20. Febr. 
1867 festgesetzten Verzierungen. Der Herr und Kaiser habe am 25. April 1884 
Allerhöchst zu befehlen geruht: zu den Attestaten und Diplomen über das 
Ehrenbürgerrecht Documentenpapier (ein neues) mit Bordüren in architektonischem 
Styl zu verwenden. Solchen Allerhöchsten Willen notisicire er, der Justiz-
minister, mit Übersendung der Muster der Zeichnungen zu den Diplomen und 
Attestaten, dem Dirigirenden Senat zur gehörigen Erfüllung; und die Sprawka, 
nach welcher sich ergeben, daß der Dirigirende Senat, nach Anhörung des Antrages 
des Herrn Heroldmeisters vom 7. Februar 1883 Nr. 279 in Sachen betreffend 
die Abänderung der Form der Urkunden über das erbliche und der Attestate über 
das persönliche Ehrenbürgerrecht und nach Einsicht der Muster der neuen Form 
dieser Documente, am 7. März 1883 versügt hat: die besagten Muster in der 
festgesetzten Ordnung zur Allerhöchsten Einsicht vorzustellen. Besohlen: Ueber 
den obangeführten Allerhöchsten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät zur 
Wissenschast Ukase zu erlassen. 

Betreffend die Abänderung der Form der Diplome Aus dem Heroldiedepartement 
über das erbliche und der Attestate über das vom 11. Juli 1884 Nr. 2971. 
persönliche Ehrenbürgerrecht. 

(Publicirt am 8. August 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 90.) 

Riga-Schloß, den 9. August 1884. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow 



Nr. 55. Utas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
liehen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: 1) den Bericht 
des KriegsmimsterS vom 19. Juli 1884 Nr. 5172, bei welchem derselbe in 
Erfüllung des Allerhöchsten Befehls an den Dirigirenden Senat vom 30. Mai 
1884 und gemäß dem Art. 131 des Gesetzes über die Militairpflicht, in der 
Fortsetzung v. I. 1876, das vom Kriegsministerium angefertigte Verzeichniß des 
Jahresausgebots der für das laufende Jahr in den Gouvernements und Provinzen 
Neuauszuhebenden vorstellt und den D.irigirenden Senat bittet, die Publication 
dieses Verzeichnisses anzuordnen mit der Vorschrift, daß die Gouvernements» und 
Provinzial-Wehrpflicht-Commissionen das allgemeine Jahresaufgebot eines jeden 
Gouvernements und einer jeden Provinz auf die Einberufungscantons derselben, 
entsprechend der Anzahl der in die Cantonal°Einberufungslisten eingetragenen Per-
fönen, zu vertheilen haben, und 2) das Verzeichniß des Jahresaufgebots in den 
Gouvernements und Provinzen für das Jahr 1884. Befohlen: Lieber Vor­
stehendes, unter Beifügung des Verzeichnisses, zur Wissenschaft und schuldigen 
Erfüllung Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

Betreffend das Verzeichniß des Jahresaufgebots der 
in den Gouvernements und Provinzen Neu-
auszuhebenden für das Jahr 1884. 

Aus dem 1. Departement vom 
16. August 1884 Nr. 10,804. 

Verzeichniß 
des Iahresanfgebots in den Gouvernements und Provinzen für das Jahr 1884. 

Benennung der Gonvernements nnd Provinzen. 

Provinz Akmolinsk. . . . . 
Gouvernement Archangel . . 

Astrachan . . 
Bessarabien . . 
Warschau . . 
Wilna . . . 
WitebSk . . . 
Wladimir . 
Wologda . . 
Wolhynien . . 
Woronesch . , 
Wätka . . . 
Grodno . . . 

Provinz Dagestan . . . . 
„ des Donischen Heeres 

Gouvernement Jekaterinoslaw. 
„ Jenisseisk . . 

Provinz Transbaikalien. . . 
Gouvernement Jrkuzk . . 

In jedem 
Gouvernement 

und jeder Pro-
vinz sind neu 
auszuheben. 

102 
747 

1044 
3227 
3512 
3721 
3357 
3603 
2521 
6338 
5838 
5491 
3840 

4 
1166 
3936 

676 
523 
685 
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Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro-
vinz sind neu 

ausznheben. 

Gouvernement Kasan 4657 
„ KaUsch 2446 
„ Kaluga : 3199 
„ , Kiew 7063 
„ Kowno 3698 
„ Kostroma 2958 

Provinz Kuban 464 
Gouvernement Kurland 1886 

„ Kursk 5771 
„  K i e l z i  . . . "  2030 
„ Livland 3201 
„ Lomscha 1953 
„ Ljublin 2678 
„ Minsk 5019 
„ Mohilew 3952 
„ Moskau 4323 
„ Nishegorod 3181 
„ Nowgorod 3105 
n Olonez 762 
n Orenburg mit der Provinz Uralsk ...... 2050 
„ Orel 4942 
„ Pensa 3464 
,, Perm 4907 

Petrokow . 2761 
Plozk v 1847 

„ Podolien 6354 
Poltawa . 6022 

„ Pskow 2754 
Radom 2089 

ff Räsan 4756 
Samara 5616 

n St. Petersburg 2504 
v Saratow 4982 

Provinz Semipalatinsk 62 
Gouvernement Simbirsk 3119 

v Smolensk 3744 
lf Stawropol . 1528 
„ Suwalki 1706 
v Siedlez 2048 
„ Taurien 2257 
„ Tambow 6254 
„ Twer 4157 

Provinz Terek . . . 177 
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Benennung der Gouvernements und Provinzen. 
In jedem 

Gouvernement 
und jeder Pro-
vinz sind neu 
auszuheben. 

Gouvernement TobolSk . 
Tomsk . 
Tula.  .  
Ufa . . 
Charkow 
Cherson . 
Tschernigow 
Estland . 
Jaroslaw 

Provinz Jakuzk 

2585 
2097 
3725 
3965 
5234 
4594 
5617 
1062 
2323 

2 1  

Im Ganzen 224000 

(Publicirt am 10. September 1884, Gouv.-Ztg Nr. 104.) 

Nr. 56. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das in 
der Nr. 79 der Sammlung der Gesetzesvorschriften und Anordnungen der Staats-
regierung v. I. 1884 sub Nr. 624 abgedruckte Allerhöchst bestätigte Gutachten 
des Reichsraths in Betreff des Entwurfs der Regeln für die Rechnungsführung 
über die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden Untermilitairs und die 
Einberufung derselben zum aetiven Dienst desmittelst bekannt gemacht. 

Seine Kaiserliche Majestät haben das in der allgemeinen Versammlung 
des Reichsraths erfolgte Gutachten in Betreff des Entwurfs der Regeln für die 
Rechnungsführung über die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden Unter-
militairs und die Einberufung derselben zum- aetiven Dienst Allerhöchst zu 
bestätigen geruht und zu erfüllen befohlen. Den 16. Juni 1884. 

Unterschrieben: Der Präsident des Reichsraths Michael. 

Gutachten des Neichsraths. 
Eztrahirt aus den 

Journalen d. vereinigten 
Tepartements der Gesetze 
und der Staatsöconomie 
vom 28. April und der 
allgemeinen Versamm^ 
lung vom 4. Juni 1884. 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der 
Gesetze und der Staatsöconomie und in der allgemeinen 
Versammlung, nach Beprüsung der Vorstellung des Kriegs-
Ministers betreffend den Entwurf der Regeln für die Rechnungs­
führung über die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden 

Untermilitairs und die Einberufung derselben zum aetiven Dienst für gut 
erachtet: 

I. Den Entwurf der Regeln für die Rechnungsführung über die zur Reserve 
der Armee und Flotte zählenden Untermilitairs und die Einberufung derselben 
zum aetiven Dienst Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestä* 
tigung zu unterlegen und nachdem solche erfolgt sein wird in Wirksamkeit zu setzen. 

II. Den Artikel 24 deS Gesetzes über die Militairpflicht (Sw. der Gesetze 
Bd. IV, Ausg. v. I. 1876, in der Forts, v. 1.1879) folgendermaßen zu fassen: 



„Von der Einberufung aus der Reserve zum aetiven Dienst sind befreit die 
Personen, welche im Civil-Staatsdienst oder im Communaldienst, wie auch bei 
der Verwaltung der Eisenbahnen, die in dem besonderen, hier beigefügten, Ver-
zeichnifse angegebenen Aemter bekleiden." 

III. Als Ergänzung zum Gesetz über die von den Friedensrichtern zu ver­
hängenden Strafen die folgenden Bestimmungen festzusetzen: 

1) Die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden Untermilitairs, welche 
demjenigen Kreis-Militairchef, bei welchem die Rechnung Über sie geführt wird, 
in der festgesetzten Frist keine Anzeige über ihre Ernennung zu Aemtern, welche 
nach dem Gesetz von der Einberufung zum aetiven Dienst befreien, sowie auch 
über ihren Austritt aus diesen Aemtern, gemacht haben, unterliegen einer Geld-
büße von nicht über einhundert Rubel. 

2) Die zur Reserve zählenden Untermilitairs der Armee und Flotte, welche 
bei einem Wechsel des Orts ihres beständigen Aufenthalts oder bei einer zeit-
weiligen Entfernung über die Grenzen des Kaiserreichs hinaus, oder, wenn auch 
innerhalb desselben, aber über den Rayon ihres Kreises hinaus, darüber nicht die 
gehörige Anzeige gemacht haben, unterliegen — in letzterem Falle wenn diese 
Personen sich bei der Einberufung nicht in der auf dem Billet eines jeden an-
gegebenen Frist auf dem Sammelpunkt einfinden können — einer Geldbuße von 
nicht über fünfzehn Rubel. 

3) Die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden Untermilitairs, welche 
ohne berücksichtigenswerthe Gründe nicht zur Controleversammlung an dem dazu 
bestimmten Tage erschienen sind, unterliegen einem Arrest von nicht über sieben 
Tage. 

Auf dem Originale steht von der Eigenen Hand Seiner Kaiserlichen Majestät geschrieben: 
Peterhos, den 16. Juni 1884. „Dem sei also." 

R e g e l n  
fiir die Rechnungsführung über die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden 

Untermilitairs nnd die Einberufung derselben zum aetiven Dienst. 

I. Von der Rechnungsführung. 
Allgemeine Bestimmungen. 

1. Di? Zuzählung der Untermilitairs zur Reserve der Armee und Flotte, 
ihre Ausschließung aus derselben, die Rechnungsführung über, sie während ihrer 
Zugehörigkeit zur Reserve, desgleichen die Einberufung dieser Militairö aus der 
Reserve zum aetiven Dienst oder zu den Uebungsversammlungen ist die Verpflich­
tung der Kreis-Militairchefs. 

2. Die Zuzählung der Untermilitairs zur Reserve geschieht auf Grund der 
über sie von den Chefs der betreffenden Truppentheile eingehenden Nachrichten. 

3. Die Untermilitairs der Reserve, welche nach ihrer Zuzählung zu derselben 
zur persönlichen Arbeit unfähig geworden sind, werden besichtigt: a) diejenigen, 
welche in diesen Zustand gerathen sind in Folge von Wunden, Verstümmelungen 
oder Krankheiten, die sie während ihres aetiven Dienstes erlitten haben, und gemäß 
Art. 33 des Gesetzes über die Militairpflicht eine Geldunterstützung von Seiten 
der Krone beanspruchen können, — in der Ordnung, welche durch das am 3. Mai 
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1883 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths über die Versorgung der 
nach der Entlassung zur Reserve zur persönlichen Arbeit unfähig gewordenen 
Untermilitairs festgesetzt ist; b) die übrigen — nur bei ihrer Einberufung zum 
Dienst oder zu den Uebungsversammlungen, oder in besonderen Fällen, welche 
nach gegenseitiger Vereinbarung des Kriegsministeriums und des Ministeriums des 
Innern zugelassen werden. 

4. Die Untermilitairs werden aus den Listen der Reserve ausgeschlossen: 
a) die Gestorbenen — sobald Bescheinigungen über ihren Tod von der Kirchen-

geistlichkeit, den Krankenhäusern, Hospitälern oder der Polizei eingegangen 
sind; t 

b) diejenigen, welche die allgemeine Dienstzeit ausgedient haben — sobald ihnen 
die Attestate über die Erfüllung der Militairpfticht ausgereicht worden sind; 

c) die von neuem, .sowohl freiwillig, als auch in Folge Einberufung, in den 
aetiven Dienst Getretenen — sobald von den Chefs der betreffenden Truppen-
theile die Benachrichtigungen darüber eingegangen sind; 

d) die als zum Militärdienst gänzlich untauglich Anerkannten — sobald die 
vorschristmäßigen Bescheinigungen hierüber eingegangen sind; 

e) die gerichtlich zum Verlust aller Standesrechte oder aller besonderen, perfön* 
lich over dem Stande nach ihnen zugeeigneten Rechte und Vorzüge Ver^ 
urtheilten —- sobald von der procuratorischen Aufsicht eine Copie des zur 
Erfüllung expedirten Urtheils eingegangen ist; 

f) die von ihren Gemeinden Ausgeschlossenen und zur Disposition der Staats­
regierung Gestellten — nach Eingang einer gehörigen Mittheilung hierüber. 
5. Die Entlassungsbillete, welche die Untermilitairs bei ihrer Entlassung 

aus dem aetiven Dienst zur Reserve erhalten, werden nicht als Aufenthaltsscheine 
angesehen und befreien die besagten Personen nicht von der Ausnahme der ver-
ordneten Pässe und Legitimationsscheine in den Fällen, wo solche nach dem Gesetz 
verlangt werden. In den den Untermilitairs der Reserve zu erteilenden Pässen 
und Scheinen ist anzugeben, daß Vorzeiger zur Reserve der Armee oder Flotte zählt. 

6. Ueber die zur Reserve der Armee und Flotte zählenden Untermilitairs 
wird die Rechnung, in jedem Kreise besonders, vom Kreis - Militairchef unter 
Mitwirkung der Ortspolizei und der Gemeinde-Verwaltungen geführt. 

7. Auf den Entlassungsbilleten der Untermilitairs der Reserve bemerken die 
Kreis-Militairchefs, in deren Rayon ein jeder derselben wohnt, die Frist, in welcher 
der Betreffende auf dem Sammelpunkte in der Verwaltung des Kreis-Militairchefs 
zu erscheinen hat, falls die Einberufung zum aetiven Dienst bekannt gemacht wird. 
Bei der Festsetzung der Frist zum Erscheinen wird außer dem einen Tage, der 
jedem Einberufenen zum Ordnen seiner häuslichen Angelegenheiten gewährt ist 
(Art. 45), die Entfernung seines Wohnorts von der Kreisstadt in Berechnung 
gezogen und werden dabei je fünfzig Werst auf jeden Tag der Reise angenommen. 

8. Für die Rechnungsführung über die Untermilitairs der Reserve wird als 
Ort des beständigen Aufenthalts angenommen: 

a) für Personen des Bauernstandes und für Bürger — die Gemeinde oder die 
Stadt ,  wo s ie  angeschr ieben s ind;  

b) für Personen der übrigen Stände — der Ort, wo die betreffende Person 
ansässig, häuslich eingerichtet ist oder ihren beständigen Aufenthalt hat nach 
ihren Geschäften, Gewerben oder ihrem Dienst. 



— 58 — 

Anmerkung. Für die zum Bauern- und Bürgerstande gehörenden Unter-
militairs, welche auS Truppen zur Reserve entlassen worden, die in solchen 
Ortschaften des Turkestanschen und Kaukasischen Gebiets und Sibiriens 
disloeirt sind, wo das Heirathen wahrend des activen Dienstes erlaubt ist, 
gilt als beständiger Aufenthaltsort die Ortlichkeit, welche sie mit Genehmi-
gung der Civilobrigkeit zu ihrem beständigen Wohnsitz in jenen Territorien 
erwählen, in den Fällen, wenn sie nicht in die Heimath zurückkehren wollen. 

9. Die Untermilitairs der Reserve haben das Recht den Ort ihres beständigen 
Wohnsitzes zu verändern, wie auch sich zeitweilig nach allen Orten des Reichs 
und ins Ausland zu begeben, auf gleichen Grundlagen wie die übrige Bevölkerung, 
sind jedoch verpflichtet, dabei die besonderen, speeiell für die Rechnungsführung 
über die Reserve festgesetzten Vorschriften zu beobachten. Diese Bestimmungen • 
müssen von den im Staats- oder Communaldienst stehenden Untermilitairs der 
Reserve auch bei Ernennungen, Ueberführungen oder Versetzungen von einem Orte 
nach einem anderen beobachtet werden. 

10. Die Untermilitairs der Reserve, welche Aemter bekleiden, durch welche 
sie von der Einberufung zum Dienst befreit werden (Ges. über die Militairpflicht 
Ausg. v. I. 1876, Art. 24 in der Forts, v. I. 1879), sind verpflichtet, inner­
halb zweier Monate von dem Tage, an welchem sie solche Aemter angenommen 
oder aufgegeben haben, darüber dem Kreis - Militairchef des Kreises, in welchem 
über sie die Rechnung geführt wird, Anzeige zu machen, bei Vorstellung einer 
gehörigen Bescheinigung darüber. 

Von den alphabetischen Liften und den übrigen Nachrichten, welche für die Rechnungs­
führung über die Reserve der Armee und Flotte festgesetzt sind. 

11. Die alphabetischen Listen zur Rechnungsführung über die Untermilitairs 
der Reserve werden geführt: 
1) von den Landgemeindeverwaltungen — Über die Militairs, welche ihr bestän-

diges Domieil innerhalb der Grenzen der Landgemeinde haben, mit Ausschluß 
der im Punkt 3 dieses Artikels genannten; 

2) von den älteren Beamten der Exeeutivpolizei — über die Militairs, welche 
für beständig in Städten, die mit dem Kreise eine gemeinsame Polizei-
Verwaltung haben, wie auch in Possaden, Flecken, außeretatmäßigen Städten 
und anderen, nicht zum Bestände von Landgemeinden gehörenden Ortschaften, 
die ihre besondere Polizei haben, domiciliren; 

3) von den Stan - Pnstavs — über die Militairs aus nichtsteuerpflichtigen 
Ständen, welche für beständig in den ihnen unterstellten Stans domiciliren, 
mit Ausschluß derjenigen unter ihnen, welche in den im Punkt 2 dieses 
Artikels bezeichneten Ortschaften wohnen; 

4) von den Stadtpolizeiverwaltungen der Gouvernementsstädte, wie auch aller 
Kreisstädte und Städte ohne KreiS, welche eine besondere Stadtpolizeiver-
waltung haben, die der Kreispolizeiverwaltung nicht unterstellt ist, — [über 
alle Untermilitairs der Reserve, welche für beständig in diesen Städten 
domiciliren; 

5) von den Kreispolizeiverwaltungen: 
a) in den Kreisen mit Städten, die keine besondere Stadtpolizei haben — 

über alle Untermilitairs der Reserve, die für beständig sowohl in der 
Stadt, als auch im Kreise domiciliren, und 
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b) in den Kreisen mit Städten, die eine besondere Polizeiverwaltung haben — 
über diejenigen Untermilitairs der Reserve, welche für beständig im Kreise, 
außerhalb der gedachten Städte, domiciliren; 

6) von den Kreis-Militairchefs — über alle Untermilitairs der Reserve, welche 
ihren beständigen Aufenthalt im Kreise haben. 
Anmerkung. In der Verwaltung des St. Petersburgischen Stadtbefehls-

Habers und des Moskauschen Oberpolizeimeisters, wie auch in den Polizei-
Verwaltungen der Städte: Warschau, Odessa, Kiew, Charkow und anderer 
großen Städte, desgleichen im Zarthum Polen und in den baltischen 
Gouvernements, werden die alphabetischen Listen von denjenigen Beamten 
der Polizei geführt, welche dazu nach Uebereinkunft des Ministeriums des 
Innern und des Kriegsministeriums werden bestimmt werden. 

12. Bei allen Stellen und Personen, welche die alphabetischen Listen über 
die Untermilitairs der Reserve führen, müssen auch stets Nachrichten über diejenigen 
von ihnen vorhanden sein, welche sich zeitweilig abwesend befinden oder aus anderen 
Orten zum zeitweiligen Aufenthalt ankommen. 

13. Die Untermilitairs der Reserve, welche ihren beständigen Wohnort 
verändern wollen, sind verpflichtet, solches den im Punkt 1—4 des Art. 11 der 
gegenwärtigen Regeln angegebenen Personen oder Institutionen, je nach der 
Hingehörigkeit, an den Orten sowohl ihres bisherigen, als auch ihres neuen 
DomicUS, anzuzeigen. 

14. Bei einem Wechsel ihres beständigen Domicils werden die Untermilitairs 
der Reserve aus den alphabetischen Listen derjenigen Oertlichkeiten, wo sie gewohnt 
haben, ausgeschlossen, und in die alphabetischen Listen der Oertlichkeiten, wohin 
sie gezogen sind, eingetragen. 

15. Ein jeder Wechsel des beständigen Domicils wird durch eine beglaubigte 
Aufschrift auf dem Entlassungsbillet des fortziehenden Untermilitairs von den 
Institutionen oder Personen vermerkt, welche die alphabetischen Listen an dem 
Orte, den der Fortziehende verläßt, führen (Pkt. 1 — 4 Art. 11); die Zeit der 
Ankunft aber wird von den bezeichneten Institutionen oder Personen an dem Orte 
seines neuen Domicils vermerkt. Darüber, daß ein Untermilitair den Ort seines 
beständigen Domicils verlassen, desgleichen über den Ort, den er sich neu gewählt 
hat, wird, durch die Polizeiverwaltung, dem Kreiß-Militairchef des betreffenden 
Kreises Mittheilung gemacht. 

16. Bei zeitweiliger Entfernung innerhalb des Kreises, wo der Untermilitair 
auf der Rechnung steht, wie auch außerhalb dieses Kreises, wenn er, im Falle der 
Einberufung zum aetiven Dienst, sich auf dem Sammelpunkte in der im Billet 
festgesetzten Frist, zur Uebungsversammlung aber rechtzeitig, einfinden kann, ist 
keine Anzeige Seitens des sich Entfernenden erforderlich. Bei jeder Entfernung 
außerhalb des Kreises, in welchem der Untermilitair der Reserve auf der Rechnung 
steht, aber, wenn er im Falle der Einberufung zum aetiven Dienst sich auf dem 
Sammelpunkte nicht in der angegebenen Frist, oder zur Uebungsversammlung nicht 
rechtzeitig einfinden kann, und bei jeder Entfernung über die Grenze des Kaiser-
reichs, desgleichen bei jeder Rückkehr nach solcher Entfernung, ist die in den 
Artikeln 13 und 15 der gegenwärtigen Regeln angegebene Ordnung betreffs eines 
Wechsels des beständigen Domicils zu beobachten. 

17. Untermilitairs, die sich unbekannt wohin entfernt haben, werden auS 
den alphabetischen Listen nicht.ausgeschlossen so lange die Zeit, während welcher 
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sie zur Reserve gehören, nicht abgelaufen oder von der Civilobngkeit keine Benach-
richtigung darüber eingegangen ist, daß diese Personen nicht ermittelt worden sind. 

18. Hinsichtlich des Eintritts der Untermilitairs der Reserve in einen Dienst 
bei Eisenbahnen, bei Telegraphenlinien, oder auf Handelsfahrzeugen, und Hinsicht-
lieh ihrer Entlassung aus einem solchen Dienste, wie auch hinsichtlich der Frist 
und der Ordnung für das Erscheinen der in einem derartigen Dienst stehenden 
Untermilitairs im Falle der Bekanntmachung einer Einberufung, sind die Regeln 
zu beobachten, welche von den Ministerien des Krieges, des Innern, der Wege-
Communication und der Finanzen nach gegenseitigem Einvernehmen derselben 
festgesetzt werden; hinsichtlich der Untermilitairs der Flottenreserve, welche sich auf 
Handelsfahrzeugen befinden, aber sind die Regeln zu beobachten, welche vom 
Marineministerium nach Einvernehmen mit den betreffenden Ressorts festgesetzt 
werden. 

19. Die Dienstlisten nebst Empfangsformularen, welche den aus der Reserve 
ausgeschlossenen Untermilitairs, mit Ausnahme der im Punkt c des Artikels 4 
genannten, gehören, werden von den Kreis-Militairchefs den Stadt-, Kreis- oder 
Bezirks-Wehrpflichtcommissionen, je nach dem Orte des beständigen Domicils der 
Ausgeschlossenen, zur Aufbewahrung übergeben. 

20. Die detaillirte Ordnung der Geschäftsführung betreffs der Rechnungs­
führung Über die Untermilitairs der Reserve wird durch eine besondere, vom 
Kriegsministerium, nach Übereinkunft mit dem Ministerium des Innern, anzuferti-
gende Anleitung festgesetzt. 

Von der Controle der Rechnungsführung über die Untermilitairs der Reserve und von 
den Controleversammlnngen. 

21. Alle im Art. 11 erwähnten Stellen und Personen, jede im Kreise ihrer 
Zuständigkeit, sind verpflichtet, Revisionen der Geschäftsführung bezüglich der 
Rechnungsführung über die Reserve zu bewerkstelligen. 

22. Die Kreis - Militairchefs sind verpflichtet die bei ihnen vorhandenen 
Nachrichten über die Untermilitairs der Reserve mit den Nachrichten zu vergleichen, 
welche bei den Polizeiverwaltungen und den Lanl gemeindeverwaltungen gesammelt 
werden, wobei diese wie jene Institutionen verpflichtet sind, dieser Controle ihre 
volle Mitwirkung angedeihen zu lassen. 

23. Zur Begleichung der Berechnungsnachweise über die Untermilitairs der 
Reserve mit ihrer wirklich vorhandenen Anzahl können nötigenfalls Controle­
versammlnngen, nach gegenseitigem Übereinkommen des Kriegsministeriums und 
des Ministeriums des Innern, angeordnet werden, welche Ministerien den betreffen-
den Institutionen und amtlichen Personen rechtzeitig die bezüglichen entsprechenden 
Weisungen ertheilen. Die Controleversammlungen werden wo möglich nicht 
während der Arbeitszeit anberaumt. 

24. Zu den Controleversammlungen werden die Untermilitairs der Reserve 
versammelt: a) die in den Städten domicilirenden — an Punkten der Stadt, 
die von der Polizei nach Übereinkunft mit der die Controle bewerkstelligenden 
Person angewiesen werden, uud b) die in den Kreisen domicilirenden — bei der 
Landgemeinde- oder Dorfverwaltung. 

25. Bei der Bewerkstelligung der Controle müssen am Versammlungsorte 
sich befinden: in den Städten — die Polizeibeamten, welche in dem Theile der 
Stadt, wo die Versammlung stattfindet, die Rechnung über die Reserve führen, 
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itt den Kreisen aber — der Gemeindeälteste, der Gemeindeschreiber und die Dorf-
ältesten. 

26. Zu den Controleversammlungen werden nicht einberufen die Untermili-
tairs der Reserve: a) welche Aemter im Staats- oder Communaldienst bekleiden; 
b) welche miethweise bei Eisenbahnen und Telegraphenlinien dienen; c) welche 

• miethweise auf See- und Flußfahrzeugen, bei Wassereommunieationswegen, bei 
Landungsplätzen und Häfen des Ressorts der Wegeeommunieation dienen — 
während der ganzen Navigationszeit, und d) welche miethweise bei Polizei- und 
Brandcommandos und bei Gefängnissen dienen. 

Von der Aufsicht über die Erfüllung der Regeln über die Rechnungsführung und 
Rechenschaftsablegung über dieselbe. 

27. Die Aussicht darüber, daß von den Untermilitairs der Reserve die 
gegenwärtigen Regeln erfüllt werden, haben die Stadt- und Kreis-Polizeiverwal-
tungen und die Kreis-Militairchefs zu führen. 

28. Die Überwachung der Thätigkeit der im Art. 11 der gegenwärtigen 
Regeln genannten Stellen und Personen des Civilressorts ist die Pflicht der 
Gouverneure, Stadtbefehlshaber und Oberpolizeimeister, je nach der Hingehörigkeit. 
Die Aufsicht darüber aber, daß die Kreis-Militairchefs ihre Pflichten hinsichtlich 
der Rechnungsführung über die Reserve erfüllen, wird den örtlichen Brigadechefs 
und den Oberbefehlshabern der Militärbezirke Übertragen. 

29. Die Oberaufsicht hinsichtlich der Rechnungsführung über die Reserve 
hat das Ministerium des Krieges und das Ministerium des Innern, jedes in den 
Grenzen seines Ressorts. 

30. Die Rechenschaft über den numerischen Bestand der Armee- und Flotten­
reserve in jedem Kreise wird von dem Kreis-Militairches zusammengestellt und auf 
dem vorschriftmäßigen Commandowege dem Kriegs- oder dem Marineministerium, 
je nach der Hingehörigkeit vorgestellt. Ausführliche Regeln über diese Rechenschafts-
ablegung und die Formulare für die Rechenschaftsverschläge werden festgestellt: 
bezüglich der Mannschaften der Armeereserve — vom Kriegsministerium und bezüg-
lich-der Mannschaften der Flotte — vom Marineministerium, nach Vereinbarung 
mit dem Kriegsministerium. 

II. Von der Einberufung. 

Allgemeine Bestimmungen. 

31. Die Untermilitairs der Reserve werden zum aetiven Dienst einberufen 
in dem Falle, wenn es notwendig ist, die Truppen und die Flotte auf einen 
stärkeren Bestand, als der Friedensrat ist, zu bringen. Die Einberufung wird 
auf Grundlage eines Allerhöchsten Befehls an den Dirigirenden Senat durch 
die Anordnungen der Ministerien des Krieges, der Marine, des Innern, der 
Finanzen und der Wegeeommunieation vollzogen. 

32. Die Einberufungen können sein: a) allgemeine — wenn zur Com-
plettirung aller Truppen, der Flotte, der Militärverwaltungen und Anstalten bis 
zum erforderlichen Bestände es nothwendig ist, gleichzeitig alle oder eine bedeutende 
Zahl von Untermilitairs der Reserve zum aetiven Dienst einzuberufen, und 
b) partielle — wenn zur Ergänzung einiger Truppentheile, Militärverwaltungen 

10 
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und Anstalten, sowie zur Complettirung einiger Kriegshäfen und Flotteniheile 
gleichzeitig nur ein Theil der Untermilitairs der Reserve erforderlich ist. 

33. Die Vertheilung der zum activen Dienst einberufenen Untermilitairs 
der Reserve unter die Truppen und auf die Flotte geschieht auf Grundlage von 
Verzeichnissen, welche vom Kriegs- und Marineministerium, je nach der Hingchörig-
feit, angefertigt und Allerhöchst bestätigt werden. 

34. Die Verzeichnisse werden für den Fall einer allgemeinen Einberufung 
angefertigt und wird die Gesammtzahl der Reserveuntermilitairs für alle Truppen 
und alle Kriegshäfen bestimmt. Falls dann nicht alle Truppen und alle Häfen 
auf den Kriegsfuß zu bringen sind, so wird die Einberufung der erforderlichen 
Anzahl von Untermilitairs der Reserve auf besondere, vom Kriegs- und Marine-
Ministerium zu erteilende Anweisungen darüber, welche Theile des allgemeinen 
Verzeichnisses in Ausführung zu bringen sind und welche Kategorieen der Reserve­
untermilitairs namentlich der Wirksamkeit dieser Maßregel unterliegen, bewerkstelligt. 

35. Zusammen mit dem Verzeichnisse über die Vertheilung der Untermilitairs 
der Reserve zum Dienst werden vom KriegSministerium angefertigt: a) eine Be­
rechnung über die der Krone bevorstehenden Ausgaben für die Einberufung der 
besagten Militairs und ihre Abfertigung zu den zu eomplettirenden Truppentheilea 
und b) Pläne für die Bewegung der Marschcommandos der einberufenen Mann-
schasten, welche auf künstlichen Communicationßwegen zu befördern sind. Diese 
Pläne werden nach Übereinkunft mit dem Ministerium der Wegeeommunieation 
angefertigt. 

36. Die im Art. 33 angegebenen Verzeichnisse werden zu den vom Kriegs-
minister und dem Verweser des Marineministeriums nach gegenseitigem Einver-
nehmen zu bestimmenden Terminen angefertigt und zeitig in ihren betreffenden 
Theilen an die Oberverwaltungen des Kriegs- und Marineministeriums, die Ober­
befehlshaber der Militärbezirke, die Obercommandeure und Commandeure der 
KriegShäfen und an alle Truppenchefs und Verwaltungen, welche an der Thätig-
feit zur Erfüllung der Einberufung teilzunehmen verpflichtet sind, versandt. 
Gleichzeitig damit werden dieselben Verzeichnisse, * oder Theile derselben, in der 
gehörigen Anzahl von Exemplaren dem Dirigirenden Senat vorgestellt und den 
Ministerien des Znnern, der Finanzen und der Wegeeommunieation übersandt. 

37. Alle Stellen und Personen des Militair- wie des Civilressorts, welche 
bestimmte Pflichten bei der Einberufung der Untermilitairs der Reserve zum aetiven ' 
Dienst und der Abfertigung derselben gemäß ihrer Bestimmung zu erfüllen haben, 
müssen zu jeder Zeit Pläne für die rasche und correcte Erfüllung aller einem 
jeden von ihnen obliegenden Anordnungen in Bereitschaft haben. Diese Pläne, 
insoweit sie die Thätigkeit der Eisenbahnen betreffen, werden nach Übereinkommen 
des Ministeriums der Wegeeommunieation und des Knegkministeriums angefertigt. 

Ordnung der Bckcmntmachuug der Einberufung. 

38. Der Allerhöchste Befehl über d«e Einberufung der Armee- und 
Flottenreserve zum aetiven Dienst, welcher im Kaiseneiche vom Kriegsminister, 
Verweser des Marineministeriums und Minister des Innern bekannt gemacht ist, 
wird sofort in Erfüllung gesetzt, wenn auch der bezügliche Ukas des Dirigirenden 
Senats an den betreffenden Orten noch nicht eingegangen sein sollte. Darüber, 
daß dieser Befehl erfolgt ist, werden alle im Art. 11 der gegenwärtigen Regeln 
erwähnten Institutionen und Personen, mit Beobachtung der Ordnung der Suh-
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orbination, ohne allen Verzug vermittelst Telegramme oder Couriere und Estafetten 
benachrichtigt. 

39. Bus den Packeten, welche mit die Einberufung betreffenden Papieren 
abgefertigt werden, desgleichen auf den Telegrammen in dieser Angelegenheit, wird 
die Aufschrift gemacht: „betreffend die Mobilisirung der Truppen". Diesen 
Telegrammen wird in der Beförderung der Vorzug vor allen anderen Regierungs-
telegrammen gegeben, die Expressen und Estafetten mit der die Einberufung be-
treffenden Correspondenz aber werden gleich den Courieren befördert. 

40. Wenn die Benachrichtigung von dem erfolgten Allerhöchsten Befehl 
über die Einberufung der Armee^ und Flottenreserve zum aetiven Dienst bei der 
örtlichen Militairobrigkeit früher eingeht, als bei der Civilobrigkeit, oder umgekehrt, 
so wird diese Benachrichtigung unverzüglich von der Obrigkeit, welche sie früher 
erhalten hat, der Obrigkeit übermittelt, welcher sie noch nicht zugegangen ist. Die 
letztere verfährt in diesem Falle so, als wenn ihr die erwähnte Benachrichtigung 
unmittelbar zugegangen wäre. 

41. Den erfolgten Allerhöchsten Befehl über die Einberufung theilen bte 
Polizeichefs unverzüglich mit: in den Städten — den Revier^ und Stadttheils-
Pristaws und in den Kreisen — den Stan-Pristaws und Landgemeindeverwal-
tungen. Den letzteren werden die Mittheilungen mit reitenden expressen Boten 
zugesandt, welche unverzüglich von dem örtlichen Landschaftsamt oder der dasselbe 
für die Erfüllung der Landesprästanden ersetzenden Institution zu stellen sind. 

42. Die Stadt- und Kreispolizeien, wie auch die Stan -Pristaws und 
Landgemeindeverwaltungen treffen die Anordnung, daß unverzüglich Bekannt-
machungen über die Einberufung an den Gebäuden der Behörden, auf Platzen, 
Märkten, Kreuzungspunkten der Straßen, an den Gemeindehäusern, Fabriken und 
anderen volkreichen Orten angeklebt werden. Die Zeit, zu welcher die Bekannt-
machung über die Einberufung in jeder Ortschaft erfolgt, gilt als Anfangspunkt 
der für das Erscheinen der Reservisten auf dem Sammelpunkte festgesetzten Frist 
(Art. 45). 

43. Alle Stellen und Personen, welche die Benachrichtigungen von dem 
erfolgten Alllerhöchsten Befehl über die Einberufung erhalten haben, berichten 
darüber ihrer unmittelbaren Obrigkeit mit der Angabe, wann namentlich dieser 
Besehl bekannt gemacht und wann zu seiner Erfüllung geschritten worden ist. 

Ordnung der Bewerkftellignng der Einberufung. 

44. Die Einberufung der Untermilitairs der Reserve in jedem Kreise wird 
vom Kreiß-Militairchef vermittelst der örtlichen Kreis- und Stadtpolizeien bewerk-
stelligt, unter der Aussicht: von militärischer Seite — der Oberbefehlshaber der 
Militärbezirke und der Chefs der örtlichen Brigaden, von Seiten der Civilrefsortö 
aber — der Gouverneure. * ^ p, 

45. Nach Bekanntmachung des Allerhöchsten Befehls über die Emberu-
fang zum aet iven Dienst  s ind den Untermi l i ta i rs  der  Reserve e inmalv ierund-
zwanzig Stunden, vom Beginn der Einberufung an (Art. 42), zum Ordnen 
ihrer  häus l ichen Angelegenhei ten gewähr t ,  wonach s ie  s ich aus dem Sammel-
punkte in der Frist, die auf dem Entlassungsbillet eines jeden angegeben ist 
(Art. 7), einzufinden verpflichtet sind. Untermilitairs der Reserve, welche abwesend 
sind, weil sie sich zeitweilig im Auslände befinden, sind verpflichtet sich in mög-
lichst kürzester Zeit ohne jeglichen Verzug aus dem Sammelpunkte einzufinden. 
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46. Untermilitairs der Reserve, welche Aemter bekleiden, durch welche sie 
von der Einberufung zum aetiven Dienst nicht befreit werden (Gesetz über die 
Militairpflicht, Ausg. v. I. 1876, Art. 24, in der Forts, v. I. 1879), müssen 
am anderen Tage und keinesfalls später als zwei Tage nach Bekanntmachung 
der Einberufung von diesen Aemtern entlassen werden. 

47. Untermilitairs der Reserve, deren beständiger Aufenthaltsort weiter als 
fünfundzwanzig Werst vom Sammelpunkte entfernt ist, werden nach diesem Punkte 
auf Schießfuhren (Podwodden) oder auf künstlichen Communieationswegen für 
Rechnung der Landessteuern abgefertigt, in der Ordnung, wie sie im Art. 499 
der Landesprästandenordnung (Sw. der Ges. Bd. IV, in der Forts, v. I. 1879) 
angegeben ist. 

48. Untermilitairs der Reserve, welche derartig zeitweilig abwesend sind, 
wie der zweite Theil des Art. 16 der gegenwärtigen Regeln es erwähnt, sind 
verpflichtet, sich nach Bekanntmachung der Einberufung auf dem Sammelpunkt 
deS Kreises einzustellen, in dessen Rayon sie sich zeitweilig aufhalten. 

49. Vom unverzüglichen Erscheinen zum aetiven Dienst bei der Einberufung 
sind befreit die Untermilitairs der Reserve: a) welche an schweren Krankheiten 
leiden — bis zu ihrer Genesung und b) welche als unter Gericht und in Unter­
suchung stehend inhastirt sind — bis ihre Sachen entschieden und die gerichtlichen 
Urtheile in Ausführung gebracht worden sind, falls solche Militairs nicht der 
Ausschließung aus der Reserve unterliegen (Art. 4 Pkt. e). 

50. Vom Erscheinen zum aetiven Dienst bei der Einberufung sind gänzlich 
befreit die Untermilitairs der Reserve, welche Aemter bekleiden, die in dem, dem 
Art. 24 des Gesetzes über die Militairpflicht (in der Fortsetzung v. I. 1879) bei-
gefügten Verzeichnisse genannt sind. 

51. Die Sammelpunkte, an denen die zum aetiven Dienst einberufenen 
Untermilitairs der Reserve zu erscheinen haben, werden bei den Verwaltungen der 
Kreis-Militairchefs eröffnet. Hiervon sind einige Fälle ausgenommen, welche 
durch Übereinkunft der örtlichen Militair- und Civilobrigkeit bestimmt werden. 

52. Die Sammelpunkte stehen unter der Leitung der Kreis - Militairchefs 
und concentrirt sich die ganze Correspondenz betreffs der Einberufung und Abferti­
gung der Untermilitairs der Reserve zu den Truppen und auf die Flotte, in den 
diesen Chefs untergebenen Verwaltungen. 

53. Die Loeale für den Sammelpunkt, welche zeitig bestimmt werden, sind 
mit Bekanntmachung der Einberufung auf Anordnung der örtlichen Stadt- oder 
Landverwaltung für Rechnung der Landessteuern einzuweisen. 

54. Die zum aetiven Dienst einberufenen Untermilitairs der Reserve gelten 
als in denselben eingetreten vom Tage ihres Erscheinens auf dem Sammelpunkte 
und stehen von diesem Tage an in voller Verpflegung Seitens der Krone. 

55. Zur ärztlichen Besichtigung der auf den Sammelpunkten anlangenden 
Untermilitairs der Reserve werden, auf Anordnung der Gouverneure, für jeden 
Sammelpunkt für die ganze Zeit seiner Thätigkeit zwei Aerzte, ans der Zahl der 
im Staats-, Civil- oder Communaldienste stehenden, bei Mangel derselben aber 
aus der Zahl der örtlichen freipractieirenden A rzte bestimmt. 

56. Wenn der vom Gouverneur bestimmte Arzt aus irgend einer Ursache 
nicht auf dem Sammelpunkt eintrifft, so ist die örtliche Civilobrigkeit, auf Ver-
langen des Kreis-Militairchefs, verpflichtet unverzüglich zu demselben Zweck einen 



der örtlichen Aerzte zu berufen. Die Erfüllung dieser Forderung ist für jeden 
Arzt, auch wenn er nicht im Dienst steht, obligatorisch. 

57. Die Untermilitairs der Reserve, welche bei der Besichtigung auf dem 
Sammelpunkte als untauglich zum Dienst, oder als der Heilung oder der 
Beobachtung ihrer Krankheit, oder als der Entlassung in die Heimath zur Wieder-
berstellung ihrer Gesundheit bedürftig befunden werden, sind in der festgesetzten 
Ordnung in der örtlichen Kreis-, Stadt- oder Bezirks - Wehrpflichteommission zu 
besichtigen. Die Entscheidung dieser Commission, durch welche der Untermilitair 
der Reserve für tauglich zum Militärdienst anerkannt worden ist, hat Definitiv-
kraft und ist wider dieselbe keine Klage zulässig. 

58. Allen Stab- und Oberoffizieren, sowie auch den Classenbeamten und 
den Aerzten, sowohl den dienenden, als auch den freipraeticirenden, wird für die 
Dauer ihrer Geschäftstätigkeit auf den Sammelpunkten, vom Tage der Eröffnung 
bis zum Tage der Schließung derselben (mit der Abfertigung des letzten Com-
mandos nach dem Verzeichnisse), eine tägliche Portionsvergütung gezahlt, im 
Betrage: für im Stabsofsiziersrange Stehende und für freipractieirende Aerzte — 
von fünf Rubeln pro Tag und für den Oberoffiziersrang Besitzende — von 
drei Rubeln pro Tag. Zu Kanzelleiausgaben für die Geschäftsführung auf den 
Sammelpunkten werden einmalig fünfzig Rubel für jeden verabfolgt. 

59. Das Finanzministerium trifft, sobald ihm der Allerhöchste Befehl 
über die Einberufung der Untermilitairs der Reserve zum aetiven Dienst bekannt 
gemacht worden ist, unverzüglich, per Telegraph, Anordnungen, daß die Summe, 
welche in der auf Grundlage des Punkts a des Artikels 35 der gegenwärtigen 
Regeln angefertigten Berechnung angegeben sind, unaufhältlich aus den Gouver-
nements- und Kreisrerteien abgelassen werden, mit der Vorschrift, daß diese 
Summen den Kreis-Militairchefs aus deren unmittelbare Forderungen und unbe­
dingt am Tage der Präsentation derselben zu verabfolgen sind. 

60. Das Ministerium der Wegeeommunieation ergreift, in dem im Art. 59 
angezeigten Falle, alle nöthigen Maßregeln zur gehörigen Direetion der Thätigkeit 
sowohl der Staats^, als auch der Privateisenbahnen, zum Zweck der unaufhält-
liehen Bewegung der Marscheommandos gemäß den angefertigten Plänen (Art. 35 
Pkt. b und Art. 37). 

61. Die ausführliche Ordnung für die Bewerkstelligung der Einberufung 
der Untermilitairs der Reserve zum aetiven Dienst, die ärztliche Besichtigung dieser 
Militairs, die Versehung derselben mit der nöthigen Montur, die Verpflegung und 
Abfertigung der Einberufenen nach ihrer Bestimmung, wie auch die Formulare 
für die Geschäftsführung und Rechenfchaftsablegung in den die Einberufung lei-
tenden Institutionen, werden durch eine besondere Anleitung bestimmt, welche vom 
Kriegsministerium abgefaßt wird nach Uebereinkunft, hinsichtlich der betreffenden 
Theile, mit den Ministerien: der Marine, des Innern, der Finanzen und der 
Wegeeommunieation. 

Von den Strafen für Nichterfüllung der Regeln betreffend die Rechnungsführung über 
die Untermilitairs der Reserve der Armee und Flotte nnd die Einberufung derselben zum 

activen Dienst. 

62. Die Untermilitairs der Reserve: a) welche dem Kreik-M'klairchef, bei 
welchem die Rechnung über sie geführt wird, nicht im Laufe einer Frist von zwei 
Monaten über ihre Ernennung zu Aemtern, welche von der Einberufung zum 
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aetiven Dienst befreien (Ges. über die Militairpflicht, Ausg. v. I. 1876, Art. 24 
in der Forts, v. I. 1879), ober über ihren Austritt aus diesen Aemtern, Anzeige 
gemacht haben; b) welche nicht bie gehörige Anzeige gemacht haben bei einem 
Wechsel des Orts ihres bestänbigen Aufenthalts ober bei einer zeitweiligen Ent-
fernung über die Grenze des Kaiserreichs, wie auch innerhalb ber Grenzen dessel­
ben, aber über ben Rayon ihres Kreises hinaus, wenn sie, in letzterem Falle, bei 
der Einberufung sich nicht in ber auf dem Bittet angegebenen Frist auf dem 
Sammelpunkt einfinden können, und c) welche ohne berücksichtigenswerthe Gründe 
nicht zur Eontroleversammlung an dem dazu bestimmten Tage erschienen sind, 
unterliegen den Strafen, welche im Gesetz über die von den Friedensrichtern zu 
verhängenben Strafen festgesetzt sinb. 

63. Die gerichtliche,Verfolgung bei ben im Art. 62 angegebenen lieber» 
tretungen wirb ben Stabt- unb Kreispolizeiverwaltungen, auf bte Mittheilungen 
ber Kreis-Militairchefs hin, übertragen. Die ergangenen gerichtlichen Urtheile in 
diesen Sachen haben bie Polizeiverwaltungen, auf Verlangen der besagten amtlichen 
Personen, zu deren Kenntniß zu bringen. 

64. Für das nicht rechtzeitige Erscheinen zur Uebungsversammlung, ohne 
legale Gründe, unterliegen die solches verschuldet habenden Untermilitairs der 
Reserve den im Art. 140, Buch XXII der zweiten Ausg. bes Sw. ber Militair-
gesetze v. I. 1869, festgesetzten Strafen. 

65. Die Untermilitairs ber Reserve, welche sich, nach Bekanntmachung ber 
Einberufung zum aetiven Dienst, nicht auf dem Sammelpunkte desjenigen Kreises 
gestellt haben, wo sie als zeitweilig sich aufhaltend gezählt werden (Art. 48), 
unterliegen nach Einweisung in den Dienst einer Diseiplinarstrafe. 

66. Für das Nichterscheinen, bei der Einberufung zum aetiven Dienst, in 
der festgesetzten Frist auf den Sammelpunkten, ohne berücksichtigenswerthe Grünbe 
bafür, unterliegen bie bessen schulbigen Untermilitairs ber Reserve ben Strafen, 
welche für Entfernung ober Desertion aus bettt Dienst in ben Artikeln 129 unb 
131 bes Buchs XXII ber zweiten Ausg. bes Sw. ber Militairgesetze v. I. 1869 
festgesetzt sinb. 

Unterschr ieben:  Der  Prästbent  bes Reichsraths Michael .  
(Publicirt am 19. September 1884, Gvuv.-Ztg. Nr. 108.) 

Nr. 37. Von ber Livlänbischen Gouvernements-Regierung wirb bas in der 
Nr. 76 ber Sammlung ber Gesetzesvorschriften unb Anordnungen der Staats­
reg ierung v .  I .  1884 sub Nr .  562 entha l tene,  am 12.  Jun i  1884 Al lerhöchst  
bestätigte Gutachten des Reichsraths, betreffend den Schulunterricht der in Fabriken 
und Manufaeturen arbeitenden Minderjährigen, die Dauer ihrer Arbeitszeit und 
die Fabrikinfpection, desmittelst bekannt gemacht. 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöconomie und in der allgemeinen Versammlung nach Beprüfung der Vor­
stellung des Finanzministers: 1) betreffenb ben Schulunterricht ber in Fabriken 
und Manufaeturen arbeitenben Minberjährigen unb bie Einsetzung einer Aussicht 
über ihre Beschäftigungen, unb 2) betreffenb bie Ergänzung bes am I.Juni 1882 
Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtens hinsichtlich ber Arbeit ber Minber-
jähr igen,  fü r  gut  erachte t :  

I. In Ergänzung und Abänberung bes am 1. Juni 1882 Allerhöchst 
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bestätigten Gutachtens des Reichsraths in Betreff der Minderjährigen, welche in 
Fabriken und Manufaeturen arbeiten, folgende Vorschriften festzusetzen: 

1) Die in Fabriken und Manufaeturen arbeitenden Minderjährigen, welche 
keine Zeugnisse darüber besitzen, daß sie den CursuL mindestens in einer einclassigen 
Volks- oder dieser gleichstehenden Schule beendet haben, besuchen die bei den 
genannten industriellen Anstalten zu eröffnenden Schulen oder die in der Nähe 
dieser Anstalten befindlichen Volksschulen. 

2) Die Sorge für die Errichtung blonderer Schulen, in denen die im 
Artikel 1 gedachten minderjährigen Arbeiter die erste Bildung erhalten können, und 
für die Anpassung der bestehenden Volksschulen für diesen Zweck, wird der zur 
Aufsicht über die Beschäftigungen und den Unterricht der in Fabriken und Manu­
faeturen arbeitenden Minderjährigen eingesetzten Znspectio-n übertragen, welcher in 
den erforderlichen Fällen die örtliche Schulobrigkeit ihre Mitwirkung angedeihen läßt. 

3) Den Besitzern von Fabriken und Manufaeturen wird es anHeim gestellt, 
bei denselben Schulen für den ersten Unterricht der minderjährigen Arbeiter zu 
eröffnen. Solche Schulen können für eine industrielle Anstalt allein, aus den 
Mitteln ihres Besitzers, oder für mehrere einander benachbarte Anstalten, aus den 
gemeinsamen Mitteln ihrer Besitzer errichtet werden. Die Ordnung für den Besuch 
dieser Schulen, sowie der Umfang und der Plan für den Unterricht in denselben, 
wird nach gegenseitigem Einvernehmen der Bezirksinspectoren mit den Directoren 
der Volksschulen festgesetzt. 

4) Die Gründer von Schulen für minderjährige Arbeiter sind Ehrencuratoreu 
derselben. In Schulen, die aus gemeinsamen Mitteln mehrerer Besitzer von indu-
striellm Anstalten errichtet werden, wird die Winde eines Kurators dem übertragen, 
den sie dazu aus ihrer Mitte erwählen. 

5) Falls bei einer Fabrik oder Manufactur keine Schule vorhanden ist, 
tritt die Fatrikinjpection mit der örtlichen Schulobrigkeit in Relation betreffs der 
Anpassung ber in der Nähe der gedachten Anstalten befindlichen Volksschulen für 
ben Unterricht ber in jenen Anstalten arbeitenden Minderjährigen. Die Ordnung 
für den Unterricht der minderjährigen Arbeiter in diesen Schulen, in den für den 
allgemeinen Unterricht festgesetzten Stunden, oder außerhalb der Unterrichtszeit, 
wird nach Einvernehmen des Bezirksinspectors mit dem örtlichen Director der 
Volksschulen geregelt. 

6 )  Erweis t  es s ich unmögl ich,  d ie  bestehenden E lementarschulen für  den 
bequemen Besuch derselben Seitens der mincerjährigen Arbeiter anzupassen, so 
wendet sich die Fabrikinspeciion an die örtliche Schalodrigkeit wegen Einrichtung 
besonderer Schulen zu dem angegebenen Zweck. Die Schulobrigkeit ergreift ihrer­
seits alle erforderlichen Maßregeln zur Errichtung solcher Schulen und tritt zu 
diesem Ende in Relation mit den betreffenden Landschaften, Stadt- oder Land-
gemeinden, Kirchenvorsteherämtern und solchen Privatpersonen, von denen für die 
Sache der Elementarbildung eine Mitwirkung erwartet werden kann. 

7) Die Programme und der Plan für den Unterricht in den Schulen, die 
zum Unterricht der minderjährigen Arbeiter errichtet werden, sind vom Minister 
der Volksaufklärung, im Einvernehmen mit dem Finanzminister, zu bestätigen. 

8) Da, wo es keine besonderen Volksschulen für Knaben und besondere für 
Mädchen giebt und es nicht möglich ist, für den Schulbesuch der minderjährigen 
Arbeiter verschiedenen GeschiechtS besondere Stunden für Knaben und für Mädchen 
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anzusetzen, ist ein gemeinschaftlicher Unterricht derjenigen von ihnen, welche noch 
nicht vierzehn Jahre alt sind, zulässig. 

9) Wenn zum Unterricht der in einer Fabrik oder Mannfactur arbeitenden 
Minderjährigen eine Schule mit einem höheren Cmsus als dem der einclassigen 
Volksschulen gegründet oder eingerichtet wird, so ist in einem solchen Falle der 
Besitzer der Fabrik oder Manulaetur verbunden, den minderjährigen Arbeitern, 
welche keine Zeugnisse über die Beendigung des Cursus in einer einclassigen Volks-
oder dieser gleichstehenden Schule besitzen, die Möglichkeit des Besuchs jener 
Schule zu gewähren. 

10) Die Gouvernements, in denen eine Fabrik- oder Manufacturindnstrie 
besteht, werden in Bezug auf die Beaufsichtigung der Arbeit und des Unterrichts 
der minderjährigen Arbeiter in neun Bezirke eingeteilt. Für jeden Bezirk wird 
zur Erfüllung dieser Aufsichtspflichten ein Jnspector und ein Jnfpeetorsgehilfe 
bestimmt. 

11) Die im Artikel 10 erwähnten Bezirke bestehen: 
1) der St. Petersburgsche — aus den Gouvernements St. Petersburg, Now-

gorod, Olonez, Archangel, Pleskau, Estland und Livland; 
2) der Moskausche — aus den Gouvernements Moskau, Twer, Kaluga, Tula, 

Räsan und Smolensk; 
3) der Wladimirsche — aus den Gouvernements Wladimir, Nishegorod, Ko-

stroma, Jaroslaw und Wologda; 
4) der Kasansche — aus den Gouvernements Kasan, Perm, Wätka, Simbirßk, 

Orenburg und Ufa;  
5) der Woroneshsche — aus den Gouvernements Woronesh, Orel, Kursk, Pensa, 

Tambow, Saratow, Samara und Astrachan; 
6) der Charkowsche — aus den Gouvernements Charkow, Jekaterinoslaw, 

Tschernigow, Poltawa und dem Gebiet des Donischen Heeres; 
7) der Kiew (che — aus den Gouvernements Kiew, Wolhynien, Podolien und 

Cherson; 
8) der Wilnasche — aus den Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, Minsk, 

Mohilew, Witebsk und Kurland; 
9) der Warschausche — aus den Gouvernements Warschau, Kalisch, Kielzi, 

Lomscha, Ljublin, Petrokow, Plozk, Radom, Suwalki und Sedliez. 
Anmerkung 1 .  In  den Gouvernements  Bessarab ien und Tannen l iegt  

die Aufsicht über die Erfüllung der Vorschriften in Betreff der Arbeit und 
des Unterrichts der Minderjährigen dem Bezirksingenieur des südwestlichen 
BergwerkZbezirks ob. 

Anmerkung 2.  D ie  Er fü l lung der  Pf l ich ten der  Beamten der  Fabr ik -
inspeetion hinsichtlich der Beaufsichtigung der Arbeit und des Unterrichts 
der Minderjährigen in Fabriken, welche Artikel sabrieiren, die der Aeeifc-
zahluug unterliegen, kann vom Finanzministerium amtlichen Personen der 
örtlichen Accifeinjpectton auferlegt werden. 

12)  D ie  Gehi l fen der  Bez i rks inspectoren Üben ihre  Thät igke i t  unter  der  
Leitung dieser aus, genießen aber in Bezug auf die Aussicht über die Erfüllung 
der Vorschriften über die Arbeit und den Unterricht der Minderjährigen, die Auf-
nähme von Protokollen über Uebertretungen dieser Vorschriften und die Verfolgung 
der solcher Uebertretungen Schuldigen, dieselben Rechte, welche den Inspektoren 
zustehen. Ausführliche Bestimmungen über die Pflichten und die Ordnung des 
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Verfahrens der Gehilfen ber $e*irf£impectorfn giebt die Instruction für die Beamten 
der Fabrikinspection ^Allerhöchst best. Neichsrathsgutachten vom 1. Juni 1882, 
Abth. II, Art. 5). 

13) Die Protokolle über Uebertretungen der Bestimmungen über die Arbeit 
und den Unter r ich t  der  M inder jähr igen werden,  fa l l s  ke ine  Beamten der  Or ts­
polizei zur Stelle sinb, mit Zuziehung von amtlichen Personen der Landgemeinde-
Verwaltung oder in Gegenwart dreier fremder Zeugen aufgenommen. 

14) Die Besitzer von Fabriken und Manufaeturen, wie auch die diese An-
stalten verwaltenden oder leitenden Personen, sind verpflichtet, dem Oberinspector, 
ben Bezirksinspectorcn und deren Gehilsen jederzeit den Zutritt zur Besichtigung 
der besagten Anstalten und der in denselben stattfindenden Arbeiten ungehindert zu 
gestatten, diesen Beamten Mitwirkung zu gewähren und ihre gesetzlichen Forde-
rungen zu erfüllen. 

15) Ausführliche Vorschriften hinsichtlich der Erfüllung der Bestimmungen 
über die Arbeit und den Unterricht der minderjährigen Arbeiter Seitens der Besitzer 
von Fabriken und Manufaeturen, wie auch Seitens der diese Anstalten verwal­
tenden oder teilenden Personen und über ihre Beziehungen zur Fabrikinspection, 
werden vom Finanzminister, nach Einvernehmen mit dem Minister des Innern 
und dem der Volksaufklärung, festgesetzt. Diese Vorschriften werden in der fest­
gesetzten Ordnung zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

16) Die Aufsicht der Fabrikinspection erstreckt sich nicht auf die im Art. 6 
der Abtheilung II des am 1. Juni 1882 Allerhöchst bestätigten Gutachten des 
Reichsraths angegebenen Anstalten und ebenso nicht auf die privaten Hüttenwerke 
und Erzgruben, welche einer besonderen Inspektion aus Beamten des Bergbau-
refforts unterstellt sind. 

II. Den Entwurf des Etats für die Inspektion zur Beaufsichtigung der 
Beschäftigungen und des Unterrichts der in Fabriken und Manufakturen arbeitenden 
Minderjährigen Seiner Üaiferlichen Majestät zur Allerhöchsten Bestätigung 
zu unterbreiten und nachdem diese erfolgt ist mit dem 1. Juli 1884 in Wirksam­
keit zu setzen. 

III. Die nach diesem Etat berechnete Ausgabe im Betrage von achtund-
siebenzig tausend und fünfhundert Rubeln jährlich auf Rechnung des Reichs­
schatzes zu setzen und vom 1. Januar 1885 an in die betreffenden Unterabthei­
lungen des Ausgabebudgets des Departements für Handel und Manufaeturen 
einzutragen, mit (Anrechnung der sechsundzwanzig tausend Rubel, welche in 
dem aetiven Budget des besagten Departements für denselben Gegenstand assignirt 
sind. Die im laufenden Jahre 1884 erforderliche ergänzende Ausgabe für diesen 
Bedar f ,  im Bet rage von sechsundzwanzig  tausend zweihunder t  und fünfz ig  
Rubeln, aber ist aus der Summe von drei Millionen Rubel zu entnehmen, welche 
im Reichsbudget zur Bestreitung von in t>en Finanzanschlägen nicht vorgesehenen 
extraordinairen Ausgaben ausgeworfen ist. 

IV. Als zeitweilige Maßregel, im Laufe der ersten zwei Jahre, nachdem 
das am 1. Juni 1882 Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths betreffend 
die in Fabriken und Manufaeturen arbeitenden Minderjährigen in Wirksamkeit 
gesetzt worden ist, dem Finanzminister anHeim zu stellen, nach Einvernehmen mit 
dem Minister des Innern die Beschäftigung von Milderjährigen im Atter von 
zwölf bis fünfzehn Jahren mit Arbeit während sechs Stunden hintereinander 
in den Fällen zu gestatten, wo nach der Art des Betriebes sich solches als noth-

li 
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wendig erweist und nach der Beschaffenheit der den Minderjährigen auferlegten 
Arbeit eine sechsstündige ununterbrochene Thätigkeit ihrer Gesundheit keinen Schaden 
zufügen kann, und mit der Bedingung, daß in diesen Fällen die Gesammtdauer 
der Arbeit der Minderjährigen innerhalb vierundzwanzig Stunden nicht sechs 
Stunden übersteige. Nach Ablauf der zweijährigen Versuchszeit aber ist dem 
Reichsrath ein definitives Gutachten in Betreff dieses Gegenstandes zur Erwägung 
vorzustellen. 

(Publicirt am 28. September 1884, Gouv.-.Ztg. Nr, 112.) 

Nr. 38. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird hierdurch 
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung bekannt gemacht, daß dem dim. 
Kirchspielsrichter von Akerman auf desfallsiges Ansuchen diesseits die Umbenen-
nung des ihm gehörigen, im Dorpatschen Kreise belegenen Gutes Koddijärw in 
„Gothensee" unter der Bedingung gestattet worden ist, daß die auf das Gut 
Koddijärw ingrossirten Pfandbriefschulden mit dem alten Recht auf dem Gut 
„Gothensee" ingrossirt bleiben und alle für Koddijärw übernommenen Verbindlich­
keiten durch obige Umbenennung keine Veränderung erleiden. 

(Publicirt am 28. September 1884, Gouv.»Ztg, Nr. 112.) 

Riga-Schloß, den 16. Oetober 1884. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 59. Ukas Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
lichen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen den Bericht deS 
Ministers des Innern vom 20. August 1884 Nr. 2033 folgenden Inhalts: In 
einer an den Ministercomite eingebrachten Vorstellung habe das Ministerium des 
Innern dafür  erachte t :  I .  D ie  Wirksamkei t  der  am 14.  August  1881 Al lerhöchst  
bestätigten Verordnung über die Maßregeln zum Schutze der staatlichen Ordnung 
und der öffentlichen Ruhe auf fernere 3 Jahre zu verlängern. II. In den Gou-
vernements: St. Petersburg, Moskau, Charkow, Poltawa, Tschernigow, Kiew, 
Wolhymen, Podolien, Cherson und Bessarabien; ferner in den Kreisen: - Simse-
ropol, Eupatoria, Jalta, Feodvsia, Perekop, sowie in der Stadt Berdänsk im 
Gouvernement  Taunen und in  den Städten:  Saratow nebst  dem Kre ise,  Rostow 
am Don und Mariupol im Gouvernement Jekaterinoslaw, sowie in den Stadt-
befehlshaberschaften Odessa, Taganrog, Kertsch-Jenikale und Sewastopol und in 
dem Militairgouvernement Nikolajewsk die Frist für die Wirksamkeit der in ihnen 
traft des Allerhöchsten Befehls vom 27. August 1883 eingeführten Verordnung 
über den verstärkten Schutz noch auf ein Jahr zu verlängern, und III. in den 
Orten des Kaiserreichs, welche nicht als im Zustande des verstärkten Schutzes 
stehend erklärt worden sind, die Wirksamkeit der Art. 28, 29, 30 und 31 der 
Verordnung über die Maßregeln zum Schutze der staatlichen Ordnung und der 
öffentlichen Ruhe fortbestehen zu lassen. Der Ministercomite habe nach BePrüfung 
der  gedachten Vors te l lung besch lossen,  d ie  A l le rhöchste  Genehmigung Se iner  
Kaiserlichen Majestät dahin zu erbitten, daß das Gutachten des Ministeriums 
des Innern in Erfüllung gesetzt werde. Der Herr und Kaiser habe am 
15. August 1884 diese Genehmigung Allerhöchst zu ertheilen geruht. Neber 
solchen, dem Ministerium des Innern mittelst Auszuges aus dem Journal des 
Ministercomites mitgetheilten Allerhöchsten Befehl berichte er, der Minister des 
Innern,  dem Di r ig i renden Senat  zur  er forder l ichen Anordnung.  Besohlen:  
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl zur Wissenschaft und schuldigen"Erfüllung 
Seitens derer, die es betrifft, Ukase zu erlassen. 

Betreffend die Verlängerung der Frist für die Wirk- Aus dem 1. Departement vom 
lamfeit der Verordnung über den verstärkten 4. September 1884 Nr. 11,049. 
Schutz. 

(Publicirt am 19. October 1884, Gouv.»Ztg, Nr. 121.) 

Nr. 60. Ukas Eines Dirigirenden Senats aus dem 1. Departement vom 
13. August 1884 Nr. 10,704 betreffend den Allerhöchsten Befehl, daß Gesuche 
der Landschastsversammlungen, Friedensrichtern goldene Amtszeichen überreichen zu 
dürfen, abzulehnen sind. 

(Publicirt am 19. October 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 121.) 

Nr. 61. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird das nach-
stehende, in der Nr. 72 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und Anordnungen 
der Staatsregierung vom Jahre 1884 sub Nr. 525 publicirte, am 5. Juni 1884 

Allerhöchst bestätigte Gutachten des Reichsraths desmittelst zur allgemeinen 
Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrcith hat in den vereinigten Departements der Staatsöconomie 
und der  Gesetze und in  der  a l lgemeinen Versammlung,  nach Beprüfung der  Vor -

12 
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stellung des Finanzministers betreffend eine gleichmäßigere Besteuerung des Handels 
und der  Gewerbthät igke i t ,  fü r  gut  erachte t :  

I. In Abänderung und Ergänzung der betreffenden Gesetzesbestimmungen 
folgende Vorschriften festzusetzen: 

1) Die auf die solidarische Verantwortlichkeit der Darlehnnehmer gegründeten 
Landbanken (darunter auch die von den Adelscorporationen begründeten), ferner 
an städtischen Creditgesellschaften, die Communalbanken und die Gesellschaften gegen-
fettigen Credits, unterliegen der Steuerzahlung für die Handels» und Gewerbe-
berechtigung entsprechend der Summe ihres effektiven Capitals, in welche Summe 
sowohl das Grund- und Reservecapital, als auch alle übrigen, das Eigenthum 
der Creditinstitution bildenden Capitalien einbegriffen sind, wobei: a) wenn das 
Capital der Creditinstitution 50,000 Rubel übersteigt, dieselbe verpflichtet ist, 
einen Schein 1. Gilde zu lösen; b) bei einem Capital von mehr als 10,000 Rbl. 
bis zu 50,000 Rbl. aber — einen Schein 2. Gilde und c) bei einem 10,000 Rbl. 
nicht übersteigenden Capital — einen Kleinhandeisschein. 

2) Die auf dem Princip der gegenseitigen Hilfe gegründeten Spar- und 
Darlehnsvereine und Sparkassen, als: die städtischen, landschaftlichen, die von 
Handwerkern, Arbeitern und andere, unterliegen der Steuerzahlung für die 
Handels- und Gewerbeberechtigung entsprechend der Summe ihres effektiven Capi­
tals, wozu das Grundkapital, das Capital der Anteilscheine und andere, das 
Eigenthum des Vereins oder der Casse bildende Capitalien (mit Ausnahme des 
Reservecapitals), gerechnet werden, wobei: a) wenn dieses Capital 100,000 Rbl. 
übersteigt, ein Schein 1. Gilde, b) bei einem Capital von mehr als 20,000 Rbl. 
bis zu 100,000 Rbl. — ein Schein 2 Gilde, c) bei einem Capital von mehr 
als 5,000 Rbl. bis zu 20,000 Rbl. — ein Kleinhandelsschein und d) bei einem 
5000 Rbl. nicht übersteigenden Capital - ein Billet für den Kleinhandel gelöst 
werden muß. 

3) Wenn ganze Compagnieen oder Handelshäuser, die aus mehreren Com-
pagnons unter einer Gesammtsirma bestehen, den Handel betreiben, so sind folgende 
Regeln zu beobachten: a) Jeder Compagnon muß einen Kaufmannsschein aus 
seinen Namen lösen; b) in Handelshäusern, die sich mit dem Engroshandel 
beschäftigen, hat der Chef des Handelshauses einen Schein 1. Gilde zu lösen, 
während es den übrigen Theilnehmern gestattet ist, Scheine Z.Gilde zu nehmen; 
c) die Billete für die Handelsetablissements werden auf den Namen des Handels-
Hauses ertheilt; d) die Betreibung von Geschäften außerhalb ihres Anschrei )ungs-
orts ist den Handelshäusern gegen Lösung eines Scheines für jede Ortschaft auf 
den Namen des Handelshauses und der  fü r  denselben fes tgesetz ten Anzahl  von 
Billeten gestattet und e) von der Verpflichtung einen Kausmannsschem zu lösen 
sind diejenigen Personen befreit, welche das Recht haben, auf einem Kaufmanns-» 
schein mit dem Chef der Familie, auf dessen Namen der Schein ertheilt ist, zu 
stehen, sowie auch diejenigen Personen, welche sich an den Handeleoperationen 
nur mit einer bestimmten Einlage buheüigen, aber keine Dispositionen über die-
selben treffen. 

4) Podrädde und Lieferungen können übernommen werden: a) auf einen 
Schein 1. Gilde — für jede beliebige Summe; b) auf einen Schein 2. Gilde — 
für eine Summe bis zu 30,000 Rbl.; c) auf einen Klemhandelschein — bis zu 
5000 Rbl.; d) auf ein Billet für den Kleinhandel — bis zu 1000 Rbl. und 
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e) auf Gewerbescheine (Verzeichniß G); I. Kategorie — für eine Summe bis zu 
5000 Rbl , II. Kategorie — bis zu 2500 Rbl. und III. Kategorie bis zu 1200 Rbl. 
Podrädde und Lieferungen für eine Summe bis zu 300 Rbl. können ohne 
Lösung von Handelsdokumenten übernommen werden. 

5) Wer mit dem gesetzmäßigen Handelsdocument versehen ist, kann auf 
dieses Document hin mehrere Podrädde übernehmen, jedoch darf die Summe 
jedes einzelnen PodrädS die im vorhergehenden Artikel angegebenen Grenzen für 
die Uebernahme von Podrädden nach der Art des Documents nicht übersteigen. 
Diese Bestimmung erstreckt sich jedoch nicht auf die Fälle, wo Jemand, der bei 
einer Krons- oder Communalverwaltung einen Contract über einen Podräd oder 
eine Lieferung abgeschlossen hat, bei derselben Verwaltung einen anderen Podräd 
oder eine andere Lieferung zu übernehmen wünscht, bevor noch der erste Contract 
erfüllt ist. Wenn die Summe beider Podrädde die Grenzen überschreitet, bis 
zu welchen ein Podräd auf Grund des unsprünglich gelösten Documents über­
nommen werden kann, so muß die Person, welche den neuen Podräd übernimmt, 
eine Ergänzungssteuer in dem Betrage zahlen, daß die Summe der von ihr ge­
leisteten Zahlungen dem Preise des Documents, auf welches hin beide Podrädde 
in ihrer Gesammtheit übernommen werden können, entspreche. 

6) Personen, welche den Handel auf Kleinhandelsscheine betreiben, müssen 
für jedes von ihnen gehaltene Etablissement einen besonderen Schein lösen (Ver-
zeichniß D). 

7) Bei den Handelsetablissements des Kleinhandels ist es gestattet, ohne 
besondere Zablung je einen Lagerraum (Vorrathskammer, Keller, Eiskeller, Boden 
und dgl. Localitäten zur Aufbewahrung von Waaren, die dem Verderb nicht unter' 
liegen) zu haben. Weitere Lagerräume bei demselben Etablissement sind nur gegen 
Lösung je eines Kleinhandelsbillets für je zwei Räume statthaft (VerzeichnißE). 

8) Der Handwerksbetrieb der Mestschanins und Zünftigen als Geschäfts-
inhaber, mit alleiniger Hilfe der Glieder ihrer Familie, sowie mit einem Mieth-
Arbeiter, unterliegt nicht der Zahlung von Gewerbesteuern. 

9) Fabrik- und gewerbliche Anstalten und Werkstätten mit Handbetrieb, ohne 
Maschinen und Apparate, die durch Dampf oder Wasser getrieben werden, und 
mit nicht mehr als 16 Arbeitern, müssen auf Gewerbescheine gehalten werden, 
wobei die Steuer für dieselben nach Kategorieen, entsprechend der Anzahl der bei 
dem Etablissement beschäftigten Arbeiter, zu zahlen ist (Verzeichniß G). 

10) Die bei den im Art. 9 gedachten Fabrik- und gewerblichen Anstalten 
und Werkstätten in gesonderten Gemächern befindlichen Buden zum Verkauf der 
fertigen Fabrikate können nur gegen Lösung von Billeten für den Kleinhandel 
gehalten werden. 

Anmerkung.  E ine of fene Werksta t t ,  in  welcher  das Handwerk bet r ieben 
wird, ist nicht als Bude zu betrachten, auch wenn in ihr die eigenen Fabrikate 
der Werkstatt verkauft werden. 

11) Gesonderte Buden, welche von den Etablissements und Werkstätten zum 
Verkauf ihrer eigenen Fabrikate gehalten werden, sowie auch Buden, welche sich 
bei den Etablissements selbst befinden, aber Waaren, die nicht in diesen Etablisse­
ments sabricirt werden, verkaufen, unterliegen der Steuerzahlung entsprechend der 
Art des in ihnen betriebenen Handels. 

12. Personen, welche die Ausführung von Arbeiten verschiedener Art durch 
gemietete Leute übernehmen, als: Maurer-, Zimmermanns-, Steinhauer-, Erd-, 
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Stuck-, Dachdeckerarbeiten, Dielenbohnen, Botendienste und andere Arbeiten, unter­
liegen der Steuerzahlung nach der Anzahl der von ihnen gehaltenen Arbeiter, 
wobei diejenigen, welche mehr als 16 Arbeiter haben, Scheine 2. Gilde, die mit 
weniger als 16 Arbeitern aber Gewerbescheine, entsprechend der Anzahl der Arbeiter, 
zu lösen verpflichtet sind. Diese Bestimmung erstreckt sich auch auf die Artells, 
welche Statuten oder anderweitige, in gehöriger Ordnung bestätigte, Reglements 
haben, wobei die Mitglieder des Artells als Arbeiter gerechnet werden; sie findet 
jedoch nicht Anwendung auf Artells, die zeitweilig zur Ausführung irgend welcher 
Arbeiten sich gebildet haben. 

13) Fuhrwerksanstalten für den Personen- und Lastentransport, bei welchen 
sich mehr als 16 Arbeiter befinden, können nur auf Scheine 2. Gilde, bei einer 
Anzahl von nicht mehr als 16 Arbeitern aber — auf Gewerbescheine, entsprechend 
der Anzahl der Arbeiter, gehalten werden. 

II. An Stelle der für Scheine zum Handels- und Gewerbebetriebe und für 
Billete für Handels- und Gewerbe-Etablissements festgesetzten Steuersätze (Ber-
zeichnisse D und E der Beilagen V und VI zum Art. 29 der Verordnung vom 
9. Februar 1865), sowie an Stelle der Ergänzungssteuern für die genannten 
Documente (Allerhöchst cm 8. Juni und 10. Deeember 1874 und 16. Deeember 
1880 bestätigte Gutachten des Reichsraths) neue Steuersätze für Scheine und 
Billete, gemäß den hier beigefügten Verzeichnissen (Lit. D, E und G) festzusetzen. 

III. Die Ergänzungssteuern, welche von den Handelsdokumenten zum Besten 
der städtischen und landschaftlichen Institutionen erhoben werden, sind von den 
neufestgesetzten Steuersätzen im Betrage von nicht mehr als 15 % von den 
Scheinen 1. und 2. Gilde und 10 % von allen übrigen Dokumenten zu berechnen. 

IV. Die Erhebung der durch die gegenwärtigen Vorschriften für die Berech­
tigung zum Handels- und Gewerbebetriebe festgesetzten Steuern hat bei der Aus-
reichung der Documente für das Jahr 1885 zu beginnen. 

V. Von demselben Zeitpunkt ab sind aufzuheben: a) die Lösung von Billeten 
zum Halten von Handelsetablissements bei den Kleinhandelsscheinen und b) die 
Ertheilung von Scheinen für bürgerliche Gewerbe. 

Verzeichnis; I) 
über die Stenern für Scheine zum Handels- und Gewerbebetriebe. 

Steuersätze. 

Ein Schein 1. Gilde überall 565 !KM. 
„ „ 2. „ an den Orten: 

1. Klasse 120 
2. „ 95 
3. „ 75 
4. „ 55 
5. „ 40 

Ein Kleinhandelsschein an den Orten: 
1. Klasse 30 
2- „ 25 
3. „ 20 
4. „ 15 
5. „ 10 
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Ein schein für den Handel mittelst UmhersahrenS 
„ „ „ „ „ „ Umhertragens 

Commisscheine: 
1. Klasse überall 
2- V U 

Paßscheine der Kaufmannssamilien: 
1. Gilde 
2. 

Steuersätze. 
16 Rbl. 

6 .. 

35 
6 

15 
6 

Verzeichnis; E 
über die Stenern für Billete für Handels- und Gewerbe Etablissements. 

Bei Scheinen 1. Gilde an den Orten: 
1. Klasse 55 Rbl. 
2. 45 
3. „ 35 
4. „ 25 
5. „ 20 

Bei Scheinen 2. Gilde an den Orten: 
1. Klasse 35 
2. „ - 25 
3. 20 
4. „ 15 
5 „ 10 

Billete für den Kleinbandel an den Orten: 
1. Klasse 10 
2- „ S 
3- „ 6 
4. „ 4 
5 . 2 

Verzeichnis <* 
Über die Steuern für Gewerbescheine. 

Kategorieen. 1. 2. 3. 

Klassen der Orte. 

Von 10 bis zu 16 
Arbeitern. 

Von 5 bis zu 9 
Arbeitern. 

Von 2 bis zu 4 
Arbeitern. Klassen der Orte. 

R u b e l .  

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 

30 
25 
20 
15 
10 

20 
18 
14 
10 

7 

10 
9 
7 
5 
3 

(Publicirt am 24, Oktober 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 123.) 
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62, Von der Livländischen Gouvernements - Verwaltung wird das 
nachstehende, am 8. Mai 1884 Allerböchst bestätigte, in der Nr. 134 des 
Regierungsanzeigers vom Jahre 1884 publieirte Gutachten des Reichsraths desmit-
telst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 

Der Reichsrath hat in den vereinigten Departements der Gesetze und der 
Staatsöeonomie und in der allgemeinen Versammlung, nach Beprüfung der Vor-
stellung des Kriegsministers betreffend den Verordnungsentwurf über die Comple-
tirung des Pferdebestandes bei den Truppen, sobald die Armee auf den vollen 
Bestand gebracht wird und während eines Krieges, für gut erachtet: 

I. Den Entwurf der Verordnung über die Completirung deS Pferdebestandes 
bei den Truppen, sobald die Armee auf den vollen Bestand gebracht wird und 
während eines Krieges, Seiner Kaiserlichen Majestät zur Allerhöchsten 
Bestätigung zu unterbreiten. 

II. Dem Minister des Innern und dem Kriegsminister anheimzugeben, in 
den von ihnen herauszugebenden Instructionen über die Ableistung der Militair-
pferdeprästation daraus hinzuweisen, daß von Seiten der diese Prästation leitenden 
örtlichen Institutionen und amtlichen Personen es nothwendig ist, ein allzu früh-
zeitiges Zusammentreiben der der Prästation unterliegenden Pferde zu den Sammel-
und Ablieferungspunkten zu vermeiden, und daß bei Festsetzung der Termine für 
die Stellung der Pferde nach diesen Orten, mit der wirklichen Möglichkeit, in 
jedem Canton zur Bestimmung der zu stellenden Pferde und zur Auswahl der 
zum Dienst bei den Truppen tauglichen auS ihnen zu schreiten, zu rechnen ist. 

Seine Kaiserliche Majestät haben das obige Gutachten des Reichsraths 
am 8. Mai 1884 Allerhöchst zu bestätigen geruht und zu erfüllen besohlen. 

Verordnung 
über die Completirung des Pferdebestandes bei den Truppen, sobald die Armee ans 

den vollen Bestand gebracht wird und während eines Krieges. 
(Allerhöchst bestätigt den 8. Mai 1884.) 

I Allgemeine Bestimmungen. 
1. Die Completirung des Pferdebestandes bei den Truppen, sobald die 

Armee auf den vollen Bestand gebracht wird und während eines Krieges, wird 
durch Stellung von Pferden Seitens der Bevölkerung, in der durch die Kriegs-
Etats festgesetzten Anzahl, bewerkstelligt. 

2. Der Stellung für das Heer, in der in dieser Verordnung festgesetzten 
Ordnung, unterliegen alle zum Militärdienst tauglichen Pferde, mit Ausnahme: 

a) der in den Marställen der Kaiserlichen Familie befinvlichen; 
b) der den fremden Gesandtschaften und Legationen, sowie den Unterthanen der-

jenigen fremden Staaten gehörenden Pferde, mit denen besondere Conventionen 
über die Befreiung ihrer Unterthanen von Militairprästationen und Requisi-
tionen abgeschlossen sind; 

c) der Pferde, welche Generälen, Stabs- und Ober-Offizieren, sowie den bei 
den Feldtruppen und deren Verwaltungen dienenden Klassenbeamten gehören, 
in der für jede Person oder jedes Amt nach dem Kriegs-Etat, bei den übrigen 
Truppen und Verwaltungen aber nach einem besonderen Verzeichnisse des 
Kriegsministeriums, festgesetzten Anzahl; 
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d) der den Beamten der cxecutiven Polizei gehörenden Pferde, nach einem 
besonderen, nach Uebereinkommen des Ministeriums des Innern mit dem 
Kriegsministerium anzufertigenden, Verzeichnisse; 

e) der Postpferde auf den Krvns-, Landschafts und Pnvat-Poststationen in der 
Anzahl, welche nach den Contracten festgesetzt oder vom Postressort für jede 
Station durch besondere Verzeichnisse bestimmt ist; 

f) der Hengste und Stuten, die ausschließlich zur Zucht in den Reichs- und 
Privatgestüten gehalten werden; 

g) ter von der Oberverwaltung des Reichsgestütwesens als zur Beschälung 
tauglich befundenen Hengste von Privatpersonen und der von Bauergemeinden 
gehaltenen Zuchthengste, für welche die Kreis - Landschaftsämter, und wo 
diese nicht vorhanden sind die Kreisbehörden für Bauerfachen oder die sie 
ersetzenden Institutionen Zeugnisse darüber ausgestellt haben, daß sie für die 
Pferdezucht nothwendig sind. 

Anmerkung Die Bezeichnung der Prioatstutereien, welche gemäß dem 
Pkt. f des Art. 2 von der Stellung der Pferde für das Heer zu befreien 
sind, und die Festsetzung des Bestandes ihrer Zuchthengste und Stulen 
liegt der Oberverwaltung des Reichßgestütwesens oö, welche darüber 
Zeugnisse auf Grundlage der Regeln ertheilt, welche durch Uebereinkommen 
der Ministerien des Krieges und des Innern und der Oberverwaltung deS 
Reichsgestiitirefens festgefetzt werden. 

3. Die Bedingungen für die Tauglichkeit der Pferde *um Dienst bei den 
Truppen, die Einteilung derselben räch Sorten, sowie die Ordnung für die An­
ordnungen und die Thätigkeit der die Militairpferdeprästation leitenden Instüu-
tionen und amtlichen Personen bezüglich der Stellung der Pferde, werden durch 
besondere, vom Kriegöministerium, nach Uebereinkommen mit dem Ministerium 
des Innern und, in den betreffenden Fällen, auch mit der Oberverwaltung des 
Reichsgestütwesens, anzufertigende Instructionen festgefetzt. 

II. Militair-Noßcantons, Sammel- und Ablieferungspnnkte. 
4. Zum Behuf der Stellung der Pferde für das Heer wird jeder Kreis in 

Militair-Roßcantons eingetheilt, welche aus den Ländereien der Privatbesitzer und 
den zu einem Gebiete (Wolost) gehörenden Bauergemeinden gebildet werden. In 
den Gouvernements des Königreichs Polen bildet jede Landgemeinde (Gmina) 
einen besonderen Militair-Roßcanton. 

Anmerkung. In den Fällen, wo nach den örtlichen Sonderverhältnissen 
man auf Schwierigkeiten stößt, die Militair Roßcantons auf den in dem Art. 4 
festgesetzten Grundlagen zu bilden, ist es gestattet, diese Cantons auch abweichend 
von den gedachten Grundlagen zu bilden, wobei die diesbezüglichen Vorschläge 
in jedem einzelnen Falle dem Minister des Innern zur Bestätigung vorzustellen 
find. 

5. Die Bildung der Militair - Roßcantons liegt der Kreis- oder der städti-
schen Wehrpfl'cht-Commifsion, je nach ter Hingehörigkeit, ob, mit Bestätigung 
Seitens der Gouvernements-Wehrpflicht Commifsion. In jedem Canton wird ein 
Sammelpunkt bestimmt. 

6. Die Städte bilden besondere Militair-Roßcantons; in den Residenzen 
und in großen Städten können auch mehrere Cantons gebildet werden. 



7. Für jeden Kreis bestimmt das Kriegsministerium, nach Übereinkunft mit 
dem Ministerium des Innern, einen oder mehrere Ablieferungspunkte. 

III Institutionen uud amtliehe Personen, welehe die Pserde-
stellung sür das Heer zu leiten haben. 

8. Die Oberleitung der Pferdestellung für das Heer, auf Grundlage dieser 
Verordnung, hat daS Ministerium deS Innern. 

9. Die locale Leitung der Pferdestellung gehört zu den Obliegenheiten: in 
den Gouvernements — der Gouverneure und der Gouvcrnements-Wehrpflicht-
Commissionen; in den Kreisen — der Kreis-Wehrpflicht-Commissionen; in den 
Städten — der städtischen Wehlpflicht-Commiffionen, wo solche bestehen, in den 
Militair-RoßeantonS aber — der Cantonsvorsteher. 

10. Die Vosteher der Militair-RoßcantonS werden auf 3 Jahre auö 
der Zahl der örtlichen Einwohner gewählt und zwar in den Kreisen — von der 
Kreis - Landschaftsversammlung und in den Städten — von der Stadtduma, 
welche für die Vorsteher der StadtcantonS Gehilfen ernennt. Falls der Vorsteher 
deS Militair-Roßcantons in einem Kreise abgeht, bevor die Frist, sür welche er 
gewählt wurde, abgelaufen ist, so fordert das betreffende Kreis-Landschaftsamt bis 
zur Zasammenberufung der nächsten Landschaftsversammlung eine Person nach 
seinem Ermessen zur Uebernahme des vacanten Amts aus. 

Anmerkung. Wo die Landschafts Institutionen und die Städteordnung 
vom Jahre 1870 nicht eingeführt sind werden die Vorsteher der Militair-
Roßcantons vom Gouverneur ernannt, und zwar in den Kreisen — aus der 
Zahl der örtlichen Grundbesitzer, in den Städten aber — aus der Zahl der 
städtischen Einwohner, wobei in den Städten auch die Gehilfen dieser Vorsteher 
in derselben Ordnung zu ernennen sind. 

11. Der Gebietsälteste des zu einem Mllitair - Roßcanton gehörenden Ge-
biets (Wolost), in den Gouvernements deS Königreichs Polen aber der Gemeinde-
älteste, ist ex officio Gehilfe deS CantonSvorstehers und erfüllt in Abwesenheit 
desselben dessen Obliegenheiten. 

12. In einem auS mehreren Gebieten (Wolost) bestehenden Militair-Roß' 
canton wird als Gehilfe des Vorstehers der Gebietsälteste desjenigen Gebiets 
(Wolost) erachtet, in welchem sich der Sammelpunkt befindet. Falls ein Gebiet 
(Wolost) in mehrere Militair-RoßeantonS getheilt wird, so werden die Functionen 
deS Gehilfen verschen: in dem Canton, in welchem sich die Gebietsverwaltung 
befindet — vom Gebietsältesten, in den übrigen Cantons aber - von den Dorf­
ältesten derjenigen Dörfer, in denen sich die Sammelpunkte befinden. 

13. Zur Annahme der Pferde an den Ablieferungspunkten werden besondere 
Empfangscommissionen gebildet, bestehend aus einem Gliede des Landschaftsamts, 
nach Bestimmung des letzteren, und in den Städten, in welcher sich städtische 
Wehrpflicht-Commissionen befinden — aus einem Gliede des Stadtamts oder der 
Stadtduma, nach deren Wahl, einem vom Gouverneur zu ernennenden Beamten 
und einem vom Kriegsministcrium abzucommandirenden Offizier. Bei Annahme 
der Pferde haben ein Stimmrecht in der Commission auch die Vorsteher der 
Militair-RoßcantonS, jeder für seinen Canton und die Militairempsänger — jeder 
sür die Sorte Pferde, sür deren Annahme er bestimmt worden ist. 

Anmerkung 1. Falls in einem Kreise zwei oder mehrere Empfangs-
Commissionen gebildet werden, so können in ihren Bestand an Stelle von 
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Gliedern der Landschaftsämter Glieder der Landschaftsversammlungen von diesen 
gewählt werden. 

Anmerkung 2. In den Gouvernements, wo die Landschafts-Jnstitutionen 
nicht eingeführt sind, wird das von der Landschaft zu delegirende Glied durch 
einen der Ortseinwohner nach Bestimmung des Gouverneurs ersetzt. 

14. Der Präsident der Empfangs Commission wird aus der Zahl ihrer 
Glieder vom Gouverneur ernannt. 

IV. Ermittelung der Zahl der tauglichen Pferde und (Kintheilnng 
derselben nach Sorten. 

15. Zur Ermittelung der Zahl der tauglichen Pferde jeder Sorte wird alle 
sechs Jahr eine Zählung der Pferde, aus Grund einer diesbezüglichen besonderen 
Verordnung bewerkstelligt. 

16. Wenn die Kreis- oder die städtischen Wehrpflicht-Commissionen gegrün-
deten Anlaß zu der Voraussetzung haben, daß sich die durch die Zählung bestimmte 
Anzahl von Pferden vor Abtauf der im Artikel 15 angegebenen sechsjährigen Frist 
bedeutend verändert habe, desgleichen wenn es nach gegenseitigem Uebereinkommen 
der Ministenen des Krieges und des Innern für nothwendig erachtet wird, sich 
von dem an dem einen ober anderen Orte wirklich vorhandenen Pferdebestande zu 
überzeugen, so wird eine Revision der Zählung durch die Vorsteher der Militair-
Roßcantons unter Aufsicht der Kreis- oder der städtischen Wehrpflicht-Commissionen 
vorgenommen, wobei im ersteren Falle die Genehmigung des Gouverneurs zu 
einer solchen Revision einzuholen ist. 

V. Nepartition und Brdnnng für die Aushebung der Pferde. 
17. Die Gesammtzahl der Pferde jeder Sorte, welche von der Bevölkerung 

zu erheben ist, wird vom Knegöminister, gemäß dem Bedarf des Heeres, bestimmt; 
die Reparation dieser Anzahl aber auf die Gouvernements und Kreise, sowie die 
Bestimmung der Anzahl Pferde, welche an jedem Abliefemngspunkte gestellt wer-
den müssen, wenn im Kreise mehrere solcher Punkte sind, geschieht durch das 
Kriegßministenum im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern. 

18. In den Kreisen und in denjenigen Städten, wo städtische Wehrpflicht-
Commissionen gebildet sind, geschieht die Reparation der Anzahl der Pferde jeder 
Sorte aus die Militair-Roßcantons durch die Kreis- oder die städtische Wehrpflicht-
Kommission, je nach der Hingehöngkeit, mit Zuschlag von höchstens fünfzig Procent 
für etwaige Brakirungen am Vblieferungspunkte. Die nähere in den angegebenen 
Grenzen zu treffende Bestimmung der Höhe dieses Zuschlags erfolgt von Seiten 
des Kriegsministeriums nach Uebereinkommen mit dem Ministerium des Innern. 

19. Ist für den Kreis mehr als ein Ablieferungspunkt bestimmt, so wird 
von der Kreis-Wehrpflicht-Commission zu jedem dieser Punkte die nöthige Anzahl 
Militair-Roßcantons zugeschrieben. 

20. Im Fall bedeutender Veränderungen in der Zahl der Pferde wird 
eine Abänderung der Reparation auf die Cantons von der Kreis - Wehrpflicht-
Commisston bewerkstelligt. Eine Aenderung der Reparation der vom ganzen 
Gouvernement zu stellenden Anzahl Pferde aus die Kreise desselben wird auf eine 
diesbezügliche Vorstellung der Gouvemements-Wehrpflicht-Commission nach Ueber-
einkunst des Kriegsministeriums mit dem Ministerium des Innern genehmigt. 

13 
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VI. Anfertigung des Verzeichnisses über die Pferdestellung 
für die Truppen. 

21. Gleichzeitig mit der Reparation der Pferde wird im Kriegsministerium, 
tv-cB Übereinkunft mit dem Ministerium des Innern, ein Verzeichniß darüber 
angefertigt: 

a) zu welchem Termin vom Tage der Publikation des Allerhöchsten Befehls 
über die Stellung der Truppen auf den vollen Bestand ab, die Pferde an 
jedem Ablieferungspunkt zu stellen, 

b) an welche Truppentheile die angenommenen Pferde abzuliefern, und 
c) wohin und auf welchem Wege sie abzufertigen sind. 

Nach Maßgabe des Erfordernisses wird das Verzeichniß in derselben Weise 
abgeändert. 

22. Das im Art. 21 besagte Verzeichniß wird nach der Anzahl der Pferde, 
welche, um die ganze Armee auf den vollen Bestand zu dringen, erforderlich sind, 
angefertigt; wenn nur einige Truppentheile aus den Kriegsfuß gestellt werden/ so 
werden die Pferde nach demselben Verzeichnisse gestellt, jedoch nur von den Orten 
und in der Anzahl, welche zur Completirung dieser Truppentheile festgesetzt sind. 

VII. Aushebung und Ablieferung der Pferde. 
23. Alle die Kreis - Wehrpflicht - Commissionen betreffenden Anordnungen 

werden an die Kreispolizeichefs, die für die städtischen Commissionen bestimmten 
an die Chefs der städtischen Polizeien, die für die Vorsteher der Milttair-Roß-
cantonS zu erlassenden aber — an die Gebietsverwaltungen derjenigen Gebiete 
(Wolost) gesandt, in welchen sich ein Sammelpunkt befindet. 

24. Auf Anordnung des Kriegsministeriums werden nach jedem Ablieferungs-
punkte Empfänge? nebst der nöthigen Anzahl Untermilitairs abcommandirt. 

25. Die Präsidenten der Kreis- und der städtischen Wehrpflicht-Commissionen 
und im Falle ihrer Abwesenheit die Kreispolizeichefs und die Chefs der städtischen 
Polizeien (die letzteren dort, wo städtische Wehrpflicht - Commissionen bestehen) 
theilen sofort nach Empfang der Anordnung wegen Stellung der Pferde, solches 
sowohl den Vorstehern der Militair-RoßcanLons, als auch der Polizei mit und 
bestimmen zugleich den Tag, zu welchem die Pferde am Ablieferungspunkte an­
langen müssen. 

26. Die Vorsteher der Militair - Roßcantons benachrichtigen, unter Mit-
Wirkung der Ortspolizei und der Gebiets- und Gerneinde-Obrigkeiten, die Pferde-
besitze davon, daß sämmtliche, im arbeitsfähigen Alter stehenden Pferde mit 
Ausnahme nur der aus Grundlage des Art. 2 dieser Verordnung der Stellung 
für das Heer nicht unterliegenden, sowie der offenbar trächtigen Stuten und der 
Stuten, deren Füllen noch saugen, zu dem angegebenen Tage und Stunde auf 
den Sammelpunkt zu bringen sind. 

27. D:e Aufsicht über die pünktliche Stellung der Pferde am Sammelpunkte 
liegt der Polizei UND den Dorfältesten ob. 

28. Bei allen Maßnahmen in Bezug auf die Pferdestellurg innerhalb eines 
Militair-Roßcantons haben die Pferdebesitzer, welche durch ihren Immobilbesitz zur 
Wahl der Lanoschaftßdeputirten berechtigt sind, eine berathende Stimme und daS 
Recht, wenn der Canwnvorsteher ihre Rathschläge nicht beachtet, mit einem schuft-
lichen Antrage über dieselben bei der Kreis-Wehrpflicht-Commission einzukommen. 
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Falls der Cantonvorsteher über die Rechtwäßwkeit der Brakirung eines Pferdes 
auf dem Sammelpunkte Zweifel hat, so fertigt er dasselbe zur allendlichen Fest-
stellung seiner Tauglichkeit ncch dem Ablieferungßpunkte ab, noch außer der Zahl 
der vom Canton zu stellenden Pferde. 

29. Nachdem die Pferde auf den Sammelpunkt gestellt worden sind, hat 
ter Cantonvorsteher zuvörderst die Anzahl derjenigen für das Militair tauglichen 
Pferde, welche von ihren Besitzern freiwillig gestellt werden, festzustellen, sodann 
aber veranstaltet er eine Loosung unter allen übrigen für den Militärdienst taug­
lichen Pferden. Nachdem solches geschehen, werden die freiwillig gestellten, sowie 
diejenigen Pferde, welche das Loos getroffen hat und welche zu den ersteren, nach 
der Ordnung der Loosnummern, so lange hinzuzufügen sind, bis die Zahl der 
vom Canton zu stellenden Pferde, mit dem für etwaige Brakirungen erforderlichen 
Zuschlage (Art. 18), voll ist, nach dem Adlieferungspunkt abgefertigt; die übrigen 
Pferde aber werden nach Hause entlassen. 

30. Hinsichtlich der Besitzer mehrerer Pferde sind folgende Regeln zu 
beobachten: 

a) für jedes freiwillig gestellte Pferd werden zwei Pferde desselben Besitzers, 
derselben oder einer geringeren Sorte, von der Stellung befreit, und 

b) von der Gesammtzahl der einem Besitzer gehörenden Pferde wird nicht mehr 
als die Hälfte für das Heer erhoben. In beiden Fällen kann der Besitzer 
vor der allgemeinen Losung angeben, welche Pferde namentlich, er von der 
Stellung zu befreien wünscht. Wenn aber bei Beobachtung dieses Verfahrens 
der Canton nicht die volle Anzahl Pferde jeder Sorte, welche er zu stellen 
hat, sollte stellen können, so unterliegen die befreiten Pferde der Stellung, 
um die fehlende Zahl zu ergänzen. 
31. Die von dem Canton erhobenen Pferde werden nach dem Ablieferungs-

punkt gebracht, wo die Empfangs Commission dieselben in der Reihenfolge empfängt, 
wie sie aus jedem Canton eintreffen und zwar mit den freiwillig gestellten begin­
nend und mit den ausgeloosten, nach der Reihenfolge ihrer Nummern, schließend. 

32. Wenn aus der Gesammtzahl der von einem Militair - Roßeanton auf 
dem Ablieferungspnnkt vorgestellten Pferde nicht die nach der Reparation bestimmte 
Anzahl tauglicher Pferde jeder Sorte ausgewählt werden kann, so hat der Vor> 
sicher des Militair-Roßcantons die ergänzende Stellung der fehlenden Zahl Pferde, 
nebst dem festgesetzten Zuschlage (Art. 18), zum Adlieferungspunkt anzuordnen, 
dabei aber die Reihenfolge der Loosnummern, von der ersten angefangen, emzu-
halten. Durch diese Anordnung wird indeß die Thätigkeit der Empfangs-Com-
Mission nicht ausgehalten, welche, wenn die zu? Ergänzung eingeforderten Pferde 
nicht zum bestimmten Termine eintreffen, die fehlende Anzahl durch den Empfang 
tauglicher Pferde aus anderen CantonS ergänzt. Wenn die neu eingeforderten 
Pferde eintreffen bevor die empfangenen von dem Abgabepunkte weiter expedirt 
worden sind, so werten die von einigen Cantons mehr genommenen Pferde auf 
Verlangen der Besitzer, durch Pferde desjenigen Cantons, welcher nicht die volle 
geforderte Zahl rechtzeitig gestellt hat, ersetzt. 

Anmerkung. Wenn zur Ergänzung der an der Anzahl irgend eines 
CantonS fehlenden Pferde überzählige Pferde eines anderen Cantons am 
Abgabepunkte länger als vierundzwanzig Stunden nach Beendigung der Empfang­
nahme der von diesem gestellten Pferde zurückgehalten werden, so erhalten die 
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Besitzer für jede nachfolgenden 24 Stunden fünfzig Kopeken Futtergeld für jedes 
Pferd aus der Summe ausgezahlt, welche der Empsangs-Commission zu ihrer 
Disposition als Avance aus der örtlichen Rentei abgelassen wird. 

33. Die Empfangs-Commission bestimmt die Tauglichkeit der Pferde nach 
Stimmenmehrheit; bei Gleichheit der Stimmen giebt die Stimme des Militair-
Empfängers den Ausschlag. 

34. Für jeden Empfänger wird von der Empfangs Kommission eine, von 
ihren sämmtlichen Gliedern unterschriebene, besondere Ablieferungsliste angefertigt 
mit Angabe der Kennzeichen eines jeden empfangenen Pferdes. 

35. Bis zur Ablieferung an die Militair-Empsänger und jedenfalls nicht 
länger als drei Tage von der Vorstellung der Pferde auf dem Ablieferungßpunkte 
ab, haben die Besitzer derselben für ihre Fütterung und Pflege zu sorgen; nach 
Ablauf dieser Frist aber werden die Pferde für Rechnung der Krone, in der in 
der Anmerkung zum Art. 32 angegebenen Ordnung, gefüttert. 

36. Diejenigen Pferde, welche den Militair-Empfängern ohne Zäume und 
Leitseile übergeben worden sind, werden mit den fehlenden Sachen auf Anordnung 
der Empfangs-Commission versehen; für jedes undeschlagene Pferd aber werden 
dem Militair-Empfänger fünfzig Kopeken verabfolgt. Die zu allem diesem erfor-
derliche Summe wird der Empfangs - Commission aus der örtlichen Rentei als 
Avance für Rechnung der Entschädigung abgelassen, welche den Besitzern dieser 
Pferde zusteht. 

37. Durch das Nichterscheinen irgend eines Commissionsgliedes aus dem 
Ablieferungspunkte zu dem im Verzeichnisse bestimmten Termine wird die Thätig-
keit der Commission nicht aufgehalten; wenn aber der Militair-Empfänger nicht 
eingetroffen sein sollte, so benachrichtigt die Commission unverzüglich davon den 
Kreis-Militairchef, welcher die wirksamsten Maßregeln zur rechtzeitigen Entgegen­
nahme der Pferde auf Kronsunterhalt und zu ihrer Abfertigung nach dem Be-
stimmungsorte ergreift. 

38. Falls nicht mehr als ein Zwanzigstel der ganzen Anzahl Pferde, welche 
ein Kreis nach dem Verzeichnisse zu stellen hat, verlangt werden, so können sie 
mit Genehmigung des Gouverneurs Seitens der Kreis- oder städtischen Wehrpflicht 
Commission angekauft werden. Der Ankauf muß zum festgesetzten Termin und 
zu keinem höheren Preise, als für die betreffende Oertlichkeit festgesetzt ist, bewerk­
stelligt werden. Unabhängig hiervon steht es den Stadtgemeinden und der Kreis-
landschaft frei, die Lieferung der ganzen, von einer bestimmten Oertlichkett zu 
stellenden Anzahl Pferde, oder einer größern Anzahl derselben, an die örtlichen 
Kreis- oder städtischen Wehrpflicht-Commissionen zu übernehmen. Die Genehmi­
gung der desfallsigen Gesuche der betreffenden städtischen und Landschafts-Jnstitu-
tionen hängt von dem gegenseitigen Uebereinkommen der Ministerien des Krieges 
und des Innern ab, wobei, saus diese Lieferung gestattet wird, ein Termin an-
zusetzen ist, bis zu welchem dieselbe ausgeführt sein muß. 

Anmerkung. Die näheren Bestimmungen Über die Ordnung für die 
Losung und die Stellung der Pferde im Militair-Roßcanton, sowie den Empfang 
derselben an den Ablieferungspunkten, werden durch eine Instruction festgesetzt, 
welche nach gegenseitigem Uebereinkommen deS Ministers des Innern UND des 
Kriegsministers entworfen wird. 
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VIII Umtausch der Pferde. 
39. Ein durch das Loos zum Empfang bestimmtes Pferd kann auf Wunsch 

des Besitzers gegen ein anderes, den für Pferde derselben Sorte erforderlichen 
Bedingungen vollständig entsprechendes Pferd umgetauscht werden. Diese? Umtausch 
kann auf Verfügen de? Empfangß-Commifsion am Ablieferungspunkte stattfinden, 
während der ganzen Zeit, so lange sich das umzutauschende Vferd an diesem 
Punkte befindet. 

IX. Gntfchädignug für die angenommenen Pferde. 

40. Für jedes am Ablieferungspunkte angenommene Pferd wi?d dem Besitzer 
desselben eine Entschädigung aus dem Reichsschatze gezahlt. Der Betrag diese? 
Entschädigung wird nach den Sorten der Pferde, für jeden Kreis besonders, ent» 
sprechend dem in demselben bestehenden Handelspreise für Pferde in gewöhnlichen 
Zeiten, mit einem Zuschlag von zehn Procent festgesetzt. Das Verzeichniß der 
auf dieser Grundlage festgesetzten Preise wird vom Kriegsministerium, nach Ueber-
einkommen mit den Ministerien des Innern und der Finanzen und der Ober-
verwaltung des Reichs-Gestiitwesens angefertigt und durch den Ministercomite zur 
Allerhöchsten Bestätigung vorgestellt. Nach erfolgter Allerhöchster Bestätigung 
wird dieses Verzeichniß zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht. 

41. Für die gestellten Pferde werden von den Empfangs - Commissionen 
unverzüglich Quittungen über die betreffende Entschädigungssumme, mit den im 
Artikel 36 angegebenen Abzügen, falls solche dem Besitzer eines Pferdes zu machen 
sind, ertheilt. Auf die Talons dieser Quittungen findet die Auszahlung des 
Geldes aus den, dein Ablieferungsort der Pferde zunächst belegenen Renteien,. 
nach Bestimmung des Finanzministeriums statt. 

42. Die Zahlung für die für die Truppen angenommenen Pferde wird in 
vollem Betrage (mit den im vorhergehenden Artikel gedachten Abzügen) geleistet 
und darf nicht zur Deckung irgend welcher Rückstände und Beitreibungen einbe­
halten werden. 

43. Die Ordnung für die Anweisung de? Summen zur Bezahlung der für 
die Truppen gestellten Pferde und die bezügliche Rechnungslegung wird nach 
gegenseitigem Uebereinkommen der Minister des Krieges, der Finanzen und des 
Innern und des Reichßconlrolems festgesetzt. 

X. Klagen über die Anordnungen der Negierungs-Jnstitntionen 
und Strafen für verbrecherische Handlungen bei der Stellung 

der Pferde. 
44. Klagen über dos Verfahren der Vorsteher der Militair-Roßcantons und 

der Empfangs Commissionen können bei den Kreis- und den städtischen Wehrpflicht-
Commissionen innerhalb zweier Wochen von dem Tage ab, an welchem die für 
unrcchtfertig ercchtcte Handlung stattgefunden hat, angebracht werden. Ueber die 
desfallsigen Entscheidungen der Kreis- und städtischen Wehrpflicht - Commissionen, 
sowie über die Anordnungen dieser Inst tutionen selbst, sind Klagen bei den 
Gouvernements - Wehrpflicht - Commissionen binnen einer Frist von vier Wochen, 
vom Tage der Eröffnung der gedachten Entscheidungen und Anordnungen ab, 
gestattet. 
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45. Für Amtsvergehen werden die Vorsteher der Militair-Roßcantons und 
die Glieder de? Empfangs - Commissionen aus dem Civilltande vom Gouverneur 
zur Verantwortung gezogen, dem Gerichts auf Verfügen der Gouvernements-
Regierungen übergeben und in den Bezirksgerichten, oder dort, wo die alte Ord-
nung des Gerichtsverfahrens besteht, von den Criminal- und Civilgerichtspalaten 
abgeurthellt. Von der Militairobrigkeit hängt es ab, die Militairglieder der 
Commissionen zur Verantwortung zu ziehen. 

46. Wenn der Vorsteher eines Militair-Roßcantons sich eigenmächtig der Er­
füllung seiner Obliegenheiten während der Stellung der Pferde für das Militair 
entzieht, so unterliegt er den im Art. 384 des Strafgesetzbuchs (Ausg. v. 1.1866) 
festgesetzten Strafen. 

47. Für Nichtvorstellung der Pferde auf dem Sammelpunkte, ohne tristige 
Gründe, unterliegen die Schuldigen für jedes verheimlichte Pferd einer Geldbuße 
nicht über den doppelten Betrag des für die höchste Pferdesorte festgesetzten Preises. 
Diese Geldbuße wird durch Urtheil der kompetenten Gerichtsinstitution verhängt 
und fällt der Kronscasse zu; im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Schuldigen 
aber wird sie auf allgemeiner Grundlage umgewandelt. 

48. Falls vor. einem ganzen Militair - Roßcanton die Pferde ohne triftige 
Gründe nicht zum bestimmten Termin am Ablieferungspunkte vorgestellt werden, 
so werden dieselben in einem solchen Canton auf executivifchem Wege ausgehoben. 

XI. Von den Kosten der Pferdestellnng. 
49. Die Anfertigung der gedruckten Blankete, der Pferdemaße, der Loose 

und der Stempel zur Zeichnung der Pferde, nach den durch Uebereinkommen der 
Minister des Krieges und des Innern festgesetzten Formularen und Mustern, 
geschieht für Rechnung des Reichsschatzes. 

50. Die Vorsteher der Militair-Roßcantons erhalten während der Stellung 
der Pferde für das Militair unentgeltlich Schießfuhren von den Einwohnern und 
zwar für jede Person eine zweispännige Fuhre. 

51. Die freipracticirenfoen Veterinairärzte erhalten, falls sie zur Theilnahme 
an den Empfangs - Commissionen aufgefordert werden, während der ganzen Zeit 
des Empfangs der Pferde, Diätengelder von der Krone, gleich den zum Empfang 
der neuausgehobenen Leute in die Wehrpflicbt-Commissionen abcommandirten Aerzten. 

(Publicirt am 31. Oktober 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 126.) 

Nr. 63. Von. der Livländischcn Gouvernements - Regierung wird die in 
der Nr. 84 de? Sammlung der Gesetzesvorschriften und Anordnungen der Staats-
regierung v. I. 1884 sub Nr. 660 abgedruckten Verfügung des Verwesers des 
Finantministiriums desmittelst bekannt gemacht. 

Der Verweser des Finanzministeriums hat dem Dirigirenden Senat eine 
beglaubigte Abschrift der auf Grundlage des Allerhöchsten Befehls vom 15. No­
vember 1883 Über die Privatanstalten zur Anfertigung von Kapseln für Jagd­
gewehre (Art. 7), nach Übereinkunft mit dem Minister des Innern und dem 
Kriegsminister, bestätigten Bestimmungen in Betreff der Anlage und Unterhaltung 
der besagten Anstalten und der Ausführung der Arbeiten in denselben, sowie in 
Betreff der Ordnung für die Concessionirung, der Einrichtung und Besichtigung 
dieser Anstalten und der Aussicht über dieselben vorgestellt. 
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Auf dem Originale steht geschrieben: „Bestätige." 
U n t e r s c h r i e b e n :  D e r  V e r w e s e r  d e s  F i n a n z m i n i s t e r i u m s  P .  N i k o l a j e w .  

Den 3. Juli 1884. 

Bestimmungen 
in Betreff der Anlage und Unterhaltung von Privatanstalten zur Anfertigung von 
Kapseln für Jagdgewehre und der Ausführung der Arbeiten in denselben, sowie in 
Betreff der Ordnung sür die Coneessionirnng. der Einrichtung und Besichtigung dieser 

Anstalten uud der Aussicht über dieselben. 

1. Bei der Anlage von Privatanstalten zur Anfertigung von Kapseln für 
Jagdgewehre sind, unabhängig von den in den Allerhöchst am 15. November 
1883 bestätigten Regeln festgesetzten, nachstehende Bedingungen zu beobachten. 

2. Die mit Gefahr verbundenen Werkstätten, als: solche zur Anfertigung 
der Zündmasse, zum Trocknen und Körnen derselben, zur Montirung (Füllung) 
der Kapseln und zur Anfertigung von Knallquecksilber, müssen entweder in abge-
sonderten einstöckigen Gebäuden oder in einem einzigen, ebenfalls einstöckigen, 
Gebäude belegen sein. Zn letzterem Falle jedoch muß eine jede solche Werkstatt 
von den anderen durch feste steinerne Wände, die über daS Dach in der Form 
von Brandmauern hinausragen, getrennt sein. 

Anmerkung.  D ie  Werks tä t ten  zur  Anfer t igung von leeren Kapse lhütchen 
können entweder in den Anstalten zur Fabrikation von Kapseln selbst, oder 
besonders in der Stadt oder Ansiedelung eingerichtet werden. 

3. Die Werkstatt, in welcher daß Knallquecksilber angefertigt wird, muß mit 
einer genügend kräftigen Ventilationsvorrichtung zur Entfernung der schädlichen 
Gase aus dem Locale der Werkstatt versehen sein. 

4. Diejenigen unter den oben genannten Anstalten, welche Kapseln mit 
lackirter Messe anfertigen, müssen das Trocknen solcher Kapseln in einem abgeson-
derten einstöckigen Gebäude (Der Trockenkammer) bewerkstelligen. 

5. Anstalten zur Anfertigung von Kapseln für Jagdgewehre, welche die 
Zündmasse, in welcher Quantität es auch sei, in Vorrath fabriciren, müssen btefelfce 
in einem besonderen Keller oder Geoäude aufbewahren. Diese letzteren Locale, 
sowie auch die Trockenkammer, müssen von einander und von den übrigen Gebäuden 
nicht weniger als 15 Faden entfernt und von Erdwällen umgeben sein, deren 
Höhe der Höhe deS Dachsirstes der Dächer jener Locale gleichkommt-

Anmerkung 1 .  Das t rockene Kna l lquecks i lber  is t  m mi t  Decke ln  ver ­
sehenen Filzbüchsen, das feuchte aber unter Wasser in Glasbüchsen aufzubewahren. 

Anmerkung 2 .  D ie  in  d iesem Punkte  erwähnten Ent fe rnungen werden 
nach der direeten kürzesten Linie Mischen den einander am nächsten liegenden 
Endpunkten der Gebäude abgemessen. 

6. In allen Werlstätten einer Kapselfabrik müssen die Fenster und Thüren 
sich nach außen öffnen lassen; die Beheizung der mit Gefahr verbundenen Werk-
statten und der Trockenkammer muß von einem abgesonderten Locale aus, welches 
mit den obigen Räumlichkeiten in keiner unmittelbaren Verbindung steht, bemerk-
stelligt werden. 

7. 3n den mit Gefahr verbundenen Werkstätten der Kapseifabrik und in 
der Trockenkammer ist die Ausführung irgend welcher Arbeiten, die in keiner 
Beziehung zu der Bestimmung dieser Werkstätten stehen, verboten; desgleichen 
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dürfen sich in denselben keine Gegenstände befinden, die zu den dort vorzuneh­
menden Arbeiten nicht nöthig sind, besonders aber keine leichtentzündlichen Stoffe. 

8. Die Zündmasse darf, nach Beendigung der Arbeiten, in keiner der Werk-
statten der Kapselfobrik belassen werden. 

9 Die montirten Kapseln uno das Knallquecksilber dürfen in denjenigen 
Werkstätten, in welchen mit der Zimdmasse irgend welche Arbeiten vorgenommen 
werden, nicht verbleiben. Daß Knallquecksilber muß unter Wasser in Glasbüchsen 
(§ 5 Anmerk. 1) gehalten und in demselben Local, in welchem es angefertigt 
wird, aufbewahrt werden, wenn die Quantität desselben fünf Pfund nicht über-
steigt; im entgegengesetzten Falle muß dasselbe in einem besonderen Erdkeller auf-
bewahrt werden. 

10. In den zur Anfertigung, zum Trocknen und Körnen der Zündmasse 
dienenden Werkstätten, darf ein jeder Arbeiter auf ein Mal nicht mehr als vier 
Pfund trockener oder ein halbes Pfund feuchter Masse bearbeiten und die Plätze 
zur Ausführung der Arbeit müssen von einander nicht weniger als vier Arschin 
entfernt sein. Noch Maßgabe der Anfertigung der Zündmasse in einer Werkstatt 
muß sie unverzüglich in eine andere fortgebracht werden. 

11. Die Stoffe, aus welchen die Zündmasse zusammengesetzt wird, müssen 
in verschiedenen Werkstätten fein gestoßen oder durchgesiebt wer en, so z. B. An-
timon und Schwefel in einer, Bertholet in einer anderen Werkstatt. 

12. Die Arbeiter in dir Werkstatt zur Anfertigung der Zündmasse müssen 
während der Arbeit mit ledernen Jacken und Schürzen, Handschuhen und Filz-
Überschuhen bekleidet sein. 

13. Verboten ist der Gebrauch rottender Fässer und Reibkeulen bei der 
Mischung der Ingredienzien, desgleichen die Anwen ung von Gegenständen aus 
Metall, mit Ausnahme der Drahtsiede beim Trocknen, Körnen und Transport der 
Ziindmasse. 

14. In den zur Anfertigung, zum Trocknen und Körnen der Zündmasse 
dienenden Werkstätten, sowie in der Montirungs- und Trockenkammer, oarf eine 
Anhäufung des von der Zündmasse herrührenden Staubes nicht geduldet werden. 
Deshalb sind Wände, Dielen, Fenster:c. dieser Räumlichkeiten rein und sauber 
zu halten, der Staub aber muß während der Arbeit von den Tischen so oft als 
möglich mit einem feuchten Schwamm aufgenommen werden. 

15. Die Siebe, Siebkasten und Gefäße, welche bei der Anfertigung der 
Zündmasse gebraucht werden, müssen stcts völlig heil und tauglich sein; aus den 
Meerschwämmen muß, bevor sie gebraucht werden, jede feste Substanz, die sich gewöhn-
lich in ihnen befindet, sorgfältig entfernt werden. 

16. Bei der Füllung der Kapseln mit trockener Zündmasse muß, wenn das 
Mäßchsr. des Füllapparates mehr als fünf Solo^nik enthält, der Füller von dem 
Arbeiter durch einen, an der Diele stark befestigten, Schirm von Kesselblech ge-
trennt fein. 

17. Bei den Arbeiten ist eine jede überflüssige Anhäufung gefüllter Kapseln 
unter den Händen des Arbeiters verboten. 

18. Es ist verboten die mit Gefahr verbundenen Werkstätten, die Trocken-
kammern und die zur Aufbewahrung der Zündmasse dienende Niederlage mit 
Feuer zu betreten. 

19. Beim Eintritt in die Anstalt werden die Arbeiter jedes Mal einer 
Durchsuchung zur Vergewisserung darüber unterworfen, daß sie keine Gerätschaften 
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zur Erzeugung von Feuer, keine zum Rauchen dienenden Materialien, keine leicht-
entzündlichen Stoffe und auch keine starken Getränke bei sich führen. Arbeiter in 
trunkenem Zustande werden in die Werkstätten der Kapselfabrik nicht hineingelassen. 

20. Das Tabakrauchen im Innern der Werstätten und in ihrer Umgebung 
ist velboten, gleichwie auch der Handel mit Spirituosen auf dem ganzen von der 
Kapselanstalt eingenommenen Räume. 

21. Den Arbeitern sind, vor ihrer Zulassung zu den Arbeiten, ihre Pflichten 
und die bei der Ausführung der Arbeiten, sowie im Falle eines Feueraußbruchs, 
oder einer Explosion, in irgend einer der Werkstätten, zu beobachtenden Voisichts-
maßregeln auseinanderzusetzen. 

22.  Än der  Ansta l t  müssen s ich  Feuer löschgerä thschasten in  beständ iger  Bere i t -
schast befinden und in jeder Werkstatt muß ein mit Wasser gefüllter Kübel mit 
nicht weniger als zwei Schöpfern oder Eimern vorhanden sein. 

23. Der Eintritt in die Kapselanstalt ist fremden Personen nur mit Er-
laubniß der Administration der Anstalt gestattet. 

24 In der Anstalt muß während der Nacht sich beständig ein Wächter 
befinden. 

25. Die in ^ den §§ 7—24 enthaltenen Vorschriften müssen in jeder 
Werkstatt an einer sichtbaren Stelle ausgehängt sein. 

26 Derjenige, welcher eine Anstalt zur Anfertigung von Kapseln für Jagd-
gewehte anzulegen wünscht, hat sich mit einem bezüglichen Gesuch an die örtliche Gou-
vernements Obrigkeit zu wenden und dabei vorstellig zu machen: 1) Einen Plan 
der Oertlichkeit, auf welcher die Anlage der Anstalt beabsichtigt wird; 2) Aus­
künfte darüber, ob die bezeichnete Oertlichkeit fein, des Bittstellers, Eigenthum ist, 
ober ob er sie gepachtet hat und auf welchen Grundlagen solches geschehen ist; 
3) die Vertheilung sämmtlicher Baulichkeiten auf der gedachten Oertlichkeit mit 
Angabe ihrer Entfernungen und 4) eine Auskunft darüber, wie weit die zu er­
richtende Anstalt von Ansiedelungen, Flecken, Fabriken, gewerblichen Anstalten und 
anderen Gebäuden, von Niederlagen der Eisenbahnen, sowie von großen Straßen, 
Kanä len,  sch i f fbaren F lüssen ;c .  en t fe rn t  i s t ,  gemäß Pkt .  3  der  A l le rhöchst  am 
15. November 1883 bestätigten Regeln. 

27. Die Gouvernements - Obrigkeit trägt, nach Eingang des im § 26 
erwähnten Gesuchs, dem örtlichen Gouvernements-Mechaniker und Falls ein solcher 
nicht vorhanden — dem Gouvememer-ts Architekten, auf, in Gemeinschaft mit der 
örtlichen Polizeiautorität und im Beisein des Bittstellers, oder seines Bevoll-
mächtigten, wie auch von Vertretern der Landschaft und des Militairressorts (zu 
welchem Zwecke vom Militairressort eine mit der Kapselfabrikation vertraute Per-
jönlichkeit zu bestimmen ist), eine Besichtigung der zur Anlage der Kapselsabrika-
tionsanstalt ausgewählten Oertlichkeit vorzunehmen, sowie eine Controle aller 
bei dem Gesuch vorstellig gemachten Angaben zu bewerkstelligen. 

28. Das Protokoll über die vorgenommene Besichtigung der ausgewählten 
Oertlichkeit nebst allen nothwendigen Auskünften wird von den Personen, welche 
die Besichtigung bewerkstelligt haben, nach der Ordnung de: Gouvernementsobrig-
feit vorgestellt, welche ihrerseits, Falls die beabsichtigte Anlage der Kapselanstalt 
den dafür festgesetzten Bedingungen völlig entspricht, darüber dem Finanzministe-
rium zur Entscheidung Vorstellung macht; wofern aber entweder die erwählte 
Oertlichkeit, oder der entworfene Plan der Vertheilung der Baulichkeiten auf derselben 
nicht für befriedigend erachtet werden, lehnt die Gouvernementsobrigkeit das Gesuch 
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des Bittstellers ab, wobei sie die Gründe auseinandersetzt, aus welchen dem 
Gesuch nicht Folge gegeben werden konnte. 

29. Nach Empfang der Concession in der festgesetzten Ordnung, wird zur 
Errichtung der Kapselfabrikationsanstalt geschritten und wenn dann alle er^order-
lichen Bauten ausgeführt sind, so benachrichtigt der Eigentümer oder Inhaber der 
Anstalt davon die Gouvernementsobrigkeit, welche zur Jnspicirung der ausgeführten 
baulichen Einrichtungen dieselben Personen abordnet, welche im § 27 dieser Ver­
ordnungen erwähnt sind. 

30. Wenn die zur Vornahme der Besichtigung der Kapselanstalt ernannten 
Personen finden, daß ihre Einrichtung den dafür erforderlichen Bedingungen voll-
kommen entspricht, so gestattet die Gouvernementsobrigkeit unverzüglich die Eröff-
nung der Arbeiten in der Anstalt und setzt zu gleicher Zeit, bei Vorstellung des 
über die Besichtigung der Anstalt aufgenommenen Protokolls, das F nanzmini-
sterium davon in Kenntniß. 

31. Auf Anordnung der örtlichen Gouvernementsobrigkeit wird von den 
im § 27 genannten Personen, möglichst oft eine Inspektion aller in einem jeden 
Gouvernement befindlichen Kapselsabricationsanstalten bewerkstelligt und das Re-
sultat derselben durch die Gouvernementsobrigkeit zur Kenntniß der Ministerien 
der Finanzen, des Innern und des Krieges gebracht. 

Anmerkung.  Unabhäng ig  h ie rvon können,  nach Uebere inkunf t  des  F inanz-
Ministeriums mit den Ministerien des Innern und des Krieges, zur Besichtigung 
der Kapselanstalten besondere Personen abcommandirt werden. 

32. Sollten bei der Inspection einer Kapselanstalt irgend welche bedeutende 
Abweichungen von den festgesetzten Regeln bemerkt werden, so wird hiervon die 
Gouvernementsobrigkeit unverzüglich in Kenntniß gesetzt, behufs Ergreifung der 
erforderlichen Maßregeln zur Beseitigung dieser Abweichungen; hierbei kann erfor­
derlichen Falls die weitere Ausführung der Arbeiten von der Gouvernements-
obrigkeit so lange inhibirt werden, bis die vorschristmäßige Einrichtung der Anstalt 
hergestellt ist. 

33. Im Falle daß in Kapselfabrikationsanstalten Explosionen, Feuerschäden 
und andcre Unglücksfälle stattfinden, welche eine Vernichtung oder Beschädigung 
der Gebäude zur Folge haben, wird die weitere Ausführung der Arbeiten in diesen 
Gebäuden nur dann gestattet, wenn in denselben die vorschriftmäßige Einrichtung 
wieder hergestellt und eine Besichtigung derselben in der im § 27 angegebenen 
Ordnung vorgenommen worden ist. 

(Publicirt am 7. November 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 129.) 

Riga-Schloß, den 8. November 1884. 

Livländischer Vice-Gouverneur: H. v. Tvbiesen. 

Secretair: P. Dawidenkow. 
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Nr. 64» Ukaß Eines Dirigirenden Senats. Auf Befehl Sr. Kaiser-
liehen Majestät ließ Ein Dirigirender Senat sich vortragen: den Antrag des 
Jus t i zm in i s te rs  vom 5 .  Oe tober  1884  Nr .  23 ,149  fo lgenden  I nha l t s :  Der  Her r  
und Kaiser habe auf seine, deZ Ministers, allerunterthänigste Unterlegung am 
3. Oetober 1884 Allerhöchst zu befehlen geruht: die Einführung der Friedens-
gerichts-Jnstitutionen in den Gouvernements Livland, Estland und Kurland bis 
zur Herausgabe der Regeln über die neue Organisation der Bauergerichle in diesen 
Gouvernements hinauszuschieben. Solchen Monarchischen Willen notisicire der 
Jus t i zm in i s te r  dem D i r i g i renden  Sena t  zu r  gehör igen  E r fü l l ung .  Besoh len :  
Ueber solchen Allerhöchsten Befehl den Minister des Innern mittelst Ukases zu 
benachrichtigen, mittelst ebenmäßiger Ukase den Gouverneuren von Livland, Estland 
und Kurland zu wissen zu geben, dem Departement des Justizministeriums eine 
Abschrift dieser Verfügung zu übergaben und den Abdruck in festgesetzter Ordnung 
zu bewerkstelligen. 

Aus dem 1. Departement vom 
12. Oetober 1884 Nr. 12,493. 

(Publicirt am 7. November 1884, Gouv.-Ztg Nr. 129.j 

Nr. 65. Von der Livländischen Gouvernements-Regierung wird der 
nachstehende, in Nr. 109 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An-
Ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1884 sub Nr. 822 publicirte 
Allerhöchste Befehl desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft bekannt gemacht: 
Der Herr und Kaiser hatte auf die allerunterthänigsten Unterlegungen des 
Justizministers vom 9. Marz und 1. Juni 1883 Allerhöchst zu genehmigen 
geruht, daß je zwei der für die Gouvernements Livland und Kurland durch 
den am 28. Mai 1880 Allerhöchst bestätigten temporairen Etat der Prooi-
ratur in den Ostseegouvernements festgesetzten Aemter von Gehilfen des 
Livländischen und Kurländischen Gouvernements-Procurenrs besetzt werden, ohne 
die Einführung der Fnedensrichterinstitutionen in den Gouvernements Livland 
und Kurland abzuwarten. 

Gegenwärtig hat Seine Kaiserliche Majestät auf die allerunterthänigste 
Unterlegung des Justizministers am 3. Oetober 1884 zu befehlen geruht, dem 
Livländischen und dem Kurländischen Gouvernements-Proeureur anheimzustellen, 
in gewissen Fällen die Erfüllung ihrer Obliegenheiten, wie auch die Verwaltung 
ihres Amts während ihrer Abwesenheit den ihnen beigegebenen Gehilfen zu 
übertragen. 

(Publicirt am 7. Tecember 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 142.) 

Nr 66 Von der Livländischen Gouvernements - Regierung wird der 
nachstehende, in Nr. 109 der Sammlung der Gesetzesbestimmungen und An-
Ordnungen der Staatsregierung vom Jahre 1884 sub Nr. 827 publicirte Antrag 
des Justizministers beim Dirigirenden Senat desmittelst zur allgemeinen Wissen­
schaft bekannt gemacht: Auf Grundlage des Art 241 der Gesetze Über das 
Gerichtsverfahren und die Beitreibungen in (Zivilsachen Thl. 2 Bd. X des Codex 
d e r  Reichsgese tze ,  Ausgabe  vom Jahre  1876 ,  sow ie  de r  A r t .  295 ,  296  und  726  
der Eivilproceßordnung, Ausgabe vom Jahre 1883, sind vom Justizminister die 
Zeitungen „Journal de St. Petersbourg" und „St. Petersburger Zeitung" für 
den Abdruck der. Publieationen über Vorladung vor Gericht und über Contn-
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macial-Urtheile im künftigen Jahre 1885 unter der Bedingung ausgewählt, daß 
1) für eine dreimalige Publieation einer jeden Bekanntmachung in den gedachten 
Zeitungen ein Rubel und fünfzig Kopeken au zablen ist; 2) daß diese 
Publieationen ohne allen Verzug in russischer Sprache, mit buchstäblicher 
Genauigkeit und unter Verantwortung der Redaetion für jedwede Abänderung 
des Inhalts oder der Form der Publieation abzudrucken sind, und endlich 
3) daß die Justizbehörden die in der französischen Zeitung abzudruckenden 
Publieationen an die Redaetion des „Journal de St Petersbourg", die in oer 
deutschen Zeitung abzudruckenden aber an das Departement des Ministeriums 
der Volksaufklärung, unter Beifügung des für den Abdruck zu erlegenden Geldes 
zu senden haben. 

(Publicirt am 7. December 1884, Gouv.-Ztg. Nr. 142.) 

B e r i c h t i g u n g .  

Im dem Patente Nr. 8 von diesem Jahre Seite 7 muß die letzte Zeile nicht 
7. December 1884, Nr. 1962, sondern 7. Februar 1884, Nr. 1962 lauten; 
desgleichen ist in dem Patente Nr. 6, Seite 5, Zeile 3 von oben an Stelle der 
Zahl 101 zu setzen 107. 

Riga-Schloß, den 28, December 1884. 

Livländischer Vice Gouverneur: H. v. Tobiesen. 

Seeretair: P. Dawidenkow. 
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ders. (Gonv.-Nr. 28) . . . 13 15 
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zablung ders. (G.-Z. Nr. 21) 5 4 
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W. 
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Z 
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